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Ubersicht

Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem haben das Potential, negative
Auswirkungen des Strassenverkehrs zu vermindern. Zudem bilden sie eine
Grundlage fiir wirtschaftliche Innovationen. Um die mit diesen Fahrzeugen ver-
bundenen Chancen wahrnehmen zu kénnen, hat das Parlamentam 17. Marz 2023
eine Anderung des Strassenverkehrsgesetzes beschlossen und dem Bundesrat
Kompetenzen zur Regelung des automatisierten Fahrens eingeraumt. Mit der
vorliegenden Verordnung will der Bundesrat erste Anwendungsfélle des automa-
tisierten Fahrens erméglichen. Sie regelt insbesondere, welche Automatisie-
rungssysteme zugelassen und unter welchen Bedingungen sie genutzt werden
kénnen.

Ausgangslage

Mit der digitalen Transformation sind im Verkehrsbereich zahlreiche Chancen verbun-
den. Der Automatisierung kommt in der Mobilitét eine grosse Bedeutung zu fiir die Ver-
besserung der Verkehrssicherheit und die Steigerung der Effizienz des Verkehrssys-
tems, insbesondere beziiglich Strassenkapazitat, Verkehrsfluss und Nachhaltigkeit.
Sie erméglicht privaten und offentlichen Mobilitédtsdienstleistern, neue, zukunftsgerich-
tete Geschéaftsmodelle zu entwickeln.

Diese Chancen sollen friihzeitig wahrgenommen werden. Deshalb hat das Parlament
am 17. Méarz 2023 eine Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) vom 19. De-
zember 1958 beschlossen, mit der dem Bundesrat die Kompetenz eingerdumt wird,
bestimmte Anwendungsfélle des automatisierten Fahrens zu regeln. Mit dem vorlie-
genden Regelungsvorhaben werden die bundesrétlichen Kompetenzen umgesetzt und
das automatisierte Fahren ermdglicht.

Inhalt der Regelung

Die vorliegende Verordnung regelt die Zulassung und die Verwendung von Fahrzeugen
mit einem Automatisierungssystem sowie die damit verbundenen Aspekte des Daten-
schutzes. Erfasst werden einerseits Fahrzeuge, die nach wie vor eine fahrzeugfiih-
rende Person bendtigen, aber gewisse Streckenabschnitte selbstdndig zuriicklegen
kbnnen, ohne dauernd von dieser Person liberwacht werden zu muissen. Andererseits
werden Fahrzeuge erfasst, die so konzipiert sind, dass sie flihrerlos verkehren kénnen.
Bei solchen Fahrzeugen muss die Strecke, auf der sie verkehren dlirfen, vorgéngig
festgelegt und durch die zusténdige Behérde freigegeben werden. Zudem miissen sol-
che Fahrzeuge durch einen sogenannten Operator oder eine Operatorin beaufsichtigt
werden. Ebenfalls geregelt wird das automatisierte Parkieren. Dabei wird das Mandv-
rieren der Fahrzeuge innerhalb von Parkierungsflachen erméglicht, die vom (ibrigen
Verkehr abgegrenzt sind. Die Parkierungsflachen miissen durch die zustédndigen Be-
hérden bewilligt werden.
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Erlauterungen

1 Grundzuge der Vorlage

1.1 Ausgangslage

Seit 2015 wurden in der Schweiz eine ganze Reihe von Versuchen mit Fahrzeugen mit
einem Automatisierungssystem durchgefuhrt. In den meisten Fallen wurden dabei
Shuttle-Busse ohne Fahrerplatz zum Personentransport eingesetzt. Es wurden aber
auch nachtraglich mit einem Automatisierungssystem ausgerustete Personenwagen,
kleine Lieferroboter, Gepackroboter sowie ein Lieferfahrzeug verwendet. Dank dieser
Versuche konnte die Bevolkerung erste Erfahrungen mit dem automatisierten Fahren
sammeln und es konnten zahlreiche wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.

Um Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem auch ausserhalb von Versuchsfahr-
ten nutzen zu konnen und damit die eingangs erwahnten Ziele zu erreichen, hat die
Bundesversammlung am 17. Marz 2023 eine Teilrevision des SVG' beschlossen. Sie
hat dem Bundesrat zudem die Kompetenz eingeraumt, folgende Anwendungsfalle zu
regeln:

- Nach Artikel 25b Absatz 1 SVG kann der Bundesrat festlegen, unter welchen
Voraussetzungen und in welchem Umfang die fahrzeugfuhrende Person eines
Fahrzeuges mit Automatisierungssystem von ihren Aufmerksamkeits- und Be-
herrschungspflichten befreit wird. Bei diesem Anwendungsfall geht es um Fahr-
zeuge mit einem Automatisierungssystem, die nach wie vor eine fahrzeugfih-
rende Person bendtigen, die aber unter bestimmten Bedingungen die Fahrauf-
gabe der fahrzeugfihrenden Person dauerhaft und umfassend Ubernehmen
konnen, ohne von dieser permanent Uberwacht zu werden.

- Nach Artikel 25b Absatz 2 SVG kann der Bundesrat vorsehen, dass Fahrzeuge
mit einem Automatisierungssystem auf Parkierungsflachen ohne Anwesenheit
der fahrzeugfuhrenden Person mandvrieren durfen. Vorausgesetzt, dass die
Parkierungsflache vom Ubrigen Verkehr sowie von flr den Fuss- und Radver-
kehr bestimmten Verkehrsflachen getrennt ist.

- Nach Artikel 25¢ SVG darf der Bundesrat regeln, unter welchen Voraussetzun-
gen Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem ohne Anwesenheit einer
fahrzeugfihrenden Person auf zuvor festgelegten Strecken verkehren durfen.

- Der letzte Anwendungsfall nach Artikel 25d SVG sieht vor, dass der Bundesrat
fuhrerlose Fahrzeuge mit geringen Dimensionen und tiefen Geschwindigkeiten
zulassen darf, ohne dass diese an eine festgelegte Strecke gebunden sein mus-
sen, wobei die Anforderungen an Operatoren und Operatorinnen dabei reduziert
werden durfen.

' BBI2023 791.
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Im Gesetz werden weitere Rahmenbedingungen festgelegt, die bei Fahrzeugen mit ei-
nem Automatisierungssystem erflllt sein missen und die der Bundesrat im Rahmen
der Wahrnehmung seiner Kompetenzen zu beachten hat.? Insbesondere missen die
Fahrzeuge mit einem Fahrmodusspeicher ausgerustet sein. Diese Speicherfunktion
soll die Interaktionen zwischen dem Automatisierungssystem und der fahrzeugfuhren-
den Person bzw. des Operators oder der Operatorin aufzeichnen. Sie registriert auch
gewisse Ereignisse, die auftreten konnen, wahrend das Automatisierungssystem akti-
viert ist.® Im Gesetz wird auch festgelegt, wer zu welchem Zweck auf die Daten des
Fahrmodusspeichers zugreifen darf.# Aus der Regelung auf Gesetzesstufe ergibt sich
zudem, dass fur die Erstellung von Personlichkeitsprofilen (sog. Profiling) keine
Rechtsgrundlage besteht.

Dem Bundesrat wird nicht die Kompetenz eingeraumt, alle denkbaren Anwendungs-
falle des automatisierten Fahrens zu regeln. Ausgeschlossen bleibt vor allem eine Re-
gelung zu automatisierten Fahrzeugen, die Uberall und jederzeit ohne fahrzeugfuh-
rende Person verkehren kénnen. Solche Fahrzeuge kdnnten aber im Rahmen von Ver-
suchen zugelassen werden, um Erfahrungen mit ihnen zu sammeln. Die dem Bundes-
rat eingeraumten Kompetenzen sollen zumindest jene Anwendungsfalle abdecken, die
bis Anfang der 2030er-Jahre eine praktische Relevanz erlangen konnen. Auf diesen
Zeitpunkt hin soll eine weitere Gesetzesanderung in die Wege geleitet werden, die auf
dem dann vorhandenen Kenntnisstand basiert, weitere Anwendungsfalle abdeckt und
gewisse zentrale Anforderungen verankert, die in der heutigen Anfangsphase noch
nicht ausreichend geklart sind.

1.2 Uberblick liber die Neuregelung

1.2.1 Formelles

Mit der vorliegenden Regelung will der Bundesrat seine Kompetenzen wahrnehmen
und die Gesetzesbestimmungen konkretisieren. Die Verordnung wurde zusammen mit
einem eigens einberufenen Expertengremium erarbeitet. Das Expertengremium be-
stand aus 25 Mitgliedern und war interdisziplinar zusammengesetzt aus Vertretern und
Vertreterinnen der Wirtschaft, der Lehre und Forschung, von Verbanden und von Be-
horden. Angestrebt wurde eine Regelung, mit der die ersten Anwendungsfalle des au-
tomatisierten Fahrens abgedeckt werden. Die Entwicklung des automatisierten Fah-
rens schreitet rasch voran. Die bundesratliche Regelung soll mit dieser Entwicklung
mdglichst im Einklang gehalten werden. Es kann daher davon ausgegangen werden,
dass die vorliegende erste Regelung zum automatisierten Fahren kurze Zeit nach ih-
rem Inkrafttreten bereits wieder revidiert wird.

1.2.2 Anwendungsfalle des automatisierten Fahrens
Der erste im Verordnungsentwurf geregelte Anwendungsfall betrifft Fahrzeuge, bei de-

nen die fahrzeugfuhrende Person die Fahrzeugbedienung wieder selber ausuben
muss, wenn sie vom Automatisierungssystem dazu aufgefordert wird. Anders als

2 Art. 256 SVG
3 Art, 25fSVG
4 Art. 25¢ SVG
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noch im bisherigen Recht darf die fahrzeugfuhrende Person nach Aktivierung des Au-
tomatisierungssystems die Lenkvorrichtung loslassen und muss den Verkehr und das
Fahrzeug nicht dauernd Uuberwachen. Sie muss aber bereit bleiben, die Fahrzeugbe-
dienung jederzeit wieder selbst auszuiuben. Dazu ist sie verpflichtet, wenn sie das Sys-
tem dazu auffordert oder wenn sie selber hatte erkennen mussen, dass das System an
seine Grenze gelangt. Angesichts des Stands der Technik bleiben die fahrfremden Ta-
tigkeiten, die die fahrzeugfuhrende Person ausiben darf, noch in einem engen Rah-
men.

Ein zweiter Anwendungsfall betrifft flhrerlose Fahrzeuge, die auf festgelegten Strecken
verkehren und durch Operatoren und Operatorinnen Uberwacht werden. Bei diesen
Fahrzeugen haben die Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen sicherzustellen, dass
die Automatisierungssysteme nicht in Betrieb gesetzt werden, ohne dass sie von einem
Operator oder einer Operatorin beaufsichtigt werden. Die von der Fahrzeugbedienung
unabhangigen Aufgaben, die bisher der fahrzeugfuhrenden Person zufielen, mussen
zudem weiterhin wahrgenommen werden. Die Operatoren und Operatorinnen mussen
mit dem Automatisierungssystem interagieren (z. B. Fahrmandver, die in speziellen Si-
tuationen vom Fahrzeug vorgeschlagen werden, uberprifen und bestatigen). Zudem
mussen sie als Ansprechperson fur die Insassen und Insassinnen zur Verfigung ste-
hen. Die fUhrerlosen Fahrzeuge durfen nur auf festgelegten Strecken verkehren, die
von den zustandigen Behdrden genehmigt werden.

Ein dritter Anwendungsfall betrifft das automatisierte Parkieren ohne Anwesenheit der
fahrzeugfihrenden Person. Dies ist nur auf Parkierungsflachen zuldssig, die vorgangig
fur das automatisierte Parkieren bewilligt wurden. Die Parkierungsflache darf nur tber
Zu- und Ausgange erreichbar sein, aber auch den konventionellen Fahrzeugen zum
Parkieren offenstehen. Verschiedene fur das automatisierte Parkieren erforderliche
Funktionsanteile (z. B. Leitung zu einem bestimmten Parkfeld) kénnen durch die fahr-
zeugexterne Infrastruktur wahrgenommen werden.

Das revidierte SVG sieht einen vierten Anwendungsfall vor. Der Bundesrat konnte fuh-
rerlose Fahrzeuge mit geringen Dimensionen und niedrigen Geschwindigkeiten unter
erleichterten Bedingungen zulassen, indem diese nicht auf festgelegte Strecken be-
schrankt und nicht durch Operatoren oder Operatorinnen Gberwacht werden mussten.
Solche Fahrzeuge konnten z. B. als kleine Lieferroboter eingesetzt werden. Wie bereits
in der Botschaft des Bundesrats ausgeflhrt, soll die entsprechende Kompetenz in einer
ersten Phase noch nicht wahrgenommen und auf Erleichterungen fur derartige flhrer-
lose Fahrzeuge vorderhand verzichtet werden. Aus heutiger Sicht I16st der Einsatz der-
artiger Fahrzeuge ernsthafte Zielkonflikte aus. Angesichts ihrer Eigenschaften und Ein-
satzbereiche sowie der niedrigen Geschwindigkeiten stellt sich insbesondere die
Frage, auf welchen Flachen solche Fahrzeuge verkehren sollen.

1.3 Verhaltnis zum internationalen und EU-Recht

Auf internationaler und EU-Ebene bestehen bereits verschiedene Normen und Erlasse
zum automatisierten Fahren. Diese Regulierungen betreffen die technischen Anforde-
rungen sowie die Genehmigung von Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem
und werden in der nachfolgenden Ziffer Uberblicksmassig dargestellt. Sie bilden die
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Basis fur die Erteilung von EU-Typengenehmigungen und sind fur die Schweiz bedeu-
tend, da ein Grossteil der Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem eine solche
Genehmigung aufweisen wird. Diese Regulierungen werden durch die Aufnahme in
den Anhang 2 der Verordnung uUber die technischen Anforderungen an Strassenfahr-
zeuge (VTS)® fir die Schweiz rechtsverbindlich. Geméass Artikel 3a Absatz 1 VTS gel-
ten EU-Richtlinien, EU-Verordnungen und UNECE-Reglemente in der nach Anhang 2
jeweils verbindlichen Fassung. Sie mussen auch bei Fahrzeugen ohne EU-Typenge-
nehmigung beachtet werden, wenn im Schweizer Recht darauf verwiesen wird. Ein-
zelne zentrale Elemente der Regulierungen werden in der Verordnung uber das auto-
matisierte Fahren zusatzlich ausdricklich aufgefihrt (insbes. Art 3. Allgemeine Anfor-
derungen, Art. 4 Bauartbedingter Einsatzbereich und Art. 7 Fahrmodusspeicher).

Von den technischen Anforderungen sowie der Genehmigung von Fahrzeugen mit ei-
nem Automatisierungssystem zu unterscheiden ist die Nutzung dieser Fahrzeuge. Das
diesbezliglich fiir die Schweiz massgebende internationale Regelwerk ist das Uberein-
kommen vom 8. November 1968 liber den Strassenverkehr®. Dieses schreibt vor, dass
jedes Fahrzeug eine fahrzeugfuhrende Person haben muss, wenn es in Bewegung ist,
und dass die fahrzeugfiihrende Person alle anderen Tatigkeiten als das Fuhren ihres
Fahrzeuges vermeiden muss. Das Ubereinkommen raumt den Mitgliedstaaten die
Madglichkeit ein, von diesen Regeln abzuweichen und das automatisierte Fahren auf
ihrem Hoheitsgebiet zu ermdglichen. Im grenziberschreitenden Verkehr besteht aber
kein Anspruch darauf, Automatisierungssysteme vollumfanglich nutzen zu dirfen. Da-
her hat das fiir die Betreuung dieses Ubereinkommens zustandige Organ der UNECE
eine Expertengruppe mit der Weiterentwicklung des Ubereinkommens beauftragt. Die
entsprechenden Arbeiten befinden sich indessen noch in einem frihen Stadium und es
wird noch Jahre dauern, bis eine gultige internationale Regelung zur Nutzung von Fahr-
zeugen mit einem Automatisierungssystem besteht. Die Schweiz beteiligt sich an den
entsprechenden Arbeiten. Damit wird sichergestellt, dass die neuesten internationalen
Erkenntnisse zeitgerecht in die nationale Regelung einfliessen kdnnen.

1.4 Uberblick iiber das internationale und das EU-Recht

Grundsatzlich sind flir alle Automatisierungssysteme von Personenwagen und Nutz-
fahrzeugen die ISO-Normen 262627 und 214488 verbindlich. Die ISO-Norm 26262 stellt
einen Mindeststandard fur die funktionale Sicherheit dar. Sie beschreibt das Vorgehen
und die Methodik, um sicherheitsrelevante elektrische und elektronische Systeme von
Fahrzeugen zu entwickeln und um deren sichere Funktionsweise wahrend ihrer ge-
samten Lebensdauer zu Uberwachen. Da Automatisierungssysteme im Wesentlichen
elektronische Systeme darstellen, ist diese Norm auch fur diese massgebend. Die
ISO-Norm 21448 beschreibt, wie sichergestellt werden soll, dass ein System nur so
verwendet wird, wie es vorgesehen ist.

Neben den allgemein gultigen Industriestandards wurden aber auch schon technische
Regulierungen fur konkrete Anwendungsfalle geschaffen. Im Rahmen der Tatigkeit der

SR 741.41

SR 0.741.10

ISO 26262:2018 Road vehicles — Functional safety (Strassenfahrzeuge — Funktionale Sicherheit).

ISO 21448:2022 Road vehicles — Safety of the intended functionality (Strassenfahrzeuge — Sicherheit der Sollfunktion).

® N o o
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Wirtschaftskommission fur Europa der Vereinten Nationen (UNECE) wurde im Januar
2021 mit dem UN-Reglement Nr. 157 eine gesetzliche Grundlage fur die Typengeneh-
migung eines sogenannten Staupiloten bzw. «Automated Lane Keeping System»
(ALKS) erlassen.® Ein Staupilot ist ein Automatisierungssystem, das die Fahraufgabe
auf richtungsgetrennten Strassen ohne Langsamverkehr und ohne Querverkehr bei
Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h Ubernehmen kann. Es kann somit ausschliesslich
auf Autobahnen verwendet werden. Das Reglement ist insbesondere von Bedeutung,
weil damit erstmals verbindlich beschrieben wurde, wie ein Automatisierungssystem zu
funktionieren hat. Neben der Ubernahme der Fahraufgabe im reglementierten Einsatz-
bereich, muss das System insbesondere in der Lage sein, alle Situationen zu erken-
nen, in denen es an seine Systemgrenzen gelangt. Wenn dies der Fall ist, muss es die
fahrzeugfihrende Person auffordern, die Fahraufgabe wieder zu Ubernehmen. Rea-
giert diese nicht, muss das System das Fahrzeug in einen risikominimalen Zustand
versetzen kénnen. Soweit die Zeit fiir eine Ubernahme z. B. aufgrund einer unmittelbar
drohenden Kollision nicht reicht, muss es ein Notfallmandver durchfuhren.

Das UN-Reglement Nr. 157 wurde per 1. Januar 2023 zu einem Autobahnpiloten wei-
terentwickelt, welcher die Fahraufgabe bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h Gber-
nehmen kann.'® Das ALKS in dieser Entwicklungsstufe ist auch dafiir ausgelegt, selbst-
standig Fahrstreifenwechsel durchzufihren.

Weitere Reglemente aus dem Bereich der UNECE, die die vorliegende Verordnung
betreffen, sind das UN-Reglement Nr. 155 betreffend Cybersicherheit und das
UN-Reglement Nr. 156 betreffend Softwareupdates.

Mit der Verordnung (EU) 2018/858"" wurde ein erweitertes Konzept fur Priifungen und
Kontrollen der Ubereinstimmung von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen eingefiinrt.
Fahrzeuge werden nicht mehr nur im Rahmen der Typengenehmigung und der Pro-
duktion auf Ubereinstimmung mit den Vorschriften geprift, sondern ihre Betriebssicher-
heit soll bis zum Ende ihrer Lebensdauer tberwacht werden. Damit schafft die Verord-
nung eine Grundlage fur eine wirksame, international koordinierte Marktiberwachung.
Die systematische Verfolgung von sicherheitsrelevanten Ereignissen im Betrieb ist
auch fur die vorliegende Verordnung Uber das automatisierte Fahren von grosser Be-
deutung.

Mit der Verordnung (EU) 2019/2144'? wird neu verlangt, dass Fahrzeuge mit verschie-
denen hochentwickelten Fahrerassistenzsystemen ausgerustet sein mussen, womit
die Strassenverkehrssicherheit und insbesondere der Schutz der ungeschutzten Ver-

9 ECE/TRANS/WP.29/2020/81.
10 ECE/TRANS/WP.29/2021/143/Rev.1.

" Verordnung (EU) 2018/858 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 (iber die Genehmigung und die Marktiiberwa-
chung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhangern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststéandigen technischen Einheiten fir
diese Fahrzeuge, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie
2007/46/EG, ABI. L 151 vom 14.6.2018, S. 1-218; zuletzt geéndert durch Verordnung (EU) 2024/1257, ABI. L, 2024/1257 vom 8.5.2024.

2 Verordnung (EU) 2019/2144 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 (ber die Typgenehmigung von Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeuganhangern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststandigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge
im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschiitzten Verkehrsteilnehmern, zur Ande-
rung der Verordnung (EU) 2018/858 des Europaischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr.
78/2009, (EG) Nr. 79/2009 und (EG) Nr. 661/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnungen (EG) Nr.
631/2009, (EU) Nr. 406/2010, (EU) Nr. 672/2010, (EU) Nr. 1003/2010, (EU) Nr. 1005/2010, (EU) Nr. 1008/2010, (EU) Nr. 1009/2010, (EU)
Nr. 19/2011, (EU) Nr. 109/2011, (EU) Nr. 458/2011, (EU) Nr. 65/2012, (EU) Nr. 130/2012, (EU) Nr. 347/2012, (EU) Nr. 351/2012, (EU) Nr.
1230/2012 und (EU) 2015/166 der Kommission, ABI. L 325 vom 16.12.2019, S. 1-40; zuletzt gedndert durch Delegierte Verordnung (EU)
2023/2590, ABI. L, 2023/2590 vom 22.11.2023. 8/65



kehrsteilnehmenden erhoht werden soll. Weiter legt die Verordnung die Anforderungen
fest, die Fahrzeuge mit Automatisierungssystem zu erfllllen haben, namentlich das
Vorhandensein von Systemen zur Uberwachung der Fahrerverfiigbarkeit und eines
Fahrmodusspeichers.

Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1398"3 vom 8. Juni 2022 wurde u. a. das
UN-Reglement Nr. 157 (vgl. oben) in den Anhang 1 der Verordnung (EU) 2019/2144
aufgenommen. Dies ermdglicht die Erteilung einer EU-Gesamtgenehmigung fir Fahr-
zeuge, die mit einem ALKS ausgestattet sind.

Zur Konkretisierung der Verordnung (EU) 2019/2144 wurde die Durchfuhrungsverord-
nung (EU) 2022/1426' und die Delegierte Verordnung (EU) 2022/2236'° erlassen.
Diese regeln die Typengenehmigung von Fahrzeugen, die so konstruiert und gebaut
sind, dass sie sich auf festgelegten Strecken ohne Anwesenheit einer Fuhrerin oder
eines Fihrers fortbewegen kénnen.'®

1.5 Automatisierung und Vernetzung der Fahrzeuge

Oftmals wird von automatisierten und vernetzten Fahrzeugen gesprochen. Grundsatz-
lich ist es winschenswert, dass Fahrzeuge beide Aspekte abdecken. Erst dann kann
sich das Potential der beiden Technologien umfassend entfalten. Es ist allerdings da-
rauf hinzuweisen, dass es um zwei unterschiedliche Aspekte handelt, die nicht zwin-
gend miteinander verbunden sein und sich im Gleichschritt entwickeln mussen. Der
Aspekt der Automatisierung schafft primar zur Robotik und zur kunstlichen Intelligenz
einen Bezug, wahrend die Vernetzung mit dem Austausch von Daten und dem Internet
der Dinge zusammenhangt. Im Rahmen einer weitentwickelten Vernetzung konnten
Fahrzeuge Daten mit anderen Fahrzeugen, mit der Strasseninfrastruktur und mit wei-
teren externen Quellen (z. B. meteorologischen Diensten) austauschen.

Die aktuellen Regelwerke auf internationaler und EU-Ebene sind, wie auch das schwei-
zerische Verkehrsrecht, auf den Aspekt der Automatisierung ausgerichtet, wahrend die
Vernetzung noch eine untergeordnete Rolle spielt. Generell wird einzig eine Negativ-
bedingung festgelegt, namlich dass Automatisierungssysteme Daten nur bearbeiten
durfen, wenn deren Richtigkeit und Integritat gewahrleistet ist. Bei den fuhrerlosen
Fahrzeugen wird ein einzelnes Element der Vernetzung ausdricklich verlangt. Diese
mussen durch einen Operator oder eine Operatorin beaufsichtigt werden. Damit der
Operator oder die Operatorin den Aufsichtsaufgaben nachkommen kann, ist sie oder
er auf eine Kommunikationsverbindung mit dem Fahrzeug angewiesen. Beim automa-
tisierten Parkieren wird ausdricklich vorgesehen, dass gewisse Funktionsanteile des
automatisierten Parkierens durch die externe Infrastruktur ibernommen werden

8 Anhang Buchstabe o) der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1398 der Kommission vom 8. Juni 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
2019/2144 des Europaischen Parlaments und des Rates, um dem technischen Fortschritt und den regulatorischen Entwicklungen in Be-
zug auf die Anderungen der im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa angenommenen Regelungen fiir
Fahrzeuge Rechnung zu tragen, ABI. L 213 vom 16.8.2022, S. 1-12.

™ Durchfiinrungsverordnung (EU) 2022/1426 der Kommission vom 5. August 2022 mit detaillierten Regelungen zur Durchfiihrung der Ver-
ordnung (EU) 2019/2144 des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die einheitlichen Verfahren und technischen Spezi-
fikationen fir die Typgenehmigung des automatisierten Fahrsystems (ADS) vollautomatisierter Fahrzeuge, ABI. L 221 vom 26.8.2022, S.
1-64.

5 Delegierte Verordnung (EU) 2022/2236 der Kommission vom 20. Juni 2022 zur Anderung der Anhange |, Il, IV und V der Verordnung
(EU) 2018/858 des Europaischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die technischen Anforderungen an in unbegrenzter Serie her-
gestellte Fahrzeuge, an in kleiner Serie hergestellte Fahrzeuge, an in kleiner Serie hergestellte vollautomatisierte Fahrzeuge und an Fahr-
zeuge mit besonderer Zweckbestimmung sowie in Bezug auf die Softwareaktualisierung, ABI. L 296 vom 16.11.2022, S. 1-176.

6 Art. 3 Abs. 22 der Verordnung (EU) 2019/2144.
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konnen. Wenn dies der Fall ist, wird ebenfalls eine Vernetzung zwischen dem Automa-
tisierungssystem und der externen Infrastruktur erforderlich.

1.6 Datenschutz

Die Bearbeitung von Daten wird zentral in einem eigenen Abschnitt der Verordnung
geregelt. In den technischen Vorschriften, den Prozessvorschriften fir Behdrden, die
Genehmigungen erteilen sowie beispielsweise in den Bestimmungen fur Fahrzeughal-
tende und Nutzende sind daher keine Regelungen zum Datenschutz enthalten. Unter-
schieden wird im betreffenden 5. Abschnitt zwischen der Bearbeitung von Daten des
Fahrmodusspeichers, die grosstenteils bereits im SVG geregelt ist und der Bearbeitung
von Daten im Rahmen des Vollzugs.
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2  Erlauterungen zu einzelnen Artikeln

2.1 Verordnung uber das automatisierte Fahren

1. Kapitel Gegenstand und Begriffe
Art. 1 Gegenstand

In dieser Bestimmung soll festgehalten werden, was in der Verordnung geregelt wird,
namlich die Voraussetzungen fur die Zulassung und Verwendung von Motorfahrzeugen
mit einem Automatisierungssystem sowie die Bearbeitung von Daten, die mit solchen
Fahrzeugen zusammenhangt. Was Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem
sind, ergibt sich aus Artikel 25a SVG: Es handelt sich um Fahrzeuge, die in der Lage
sind, die Fahraufgaben der fahrzeugfiuhrenden Person zumindest unter bestimmten
Bedingungen dauerhaft und umfassend zu Ubernehmen. Damit unterscheiden sich
diese Fahrzeuge von solchen, die bloss mit Assistenzsystemen ausgerustet sind. As-
sistenzsysteme kdnnen zwar unter Umstanden die Bedienung des Fahrzeugs uberneh-
men (insbesondere lenken, beschleunigen, bremsen), setzen aber voraus, dass die
Uberwachung der Strasse und des Verkehrs durch die fahrzeugfiihrende Person erfolgt
und diese bei Bedarf die Fahrzeugbedienung von sich aus wieder ubernimmt. Assis-
tenzsysteme Ubernehmen also nicht alle Fahraufgaben der fahrzeugflihrenden Person
und konnen diese von ihrer Beherrschungspflicht nicht befreien. Fahrzeuge mit einem
Automatisierungssystem sind demgegenuiber so konzipiert, dass sie die Umgebung
umfassend Uberwachen, die Fahrzeugbeherrschung ausuben und wahrend der Fahrt
mit aktiviertem Automatisierungssystem nicht mehr auf eine fahrzeugflihrende Person
angewiesen sind.

Insbesondere auf internationaler Ebene wird vielfach die Norm J3016 der Society of
Automotive Engineers (SAE)'” zur Unterscheidung der verschiedenen Fahrzeugauto-
matisierungsstufen herangezogen.

7 SAE J3016 automated-driving graphic
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Gemass dieser Konzeption wird ab Stufe 3 von Fahrzeugen mit einem Automatisie-
rungssystem gesprochen. Diese bilden den Gegenstand der vorliegenden Verordnung,
wahrend Fahrzeuge bis und mit Stufe 2 von ihr nicht erfasst werden.

Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnungen erganzen und modifizieren das Ub-
rige Strassenverkehrsrecht. Dieses bleibt anwendbar, soweit es nicht abgeandert oder
ausgeschlossen wird. So findet etwa das Prinzip der Halterhaftung weiterhin Anwen-
dung.'®

Art. 2 Begriffe

In Artikel 2 erfolgt eine Definition der verschiedenen Fahrzeuge mit einem Automatisie-
rungssystem. In welchem Ausmass und unter welchen Bedingungen sie verwendet
werden konnen, ergibt sich aus dem Rahmen, der mit den SVG-Bestimmungen ge-
schaffen wurde (lla. Titel: Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem), und den
nachfolgenden Kapiteln der vorliegenden Verordnung.

Die Bezeichnung der verschiedenen Arten von Fahrzeugen mit einem Automatisie-
rungssystem ist noch nicht etabliert. Gemass SAE wird die Stufe 3 als «bedingt-auto-
matisiert», Stufe 4 als «hochautomatisiert» und Stufe 5 als «vollautomatisiert» bezeich-
net. Gemass EU-Regelung umfasst der Begriff «vollautomatisierte Fahrzeuge» die
Stufe 5 und eine Teilmenge der Stufe 4. Deutschland bezeichnet die Stufe 3 als «hoch-
automatisiert» und eine Teilmenge der Stufe 4 als «vollautomatisiert» und die andere
Teilmenge der Stufe 4 sowie die Stufe 5 als Fahrzeuge mit «autonomer Fahrfunktion».
In der Schweiz wird der Begriff «kautomatisiertes Fahren» fur alle Fahrzeuge der Stufe

8 BBI 2021 3026, S. 40 ff..
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3 bis 5 verwendet, die verschiedenen Arten von Fahrzeugen innerhalb des «automati-
sierten Fahrens» werden dann aber mit anderen Begriffen differenziert.

Fahrzeuge mit Ubernahmeaufforderung (Bst. a): Es handelt sich um Fahrzeuge, die
nach wie vor eine fahrzeugfuhrende Person benotigen, die aber gewisse Verkehrssitu-
ationen, insbesondere auf Autobahnen, automatisiert bewaltigen kdnnen. Gelangt das
Fahrzeug an die Grenzen des Bereichs, fur den es technisch vorgesehen ist (bauart-
bedingter Einsatzbereich), informiert es die fahrzeugfiihrende Person entsprechend.
Solche Fahrzeuge fallen unter die Stufe 3 oder 4. Gemass der technisch ausgerichte-
ten SAE-Konzeption muss die fahrzeugfihrende Person bei Fahrzeugen der Stufe 3
die Herrschaft Uber das Fahrzeug zwingend wieder Ubernehmen, wenn sie informiert
wird, dass das Automatisierungssystem an seine Grenzen gelangt, wahrend dies bei
Stufe 4 nicht mehr vorausgesetzt wird. Fahrzeuge der Stufe 4 konnen sich selber in
einen sicheren Zustand bringen, wenn bei Erreichen der Grenzen des bauartbedingten
Einsatzbereichs die Herrschaft Gber das Fahrzeug nicht durch die fahrzeugfuhrende
Person Uubernommen wird. Es zeigt sich aber in der Praxis bzw. anhand der ersten
Reglemente, dass die Unterscheidung zwischen diesen beiden Stufen bei Fahrzeugen
mit Ubernahmeaufforderung nicht ganz trennscharf ist. Die Riickiibernahme der Herr-
schaft Uber das Fahrzeug innerhalb kurzester Zeit erweist sich als anspruchsvolle Auf-
gabe fur die fahrzeugfuhrende Person, insbesondere wenn sie fahrfremde Tatigkeiten
wahrgenommen hat, wahrend das Automatisierungssystem aktiv war. Die Wahrschein-
lichkeit, dass die fahrzeugfliihrende Person diese Aufgabe nicht zeitgerecht wahrnimmt,
muss als hoch eingeschatzt werden. Daher ware es kaum vertretbar, wenn fur diesen
Fall technisch nicht eine Rlckfallebene vorgesehen wirde. Dementsprechend verlangt
bereits das erste Reglement, das sich auf internationaler Ebene mit einem Automati-
sierungssystem befasst (Autobahn-Staupilot bis 60 km/h), dass sich das Fahrzeug in
einen risikominimierenden Zustand versetzen muss, wenn die fahrzeugfuhrende Per-
son nach einer mehrstufigen Ubernahmeaufforderung die Herrschaft iiber das Fahr-
zeug nicht rechtzeitig Ubernimmt. Die Fachwelt ist sich einig, dass die entsprechenden
Fahrzeuge trotz dieser Funktion der Stufe 3 zuzuordnen sind, weil der risikominimie-
rende Zustand noch nicht das Niveau erreicht, das fur ein Fahrzeug der Stufe 4 erfor-
derlich ware. Andererseits muss auch dann, wenn ein Fahrzeug rein technisch gese-
hen der Stufe 4 zugeordnet werden kann, gepruft werden, welche Anforderungen an
die fahrzeugfihrende Person rechtlich gestellt werden sollen. Selbst wenn sich ein
Fahrzeug beispielsweise mit einem Autobahnpiloten ausserhalb der Fahrstreifen zum
Stillstand bringen kann, weil das Automatisierungssystem an die Grenzen seines bau-
artbedingten Bereichs gelangt ist, stellt sich die Frage, in welchem Ausmass die fahr-
zeugflihrende Person von der Pflicht, die Herrschaft Uber das Fahrzeug zu Uberneh-
men, befreit werden soll. Schlussendlich wird mit dem Abstellen des Fahrzeugs auf
dem Pannenstreifen nicht ein Zustand erreicht, der als wirklich sicher betrachtet wer-
den kann. Zudem fordert ein solches Manover auch den Verkehrsfluss nicht.

Fahrzeug mit einem Automatisierungssystem zum Parkieren (Bst. b): Bereits heute
werden Fahrzeuge angeboten, die selbstandig einparkieren kdnnen und bei denen die
fahrzeugfuhrende Person wahrend des Parkierungsmanovers die Lenkvorrichtung los-
lassen und das Fahrzeug u.U. sogar verlassen darf. Diese Systeme sind aber blosse
Assistenzsysteme und bedingen, dass die fahrzeugfuhrende Person das Parkierungs-
manover Uberwacht und bei Bedarf abbricht (Art. 3 Abs. 3 Verkehrsregelnverordnung
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(VRV)'®. Die heutigen Regeln fiir solche Fahrzeuge bleiben weiterhin anwendbar und
werden mit der vorliegenden Verordnung nicht modifiziert. Die von dieser Verordnung
erfassten Automatisierungssysteme zum Parkieren unterscheiden sich von den bis an-
hin bereits zulassigen Assistenzsystemen dadurch, dass sie von der fahrzeugflhren-
den Person wahrend des Parkierungsmandvers nicht mehr Gberwacht werden massen.
Diese neu geregelten Systeme entsprechen der SAE-Stufe 4.

Fiihrerlose Fahrzeuge (Bst. c): Diese Fahrzeuge sind so konzipiert, dass sie ganze
Fahrstrecken vom Ausgangs- bis zum Endpunkt automatisiert zuricklegen kénnen und
dabei gar keine fahrzeugfihrende Person mehr bendétigen. Wenn solche Fahrzeuge
nur Strecken fuhrerlos zurtcklegen konnen, die gewisse Bedingungen erfullen, sind sie
der SAE-Stufe 4 zuzuordnen. Wenn solche Fahrzeuge Uberall und unter allen Bedin-
gungen ohne fahrzeugfuhrende Person verkehren kdonnen, erfullen sie die Anforderun-
gen der Stufe 5. Fahrzeuge der Stufe 5 fallen also auch unter den neu eingeflihrten
Begriff der fUhrerlosen Fahrzeuge. Indessen werden sie durch die neuen Delegations-
Bestimmungen des SVG und die vorliegende Verordnung nicht erfasst und kénnen
noch nicht auf eine regulare Weise zugelassen werden. Moglich bleiben aber Versuche
mit solchen Fahrzeugen. Fuhrerlose Fahrzeuge mussen nicht zwingend mit Bedienele-
menten fur eine fahrzeugfihrende Person ausgerustet sein, doch ist es ohne weiteres
mdglich, dass sie solche aufweisen. Fahrzeuge, deren Automatisierungssystem einzig
Parkierungsmanover ausfuhren kann und nicht fir den Fahrverkehr zugelassen ist, fal-
len nicht unter den Begriff der fihrerlosen Fahrzeuge.

2. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
1. Abschnitt Anforderungen an Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem
Art. 3 Allgemeine Anforderungen

In dieser Bestimmung werden die Haupteigenschaften der Fahrzeuge mit einem Auto-
matisierungssystem beschrieben. Die mit den internationalen Vorschriften fur Automa-
tisierungssysteme abgestimmten Anforderungen sind funktional gehalten und sollen
keine messbaren Grossen festlegen. Sie gelten fur fuhrerlose Fahrzeuge, fur Fahr-
zeuge mit Ubernahmeaufforderung und fiir Fahrzeuge mit einem Automatisierungssys-
tem zum Parkieren.

Abs. 1: In diesem Absatz werden die grundlegenden Eigenschaften der Automatisie-
rungssysteme und das Verhaltnis zu den Nutzern und Nutzerinnen der Systeme fest-
gehalten. Die Informations- und Bedienelemente, auch als Mensch-Maschine-Schnitt-
stelle (engl. HMI) bezeichnet, missen derart ausgestaltet sein, dass sie die fahrzeug-
fuhrende Person oder Bedienpersonen dabei unterstitzen, schnell und sicher zu han-
deln. Das bedeutet, dass jede Information vom Automatisierungssystem rechtzeitig und
klar erfolgen muss und unbeabsichtigte Befehle mdglichst ausgeschlossen sind. Fur
notwendige manuelle Eingriffe muss auch nach dem Befehl zur System-Deaktivierung
eine Zeitreserve bestehen, die es der Bedienperson erlaubt, Entscheide zu fallen und
gegebenenfalls Steuerbefehle zu erteilen (vgl. Abs. 1 Bst. b).

¥ SR741.11
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Automatisierungssysteme mussen gegen unrechtmassige Einwirkungen durch Dritte
geschutzt sein. Unabhangig davon, darf das System zudem keine Vorgange ausflihren,
die die am Verkehr Teilnehmenden gefahrden wurden.

Fir den Betrieb innerhalb des bauartbedingten Einsatzbereichs muss das
Automatisierungssystem Uber die Kompetenz fir ein korrektes und sicheres Verhalten
verfugen, was sich im Wesentlichen aus den beherrschten Verkehrssituationen,
sogenannten Szenarien, ergibt. Diese Szenarien mussen nach international
anerkannten  Methoden ermittelt werden, wobei je nach Art des
Automatisierungssystems die Grundlagen der EU- oder der UNECE-Vorschriften
anwendbar sind. Entsprechende Vorschriften bestehen bisher von der EU flr in
Kleinserie hergestellte fuhrerlose Fahrzeuge und von der UNECE fur Fahrzeuge mit
einem Stau- oder Autobahnpilot mit Ubernahmeaufforderung. Der Stand der von der
Schweiz Ubernommenen Vorschriften ist in den Ziffern 112 und 12 (UN-Reglement
Nr. 157) von Anhang 2 der VTS?? aufgefiihrt. Weitere Vorschriften fir Fahrzeuge mit
einem Automatisierungssystem zum Parkieren (EU) und fur nicht an bestimmte
Anwendungsfalle gebundene Automatisierungssysteme (UNECE) sind in Erarbeitung.
Der Hersteller muss in der Dokumentation zur Typengenehmigung den bauartbeding-
ten Einsatzbereich beschreiben. Diese Angaben sind Bestandteil von
Typengenehmigungen fur gesamte Fahrzeuge (Gesamtfahrzeugtypgenehmigungen)
mit einem Automatisierungssystem und von Teilgenehmigungen, die sich nur auf das
Automatisierungssystem beziehen.

Damit das Automatisierungssystem die Grenzen des genehmigten Einsatzbereichs
nicht Uberschreitet und so mit Szenarien konfrontiert wird, die vom bauartbedingten
Einsatzbereich nicht erfasst sind, sind fur das System erkennbare Schranken erforder-
lich. Die Gegebenheiten, die als Grenzwerte oder Ausschlusskriterien definiert werden,
mussen eindeutig bezeichnet werden kdnnen. Daflir muss verbindlich festgelegt sein,
was die Automatisierungssysteme mit ihrer Hard- und Software Uberhaupt wahrneh-
men kdnnen. Im Buchstaben i Ziffer 1 bis 5 sind diese Gegebenheiten deshalb ab-
schliessend aufgefuhrt. Eine Beschreibung des genehmigten Einsatzbereichs kdnnte
sich somit beispielsweise auf eine Liste von Strassen in einem Quartier (Ziff. 5) bezie-
hen, die nur tagsuber (Ziff. 2, 3) befahren werden durfen, wenn keine Gefahr von Eis-
glatte besteht (Ziff. 1). Bei fUhrerlosen Fahrzeugen und bei Fahrzeugen mit einem Au-
tomatisierungssystem zum Parkieren hat die geografische Abgrenzung eine besondere
Bedeutung (Art. 27 Abs. 2 und Art. 42). Sie ist durch die Genehmigung des Einsatzbe-
reichs eine Voraussetzung fur die Funktion des Automatisierungssystems und wirkt
damit wie eine Einschrankung des bauartbedingten Einsatzbereichs.

Abs. 2: Es werden die grundlegenden Fahigkeiten beschrieben, die bei Automatisie-
rungssystemen vorhanden sein mussen, damit eine sichere Teilnahme am Strassen-
verkehr Uberhaupt mdglich ist. Diese Eigenschaften missen Uber die gesamte Lebens-
dauer des betreffenden Automatisierungssystems, wahrend derer das System genutzt
werden kann, erhalten bleiben. So missen die Systeme beispielsweise neue Verkehrs-
regeln, Signale oder neue Fahrbahnmarkierungen in ihre Kompetenzen aufnehmen
und korrekt umsetzen kdnnen. Hierbei sind nur diejenigen Verkehrsregeln relevant, de-
ren Einhaltung vom Automatisierungssystem auch tatsachlich beeinflusst werden

2 SR741.41
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kann. Nicht darunter fallen erwartungsgemass die Ladungssicherung oder das Einho-
len von Ausnahmebewilligungen flir Ausnahmetransporte (Bst. b). In jedem Fall sicher
und unmissverstandlich ablaufen muss der Ubergang in den automatisierten Betrieb
und dessen Beendigung. Ist nach dem automatisierten Betrieb ein menschliches Ein-
greifen oder die Ubernahme der Fahraufgabe erforderlich, muss fiir die diese Aufgabe
ein zeitlicher Vorlauf gegeben sein. Bei einem Fahrzeug mit Ubernahmeaufforderung,
bei dem eine fahrzeugfiihrende Person jederzeit mit der Ubergabe rechnen muss, ist
diese Zeitreserve anders zu bemessen als bei einem flhrerlosen Fahrzeug. Letzteres
ist moglicherweise eines von mehreren Fahrzeugen, welche von einem Operator be-
treut werden. Die Angabe einer bestimmten Zeit in Sekunden ware deshalb und weil
sie nicht technologieneutral bestimmt werden kdnnte, nicht vorgesehen.

Abs. 3: Die Einhaltung der Verkehrsregeln ist eine grundlegende Anforderung an Au-
tomatisierungssysteme (vgl. Abs. 2 Bst. b). Die Verkehrsregeln sollen einen sicheren
und flussigen Verkehrsfluss ermoglichen und beziehen vernunftiges, menschliches
Verhalten ein. Bei den in diesem Absatz genannten Verkehrsregeln handelt es sich vor
allem um solche mit einem gewissen Interpretationsspielraum, bei denen nicht einzig
die technischen Moglichkeiten des Automatisierungssystems, sondern auch die Erwar-
tungen der ubrigen Verkehrsteilnehmenden zu bertcksichtigen sind.

Art. 4 Bauartbedingter Einsatzbereich

Abs. 1: Der bauartbedingte Einsatzbereich entspricht in der englischen Terminologie
der Operational Design Domain (ODD). Er bezeichnet die Betriebsbedingungen, fur die
ein Automatisierungssystem ausgelegt ist und ist nicht als raumliche Begrenzung zu
verstehen.

Abs. 2: Der bauartbedingte Einsatzbereich eines spezifischen Automatisierungssys-
tems muss in den Typengenehmigungsunterlagen derart beschrieben sein, dass damit
die Fahigkeiten des Automatisierungssystems mit der Umgebung abgeglichen werden
konnen. Insbesondere bei fuhrerlosen Fahrzeugen und bei Fahrzeugen mit einem Au-
tomatisierungssystem zum Parkieren ist diese Uberpriifung fir die Erteilung einer Ge-
nehmigung unerlasslich. Diskrepanzen fuhren zu Einschrankungen des beantragten
Einsatzbereichs oder schliessen den beabsichtigten Einsatz des Fahrzeugs aus. Ist fir
ein Automatisierungssystem beispielsweise nicht nachgewiesen, dass es Spurwech-
selmandver durchfihren kann, ist das Befahren von Strecken mit mehreren Fahrspuren
und mit Einspurstrecken vor Kreuzungen unter Umstanden nicht ohne Weiteres mog-
lich.

Abs. 3: Die Gemeinwesen sind grundsatzlich daflr verantwortlich, dass die Stras-
seninfrastruktur in ihrem Hoheitsgebiet fur die fur den Verkehr zugelassenen Fahr-
zeuge sicher und geeignet ausgestaltet ist. Daraus lasst sich jedoch nicht ableiten,
dass die Gemeinwesen ihre Strasseninfrastruktur anpassen oder verfugbar halten
mussten (z. B. Anpassung der Signalisation), damit die Anforderungen des bauartbe-
dingten Einsatzbereiches eines bestimmten Automatisierungssystems erfullt werden
konnen. Die Anforderungen des bauartbedingten Einsatzbereiches missen vielmehr
mit der vorhandenen Infrastruktur kompatibel sein. Dies soll in der Verordnung explizit
festgehalten werden.
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Art. 5 Anwendbarkeit der VVorschriften

Abs. 1: Die fahrzeugtechnischen Vorschriften entwickeln sich laufend weiter. Definiert
ist der zu einem bestimmten Zeitpunkt anwendbare Stand dieser Vorschriften in der
VTS?', welche die fahrzeugtechnischen Vorschriften der Schweiz enthalt. Verweist die
VTS auf internationale Regelungen (u. a. der EU und der UNECE), werden der jewei-
lige Stand dieser Regelungen und allenfalls darin enthaltene Ubergangsbestimmungen
mit der Aufnahme in den Anhang 2 VTS verbindlich. Da es sich bei den Regelungen
um Typengenehmigungsvorschriften handelt, steuern sie die Anerkennung der Uber-
einstimmungsbescheinigungen bei der Zulassung. Eine umfassende technische Pru-
fung nach diesen Vorschriften ist bei typengenehmigten Systemen und Fahrzeugen
anlasslich der Zulassung nicht erforderlich.

Abs. 2: Die Regelungen der EU und der UNECE legen flr neue Vorschriften meist zwei
verbindliche Stichtage fest: einen fur die Erteilung neuer Typengenehmigungen und
einen fur die Zulassung. Ab Letzterem durfen altrechtliche Systeme und Fahrzeuge in
der EU grundsatzlich nicht mehr zugelassen werden. In der Schweiz wird fur diese
Regelung auf das Datum der Einfuhr in die Schweiz oder ggf. auf die Herstellung in der
Schweiz gesetzt. Damit verfugen Importeure Uber mehr Planungssicherheit fur die Be-
schaffung in anderen Markten und Uber einen Ersatz fur die in EU-Mitgliedstaaten an-
wendbare Regelung der auslaufenden Serien. Gemass Artikel 49 der Verordnung (EU)
2018/858%2 konnen die Mitgliedstaaten unter bestimmten Bedingungen wéahrend 12
Monaten Fahrzeuge mit Automatisierungssystem, die einem Fahrzeugtyp entsprechen,
dessen EU-Typgenehmigung nicht mehr gultig ist, noch zulassen. Die Schweizer Re-
gelung soll unverandert gelten fur Fahrzeuge, die im normalen Betrieb nicht fihrerlos
verkehren. Diese Fahrzeuge basieren meist auf Volumenmodellen, womit die mit die-
ser Regelung vertrauten Importkanale angesprochen sind.

Fir fuhrerlose Fahrzeuge, die derzeit in sehr kurzen Intervallen weiterentwickelt wer-
den, soll die generelle Schweizer Regelung mit Bezug zum Einfuhrdatum nicht gelten.
Nur Fahrzeuge, die dem aktuellen Stand der Technik und den neuesten Vorschriften
entsprechen, sollen zugelassen werden kénnen. Dadurch werden keine Anreize fur
eine Lagerhaltung geschaffen. Um Harteflle zu vermeiden, kann bei der Ubernahme
von internationalen Vorschriften in den Anhang 2 VTS eine Ubergangsbestimmung,
beispielsweise mit Gewahrung einer angemessenen Frist, festgelegt werden.

Art. 6 Anwendbarkeit von Vorschriften auf bereits in Verkehr gesetzte Fahr-
zeuge

Abs. 1: Wie im Artikel 4 Absatz 1 zweiter Satz VTS?3 heute schon vorgesehen, kdnnen
nachtraglich eingeflhrte Vorschriften fur bereits in Verkehr stehende Fahrzeuge als
verbindlich erklart werden, indem die Ubergangsbestimmungen eine Nachriistungspflicht
vorsehen. Der Entscheid zu dieser Verwaltungsmassnahme erfordert aufgrund der all-
gemeinen Rechtsgrundsatze flr staatliches Handeln, dass die Umsetzung verhaltnis-
massig ist. Die Massnahme muss zur Verwirklichung des im oOffentlichen Interesse lie-
genden Ziels geeignet und notwendig sein. Der Aufwand, den der Eingriff flr die

21 SR 741.41
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Betroffenen (z. B. Fahrzeughalter oder Fahrzeughalterin, Fahrzeughersteller) darstellt,
muss abgewogen werden mit der Wirkung, die erzielt wird. So kdnnte beispielsweise
abzuklaren sein, ob es gerechtfertigt ist, neue Verschlusselungstechnologien fur Funk-
verbindungen zu verlangen, wenn damit das Risiko von Hackerangriffen signifikant ge-
senkt werden kann. Der Aufwand kann betrachtlich sein, wenn die Hardware der Fahr-
zeuge nicht mit den neuen Technologien kompatibel ist. Diese Kompetenz soll gestitzt
auf Artikel 106 Absatz 1 SVG?* in eingeschrankter und prazisierter Form dem UVEK
Ubertragen werden, welches auch die Ubernahme von weiterentwickelten fahrzeug-
technischen Vorschriften in das Schweizer Recht beschliessen kann (Art. 5 Abs. 1
VTS). Damit soll das UVEK mittels an die Inverkehrbringer gerichteter Verfigungen
rasch auf gefahrliche Entwicklungen reagieren konnen. Im Rahmen der Delegation an
das UVEK und je nach Tragweite der Vorschrift kann der Entscheid gestutzt auf Artikel
106 Absatz 1 zweiter Satz an das ASTRA Ubertragen werden. Den Betroffenen stehen
die Rechtsmittel der Verwaltungsrechtspflege zur Verfligung.

Abs. 2: Der Absatz fuhrt aus, wann eine Gefahrdung hinreichend konkret ist, dass die
Voraussetzungen fur die Anwendung einer neuen Vorschrift auf bereits in Verkehr ge-
setzte Fahrzeuge gegeben sind. Der Einleitungsteil legt zudem dar, dass nicht nur ein
einzelnes Fahrzeug, sondern alle Fahrzeuge, die aus technischer Sicht die gleichen
Risiken bergen, gemeinsam unter Beobachtung gestellt werden sollen. Aufgrund der
unkalkulierbaren Gefahr, die von gehackten Fahrzeugen ausgeht, werden durch Cy-
berangriffe aufgezeigte Schwachstellen auf die gleiche Stufe gestellt, wie Unzulang-
lichkeiten, die sich als Gefahr in Form von sicherheitsrelevanten Vorfallen bereits ver-
wirklicht haben. Wenn sich Unfalle bereits ereignet haben ist entscheidend, ob das
Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt vom Automatisierungssystem oder manuell gefahren
wurde. Nebst Verletzungen an Personen kann auch das Schadenpotenzial entschei-
dend sein. Das Potential drickt aus, wie hoch der Schaden des Ereignisses mit ver-
nanftiger und realistischer Variation der Umstande sein konnte (z. B. ein fuhrerloses
Fahrzeug ware nicht in ein bereits beschadigtes Unfallfahrzeug, sondern in einen falsch
parkierten Mittelklassewagen geprallt).

Art. 7 Fahrmodusspeicher im Allgemeinen

Die Pflicht, Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem mit einem Fahrmodusspei-
cher auszurusten, und die Anforderungen an den Fahrmodusspeicher ergeben sich
bereits aus den Artikeln 25e und 25f SVG. In der vorliegenden Verordnung werden
diese Anforderungen konkretisiert. Welche Ereignisse bei allen Fahrzeugen aufzu-
zeichnen sind, ergibt sich aus Artikel 7 Absatz 3. Die fur die verschiedenen Automati-
sierungssysteme spezifischen Ereignisse sind in den jeweiligen Kapiteln (Art. 24, 30
und 41) enthalten. Fur die Bearbeitung der Daten aus dem Fahrmodusspeicher siehe
Artikel 18.

Aus den im Fahrmodusspeicher aufgezeichneten Ereignissen ergibt sich, welche Inter-
aktionen zwischen der fahrzeugfiuhrendenden Person oder der Operatorin bzw. des
Operators mit dem Automatisierungssystem erfolgt sind und ob bestimmte Ereignisse
aufgetreten sind, wahrenddem das Automatisierungssystem aktiviert war. Neben dem
Fahrmodusspeicher kann das Fahrzeug mit weiteren Geraten ausgerustet sein, die
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Daten aufzeichnen und die fur die Behorden in bestimmten Konstellationen von Bedeu-
tung sind. Diesbezuglich kann darauf hingewiesen werden, dass Personen- und Liefer-
wagen, die ab 7. Juli 2024 neu zugelassen werden, mit einem Unfalldatenspeicher
ausgerustet sein miussen. Diese Ausrustungspflicht ist nicht auf Fahrzeuge mit einem
Automatisierungssystem beschrankt.

In Absatz 2 wird klargestellt, dass Daten im Fahrmodusspeicher nur wahrend der Zeit-
spanne von der Aktivierung bis zur Deaktivierung des Automatisierungssystems auf-
gezeichnet werden. Aufgezeichnet werden Daten, die als Personendaten zu behandeln
sind.

Die Bestimmungen zu den Daten, die aufgezeichnet werden mussen, basieren inhalt-
lich auf den internationalen Regelungen der UNECE (Reglement Nr. 157 fur Fahrzeuge
mit Ubernahmeaufforderung) und der EU (Durchfiihrungsverordnung 2022/1426 fiir
fuhrerlose Fahrzeuge und Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem zum Parkie-
ren). Fur den Fall, dass sich diese Vorschriften weiterentwickeln und eine Differenz zur
Auflistung des Datenkatalogs in diesem Artikel entsteht, wird in Absatz 8 eine Rang-
folge eingeflhrt. Internationale Vorschriften, die in den Anhang 2 VTS Ubernommen
wurden, gehen den nationalen Vorschriften dieser Verordnung vor. Das primare Ziel
bleibt aber die rechtzeitige Anpassung der Vorgaben der vorliegenden Verordnung an
geanderte Regelungen der UNECE oder der EU. Dies gilt auch hinsichtlich der harmo-
nisierten technischen und funktionalen Anforderungen an den Fahrmodusspeicher, die
derzeit im Rahmen der UNECE erarbeitet werden, deren exakte rechtliche Umsetzung
aber noch nicht festgelegt wurde.

Nicht explizit festgehalten wird, dass der Fahrmodusspeicher so einzurichten ist, dass
kein Profiling erfolgt (vgl. hierzu Art. 5 Bst. f des Datenschutzgesetzes?® vom 25. Sep-
tember 2020; DSG). Eine solche Funktion musste sich auf eine Rechtsgrundlage in
einem formellen Gesetz stutzen konnen. Da dies aber im SVG nicht vorgesehen ist,
ware Fahrzeugen, die einen Fahrmodusspeicher mit Profilingfunktion enthalten, die Zu-
lassung in der Schweiz gestutzt auf Artikel 7 DSG zu verweigern. Ein Verbot des Pro-
filings mit ausgelesenen Daten in Form einer Handlungsanweisung ware unter dem
Abschnitt Datenbearbeitung zu thematisieren. Da im SVG aber fur keine Form der Pro-
filings eine gesetzliche Grundlage existiert, ist eine Regelung in dieser Verordnung
auch diesbezuglich nicht erforderlich.

Art. 8 Managementsysteme

Abs. 1: Die hohen Sicherheitsanforderungen an Fahrzeuge mit Automatisierungssys-
tem verlangen eine umfassende Verfolgung von sicherheitsrelevanten Ereignissen und
Bedrohungen. Dazu gehoren der gezielte Umgang mit Cyberrisiken, die lickenlose Do-
kumentierung von Softwareanderungen und die Analyse von Vorfallen. Eine Beurtei-
lung basierend auf den einzelnen Fahrzeugen ist nicht ausreichend, weshalb sich Her-
steller fur diese Aspekte ihr Managementsystem zertifizieren lassen missen. Mit dem
Managementsystem weist der Hersteller nach, dass wirksame Verfahren, Methoden,
Schulungen und Werkzeuge vorhanden sind, dass diese auf dem neusten Stand sind
und dass sie innerhalb des Unternehmens angewendet werden. Die Anforderungen

% SR 235.1

19/65



dienen in erster Linie dazu, die Sicherheit der Fahrzeuge Uber die gesamte Betriebs-
dauer zu erhalten respektive gar zu erhdhen. Werden beim automatisierten Parkieren
gewisse Funktionsanteile von der fahrzeugexternen Infrastruktur Ubernommen, so
muss das Sicherheitsmanagement (SMS) auch deren technische Risiken erfassen.
Das SMS muss darlegen, wie die sichere Funktion des Gesamtsystems uber die Be-
triebsdauer aufrechterhalten wird.

Abs. 2: Die Prifungen fur die Zertifizierung nach Absatz 1 werden periodisch wiederholt
und bei Verletzung der Pflichten wird das Zertifikat entzogen. Dies kann beispielsweise
der Fall sein, wenn ein Hersteller das Geschaft aufgibt und damit keine Anpassung der
bereits verkauften Fahrzeuge und Systeme mehr erfolgt. Die betreffenden Automati-
sierungssysteme werden damit potentiell unsicher und dirfen nicht mehr verwendet
werden. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter von Fahrzeugen mit Ubernahmeauf-
forderung sind von den Herstellern Uber die Einstellung der Unterstitzung zu informie-
ren, sodass diese die Funktionen deaktivieren lassen oder die Funktionen nur noch als
Assistenzsysteme benutzen. Bei fuhrerlosen Fahrzeugen fuhrt dies zur Stilllegung der
Fahrzeuge, da sie ohne Automatisierungssystem nicht funktionsfahig sind. Die Verant-
wortung fur die Sicherheit des Automatisierungssystems kann von einem anderen Her-
steller Ubernommen und unter sein Managementsystem gestellt werden. Auch kann
ein Hersteller die Zertifizierung nach einem Entzug wiedererlangen. Dies heilt den Zu-
stand der potentiellen Unsicherheit, und das Automatisierungssystem kann weiterver-
wendet werden. Fahrzeuge, welche die technische Ausristung fur das automatisierte
Parkieren eingebaut haben, konnen zugelassen werden, auch wenn zu diesem Zeit-
punkt kein Nachweis fur das Sicherheitsmanagement besteht. Dies ergibt sich daraus,
dass die Benutzung einer Einrichtung zum automatisierten Parkieren nicht vorausge-
setzt werden kann.

2. Abschnitt: Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers

Die Frage, welche Anforderungen an die Beteiligten gestellt werden sollen, damit ein
Fahrzeug mit einem Automatisierungssystem verwendet werden darf, wird sehr unter-
schiedlich eingeschatzt. Dies hat sich im Rahmen der Vernehmlassung bestatigt. Zum
Teil wird die Auffassung vertreten, dass dies der Selbstverantwortung uberlassen wer-
den soll, zum Teil wird verlangt, dass vorgangig eine Prufung flr das automatisierte
Fahren abgelegt werden musse.

Im Rahmen der vorliegenden Verordnung wird versucht, einen Ausgleich zwischen den
entgegengesetzten Einschatzungen und Betrachtungen zu finden. Aus Forschungen
hat sich gezeigt, dass insbesondere bei Fahrzeugen mit Ubernahmeaufforderung die
Ruckiubernahme der Fahrzeugbeherrschung durch die fahrzeugfiihrende Person nach
einer Ubernahmeaufforderung durch das Automatisierungssystem einen anspruchs-
vollen Prozess darstellt. Die fahrzeugfihrende Person bendtigt bei solchen Fahrzeu-
gen einerseits nach wie vor alle bisherigen Kompetenzen zum sicheren Fuhren eines
Fahrzeugs, andererseits sind neue, zusatzliche Kompetenzen erforderlich, damit die
Ruckubernahme der Fahrzeugbeherrschung auf eine sichere Weise erfolgt.

Obschon fiir das Fiihren von Fahrzeugen mit einer Ubernahmeaufforderung also Kom-
petenzen und Kenntnisse erforderlich sind, die bisher bei der FUhrerausbildung nicht
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vermittelt wurden, soll darauf verzichtet werden, die Verwendung des Automatisie-
rungssystems von einer speziellen Ausbildung und dem Ablegen einer zusatzlichen
Priafung abhangig zu machen. Die Ausbreitung solcher Fahrzeuge und die Vorteile des
automatisierten Fahrens sollen nicht unnétig erschwert oder gar verhindert, sondern ihr
Potential moglichst rasch nutzbar gemacht werden. Auch wenn auf eine Zusatzausbil-
dung fur Inhaberinnen und Inhaber des Flhrerausweises verzichtet wird, soll aber die
heutige Ausbildung und Fuhrerprafung weiterentwickelt werden und kunftig auch die
Assistenz- und Automatisierungssysteme umfassen. Zu diesem Zweck wird die Ver-
ordnung Uber die Zulassung von Personen und Fahrzeugen (VZV)? angepasst (Er-
ganzung Anhange 11 und 12). So kdnnen allen kinftigen Erwerberinnen und Erwer-
bern des Fuhrerausweises die Kompetenzen fur die sichere Verwendung des Automa-
tisierungssystems von Fahrzeugen mit Ubernahmeaufforderung vermittelt werden. In
einer ersten Phase kommt der Selbstverantwortung der fahrzeugfuhrenden Person ein
besonders hohes Gewicht zu. Wie alle anderen Personen, denen flr den Betrieb eines
Fahrzeugs mit einem Automatisierungssystem eine gewisse Verantwortung zukommt,
soll die fahrzeugflihrende Person ihr Handeln nach den Anweisungen und Sicherheits-
hinweisen des Herstellers ausrichten (vgl. Art. 9 und 10). Soweit die fahrzeugfluhrende
Person das Fahrzeug von einem Dritten im Rahmen dessen gewerblicher Tatigkeit
ubernimmt, kommt eine Aufklarungspflicht dieses Dritten hinzu (vgl. Art. 22). Selbstver-
standlich bleibt es der fahrzeugfiihrenden Person Uberlassen und ist es sogar win-
schenswert, Uber diese Pflichten hinauszugehen und sich im Rahmen einer freiwilligen
Weiterbildung mit den Funktionalitaten des Automatisierungssystems vertieft vertraut
zu machen. Im Rahmen der Erstellung der vorliegenden Verordnung wurde gepruft, ob
das Reglement Uber die Verwendung der Mittel des Fonds fur Verkehrssicherheit (FVS)
so angepasst werden konnte, dass die Unfallverhitungsbeitrage ausdrucklich auch fur
die Weiterbildungskurse und damit auch fur Kurse zum assistierten und automatisierten
Fahren eingesetzt werden konnten. Das Anliegen wurde vom zustandigen Organ aber
nicht unterstitzt.

Weitergehende Pflichten bestehen fur Operatorinnen und Operatoren sowie fur Perso-
nen, die ein fUhrerloses Fahrzeug mit anderen Mitteln als den konventionellen Bedien-
elementen flhren sollen. Diese Funktionen sind neu, erfordern umfassend spezifische
Kompetenzen und konnen nicht bloss als eine Weiterentwicklung der Aufgaben von
fahrzeugfihrenden Personen betrachtet werden. Flr diese Funktionen wird deshalb
eine spezifische Ausbildung gefordert (vgl. Art. 36 und 37).

Die vorliegende Verordnung soll einer Evaluation unterzogen werden (Art. 50 Abs. 7).
Im Rahmen dieser Evaluation ist auf die Frage, ob mit den aktuellen Bestimmungen
die sichere Verwendung der Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem ausrei-
chend gewahrleistet ist, ein spezielles Augenmerk zu richten.

Art. 9 Zugénglich machen der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung

Wie erwahnt weisen Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem zwar ein hohes
Potential fur die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf, sind aber auch mit Risiken
verbunden, wenn sie nicht sachgemass verwendet werden. Wie das System
funktioniert, welche Anforderungen an das Zusammenspiel zwischen dem System
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und der Person, die das Automatisierungssystem aktiviert, gestellt werden und wie vom
Hersteller der bauartbedingte Einsatzbereich festgelegt wurde, ergibt sich aus der
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung des Herstellers. Diese muss einem Gesuch fur
eine Typengenehmigung des Fahrzeugs beigelegt werden und wird von der
zustandigen Behorde im Rahmen des Typengenehmigungsverfahrens Uberpruft. Die
Anforderungen an die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung ergeben sich im Ubrigen
aus dem Bundesgesetz liber die Produktesicherheit (PrSG?’). Insbesondere sind die
Hersteller gemass Artikel 8 PrSG verpflichtet auch spater fur die Sicherheit ihrer Pro-
dukte zu sorgen und daher notigenfalls die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung zu
aktualisieren.

Wer einem Dritten ein Fahrzeug mit einem Automatisierungssystem tberlasst, soll die-
sen Uber das Vorhandensein des Systems sowie Uber die Aufzeichnungsfunktion des
Fahrmodusspeichers informieren und ihm aufgrund deren hoher Bedeutung fur die
richtige und sichere Verwendung des Automatisierungssystems die Gebrauchs- und
Bedienungsanleitung zur Verfligung stellen oder zuganglich machen. Diese Pflicht gilt
bei fuhrerlosen Fahrzeugen auch gegenuber dem Operator oder der Operatorin sowie
gegenuber jener Person, die das fuhrerlose Fahrzeug bei Bedarf gegebenenfalls ma-
nuell bedienen soll. Bei Automatisierungssystemen zum Parkieren obliegt es dem Be-
treiber der Parkierungsflache, den allenfalls vorhandenen Personen mit Uberwa-
chungs- oder Interventionsfunktionen die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung zur
Verfligung zu stellen.

Art. 10 Beachtung der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung

Bei Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem ist es von besonders hoher Be-
deutung, dass die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers beachtet wer-
den. Daher wird ausdrucklich festgehalten, dass diese Anweisungen und Sicherheits-
hinweise von allen Personen, denen Verantwortlichkeiten fir den Betrieb des Fahr-
zeugs mit einem Automatisierungssystem zukommen, beachtet werden mussen. So
haben die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter das Fahrzeug so zu unterhalten,
wie das vom Hersteller verlangt wird (vgl. Art. 38 Abs. 1).

Zentral sind die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers fur jene Person,
die das Automatisierungssystem aktiviert. Es wird von Personen, die das Automatisie-
rungssystem aktivieren wollen, verlangt, dass sie die Gebrauchs- und Bedienungsan-
leitung kennen und mit den Funktionalitaten und Verwendungsbedingungen des Auto-
matisierungssystems vertraut sind. Die Wahrnehmung dieser Pflicht wird der Selbst-
verantwortung des Einzelnen Uberlassen, sofern nicht die weitergehenden Pflichten
gemass Artikel 22, 36 Absatz 2 und 37 greifen.

Ob die Betroffenen ihren Pflichten nach Artikel 10 Absatz 2 nachgekommen sind, lasst
sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle nur sehr beschrankt prufen. Die Bestimmung
soll primar verhindern, dass sich eine Person, welche das Automatisierungssystem ak-
tiviert hat, sich im Falle eines Ereignisses oder eines nachgewiesenen Fehlverhaltens
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mit dem blossen Hinweis, dass ihr nicht klar gewesen sei, wie sie sich verhalten musse,
ihrer Verantwortung entziehen oder diese relativieren kann.

3. Abschnitt: Typengenehmigung und Konformitétsiiberpriifungen
Art. 11 Typengenehmigungspflicht

Abs. 1 und 2: Die gleichbleibende Qualitat der Produktion mit der Moglichkeit der Kon-
formitatsuberprufung und die Nachverfolgbarkeit fur Massnahmen sollen durch die Ty-
pengenehmigungspflicht fur alle Automatisierungssysteme gestarkt werden. Die Uber-
geordneten Bestimmungen des SVG sollen daher diesbezuglich konkretisiert und an-
derslautende, allgemein gefasste Bestimmungen des Verordnungsrechts erganzt oder
abgeandert werden.

Abs. 3: Die Anforderung, dass der bauartbedingte Einsatzbereich in den Typengeneh-
migungsunterlagen deklariert sein muss, besteht im internationalen Recht bereits. Die
explizite Wiederholung im Schweizer Recht stellt daher keine zusatzliche Anforderung
dar. Die Bestimmung erleichtert aber insbesondere flr die Behdérden gegenuber der
gesuchstellenden Person die Begrundung im Fall eines unzureichend dokumentierten
Gesuchs um die Genehmigung des Einsatzbereichs flr fuhrerlose Fahrzeuge.

Art. 12 Erteilung der Typengenehmigung

Abs. 1: Wie im Rahmen von vdlkerrechtlichen Vertragen mit der EU und der UNECE
vorgesehen, anerkennt die Schweiz Typengenehmigungen fur Fahrzeuge und Fahr-
zeugsysteme, so auch fur Automatisierungssysteme. Mit der Regulierung dieser be-
deutenden neuen Technologie werden keine technischen Handelshemmnisse ge-
schaffen. Hersteller von Fahrzeugen sind fur die moglichst breite Verteilung der Ent-
wicklungs- und Herstellungskosten auf grosse Absatzmarkte angewiesen. Die Abstim-
mung der technischen Anforderungen mit der EU und der UNECE kann hierflr einen
wichtigen Beitrag leisten. In der EU besteht die Moglichkeit, Typengenehmigungen fur
Gesamtfahrzeuge der Klassen M und N zum Personen- und Gutertransport zu erlan-
gen (vorderhand fiir Fahrzeuge mit Ubernahmeaufforderung und fiir leichte fiihrerlose
Fahrzeuge der Klassen M1 und N1, im Zeitraum bis zum Inkrafttreten der Verordnung
wohl auch fur Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem zum Parkieren). Die UN-
ECE-Reglemente wiederum sehen die Typengenehmigung fur Automatisierungssys-
teme vor (die als Teilgenehmigung in einer EU-Gesamtgenehmigung enthalten sein
kénnen), nicht aber flr ganze flihrerlose Fahrzeuge. Vertragsparteien des UNECE-Ab-
kommens von 19582 koénnen Typengenehmigungen erteilen, wenn sie erklart haben,
dass sie das jeweilige Reglement anerkennen und flr die Priafungen technische
Dienste (sog. Prufstellen) benannt haben. Um Unklarheiten hinsichtlich der Zustandig-
keit fur EU- und UNECE-Typengenehmigungen zu vermeiden, soll die Unterscheidung
explizit in der Verordnung aufgefuhrt werden.

28 Ubereinkommen vom 20. Marz 1958 der Vereinten Nationen (iber die Annahme harmonisierter technischer Regelungen fiir Radfahr-
zeuge, Ausristungsgegenstande und Teile, die in Radfahrzeuge eingebaut oder dafiir verwendet werden kénnen, und die Bedingungen
fir die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Regelungen erteilt wurden (SR 0.741.411).

23/65



Abs. 2: Die Vorschriften, die derzeit von der UNECE fur nicht an bestimmte Anwen-
dungsfalle gebundene Automatisierungssysteme erarbeitet werden, basieren auf ei-
nem weltweit harmonisierten Ansatz. Die Schweiz verfugt als Vertragspartei des
UNECE-Abkommens von 1958 Uber die rechtlichen Grundvoraussetzungen, dereinst
selbst entsprechende international anerkannte Typengenehmigungen zu erteilen. An-
gesichts dieser Ausgangslage, des aktuell verfligbaren Know-hows und der beschrank-
ten Ressourcen, verzichtet die Schweiz vorderhand auf eigene Typengenehmigungs-
vorschriften fir Automatisierungssysteme. Typengenehmigungen flr Fahrzeuge mit ei-
nem Automatisierungssystem, die in der Schweiz zugelassen werden sollen, mussen
daher von einer auslandischen Behorde erteilt werden. Fur diesen Fall ist in der Ver-
ordnung Uber die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen?® (TGV) vorgesehen,
dass das ASTRA anstelle einer Typengenehmigung ein Datenblatt erteilt (Art. 3a
i. V. m. Art. 13 Abs. 1 Bst. a TGV). Diese Maoglichkeit soll auch fur Fahrzeuge mit einem
Automatisierungssystem offenstehen. Die Erlangung einer Typengenehmigung ge-
stutzt auf andere Nachweise wird in Abweichung von Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben
b-d und Absatz 2 TGV hingegen ausgeschlossen.

Art. 13 Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit: Aufgaben und Kompe-
tenzen des ASTRA

Abs. 1 und 2: Das ASTRA ist im Bereich der zulassungspflichtigen Fahrzeuge die zu-
standige Schweizer Behérde fir die Konformitatsiiberpriifung und Uberwachung von
Rickrufen (Art. 26 ff. TGV)°. Das ASTRA muss daher Uber alle erforderlichen Infor-
mationen und Kompetenzen verfligen, um diese Aufgaben wahrnehmen zu kénnen.
Die Bestimmungen der Absatze 1 und 2 gelten fur alle Fahrzeuge mit einem Automati-
sierungssystem unabhangig vom Anwendungsfall.

Abs. 3: Fur sicherheitsrelevante Vorfalle wahrend des Betriebs von fuhrerlosen Fahr-
zeugen sind Dokumentationspflichten vorgesehen. Ereignisse, die sich negativ auf die
Verkehrs- und Betriebssicherheit auswirken, missen bewertet und gesammelt werden.
Da das ASTRA fur die Konformitatsuberprufung zustandig ist, ist es besonders auf die-
ses Wissen und den Praxisbezug angewiesen und soll daher entsprechende Informa-
tionen direkt bei den Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern anfordern konnen. Fur
die Analyse im Rahmen von Konformitatsuberprifungen kann das ASTRA beispiels-
weise verlangen, dass die Fahrzeuge ausgelesen und die Operatoren und Operatorin-
nen Uber den Hergang und die Umstande von Ereignissen befragt werden. Daraus re-
sultiert fur die involvierten Personen bei Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern,
Herstellern und Behdrden ein wichtiger Erkenntnisgewinn Uber die noch nicht vollstan-
dig etablierte Technologieanwendung. Die Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen
verpflichten sich im Rahmen des Antrags fur die Genehmigung des Einsatzbereichs,
entsprechenden Begehren um Auskunft oder Einsicht nachzukommen.

Abs. 4: Fur die Konformitatsuberprufung ist das ASTRA auch auf den Zugang zu Infor-
mationen des Herstellers angewiesen. Neben Unterlagen und Informationen sowie
technischen Spezifikationen bendtigt es insbesondere auch Zugang zu Software, Trai-
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ningsdaten und den Definitionen der Szenarien, die mittels Simulation und in Fahrten
auf abgesperrtem Gelande getestet wurden. Trainingsdaten werden fur die Generie-
rung der Software mittels Kunstlicher Intelligenz eingesetzt. Durch das gezielte und
Uberwachte Anlernen des Automatisierungssystems mit Daten eines vorbildlichen
Fahrbetriebs wird das gewollte Verhalten antrainiert. Diese Daten sind sehr umfang-
reich und kénnen bestimmte Fahrsituationen mehrmals in fast identischer Auspragung
erhalten. Die Aufbewahrung aller Trainingsdaten wurde viel Speicherplatz bendtigen,
was fur die Hersteller sehr kostspielig ware und fur den Zweck der Analyse grossen
Aufwand fur die Auswahl der relevanten Daten mit sich bringen wurde. Die Hersteller
sollen daher nur diejenigen Daten speichern mussen, die eine ausreichende Informati-
onsdichte haben, um die dokumentierten Szenarien in ausreichender Qualitat anzuler-
nen. Das vom Hersteller gewahlte Verfahren, wie diese Auswahl getroffen wird, ist ein
wichtiger Schlussel zur korrekten Interpretation der gespeicherten Trainingsdaten und
daher als Teil der im Erlasstext genannten «relevanten Trainingsdaten» zu verstehen.

Mit der Gesamtheit dieser Informationen soll die Funktionsfahigkeit eines Systems
nachvollzogen werden konnen.

Abs. 5: Zur Konkretisierung der Bestimmungen der Typengenehmigungsverordnung
(insbesondere Art. 26 TGV?3') soll klargestellt werden, dass das ASTRA flir Konformi-
tatsuberprufungen von Automatisierungssystemen Prufstellen beauftragen kann. Die
Kosten flr entsprechende Prifungen werden der Person oder Stelle auferlegt, die ge-
genuber der Typengenehmigungsbehdrde fur alle Belange des Typengenehmigungs-
verfahrens sowie fiir die Sicherstellung der Ubereinstimmung der Produktion verant-
wortlich ist (Hersteller oder Importeur).

Art. 14 Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit: Meldepflichten

Gemass Anhang Il Teil 5 Ziffer 2 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/142632
mussen sicherheitsrelevante Vorfalle mit fihrerlosen Fahrzeugen den betreffenden
Herstellern gemeldet werden. Dies ist erforderlich, damit im Rahmen des Management-
systems Massnahmen abgeleitet und Uberpriuft werden kdnnen. Die Hersteller wiede-
rum informieren die Genehmigungs- und Konformitatsuberprufungs- oder Marktuber-
wachungsbehdrde, welche fir Massnahmen in Bezug auf die Typengenehmigung zu-
standig ist. Bei auslandischen Herstellern besteht jedoch die Gefahr, dass die Schwei-
zer Behorden nicht hinreichend mit Informationen versorgt werden. Dieser Umstand
soll mit spezifischen Pflichten und Kompetenzen des ASTRA kompensiert werden.

Abs. 1: Hersteller oder fur sie stellvertretend die Importeure von flihrerlosen Fahrzeu-
gen, die Kenntnis von sicherheitsrelevanten Vorfallen an ihren oder von ihnen impor-
tierten Fahrzeugen erlangen, mussen diese Vorfalle dem ASTRA melden. Dasselbe
gilt fir Betreiber von Parkiereinrichtungen, wenn sich die Vorfalle in deren Zustandig-
keitsgebiet ereignen. Der Meldepflichtige muss selbst organisieren, wie er an die Infor-
mationen gelangt, um der Meldepflicht nachzukommen. Im Vordergrund durften hierbei
Vereinbarungen mit dem Fahrzeughalter oder der Fahrzeughalterin stehen. Fahrzeug-
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hersteller haben die Meldepflicht gegenuber den Behorden der EU und der EU-Mit-
gliedstaaten im Rahmen der EU-Typengenehmigung ohnehin. Da noch nicht feststeht,
wie die Schweiz in das System der EU eingebunden sein wird, ist die direkte Meldung
an das ASTRA verlangt. Auf die gesonderte Meldepflicht an das ASTRA wird verzichtet
werden konnen, wenn sich zeigt, dass die Einbindung der Schweiz in das EU-Melde-
verfahren zu einem mindestens gleichwertigen Informationsstand flhrt.

Das ASTRA klassiert und sammelt die gemeldeten Ereignisse zur weiteren Bearbei-
tung. Es bendtigt die Informationen als zustandige Behorde fur die Marktuberwachung
von Produkten im Fahrzeugsektor fiir den Vollzug des PrSG?33. Nach Artikel 11 PrSG
sind die Inverkehrbringer und allfallige weitere betroffene Personen, soweit notwendig,
zur Mitwirkung verpflichtet. Hersteller und Importeure erlangen nicht automatisch
Kenntnis Uber Vorfalle wahrend des Fahrzeugbetriebs, die Meldung der Fahrzeughal-
terinnen und Fahrzeughalter ist daher erforderlich und muss unter diesen Parteien ge-
regelt werden.

Abs. 2: Das Meldeverfahren entspricht dem internationalen Standard der UNECE und
der EU und umfasst nebst der sofortigen Meldung auch eine regelmassige Berichter-
stattung.

Die Meldung von kritischen Vorfallen muss unverzuglich erfolgen, auch wenn zum Zeit-
punkt der Meldung noch nicht alle Umstande geklart sind. Unverziglich heisst in die-
sem Zusammenhang nach den unmittelbaren Massnahmen fur die Sicherung und Be-
waltigung des Unfallereignisses aber innerhalb von einem Tag. Sicherheitsrelevante
Vorféalle von fuhrerlosen Fahrzeugen werden je nach Schweregrad und Gefahrenpo-
tential in kritische oder nicht kritische Vorféalle unterteilt. Die kritischen Vorfalle werden
in den Buchstaben a und b definiert, wobei die Definition derjenigen in Anhang Il Teil
5 Ziff. 1.3 der Durchfiihrungsverordnung (EU) 2022/14263* entspricht. Prazisiert wurde
im Kriterienkatalog der kritischen Vorféalle, dass auch ein Vorfall, bei dem erheblicher
Sachschaden entstanden ist, zu dieser Einteilung fihren kann. Die Definition kann
auch zutreffen, wenn die Infrastruktur so stark beschadigt wurde, dass sie ohne Repa-
ratur auch eingeschrankt nicht mehr bestimmungsgemass nutzbar ist (z. B. beschadig-
tes Lichtsignal, abgeknickte Barriere, Poller ausser Funktion). Auch die Notwendigkeit
eines Feuerwehreinsatzes kann ein Hinweis fir die Klassierung als kritischer Vorfall
sein, wenn der Einsatz wegen auslaufenden Flussigkeiten, Brandschutzmassnahmen
oder der Bergungsarbeiten erforderlich war.

Abs. 3: Monatlich missen kritische und jahrlich nicht-kritische Vorfalle den zustandigen
Behorden, in der Schweiz dem ASTRA, in strukturierter Form gemeldet werden. Soweit
diese Verordnung nichts regelt, sind die Bestimmungen Uber Fristen und Inhalte der
Meldungen fur sicherheitsrelevante Vorfalle gemass Anhang Il Teil 5 Ziffer 2 der
Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/1426 massgebend.

Abs. 4: Ein weiterer Informationskanal soll durch die Meldungen der Polizeien sicher-
gestellt werden, welche Unfalle mit fuhrerlosen Fahrzeugen im bestehenden Informati-
onssystem Strassenverkehrsunfalle (ISU) eintragen. Die Frist betragt grundsatzlich
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14 Tage. Da Abklarungen zum Sachverhalt angesichts der neuen sich stellenden Fra-
gen und wegen evtl. fehlender Augenzeugen mehr Zeit in Anspruch nehmen kénnen,
kann die Frist erstreckt werden. Die Polizeien melden in diesem Fall dem ASTRA in-
nerhalb von 14 Tagen per E-Mail, was bisher zum Ereignis bekannt ist und wann die
Meldung im ISU voraussichtlich erfolgt.

Abs. 5: Die Meldung hat innert 30 Tagen zu erfolgen, sofern bei einer periodischen
oder ausserordentlichen Prifung Beanstandungen am Automatisierungssystem ge-
macht wurden.

Art. 15 Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit: Ausserordentliche Prii-
fungen

Abs. 1: Stellt das ASTRA fest, dass ein von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeug-
halter oder dem Importeur gemeldeter sicherheitskritischer Vorfall (Art. 14 Abs. 2) das
Automatisierungssystem betrifft, meldet es diesen der Zulassungsbehdrde des Zulas-
sungskantons oder gegebenenfalls des Bundes. Die zustandige Behorde kann gestutzt
auf diese Meldung allenfalls erforderliche Schritte in Bezug auf die Genehmigung des
Einsatzbereichs, aber auch fur die Nachprufung des Fahrzeugs abklaren. Der Vorfall,
der zur Meldung fuhrte, kann Ursachen haben, die nicht mit der grundsatzlichen Funk-
tion des Fahrzeugs zusammenhangen, sondern sich aus den konkreten Umstanden
ergaben. Die Meldung ist daher fur sich allein kein Grund fur die Stilllegung weiterer
Fahrzeuge. Die Bewertung und, wenn erforderlich, die Meldung des Vorfalls durch das
ASTRA mussen grundsatzlich so schnell wie mdglich erfolgen. Fir die Planung allfalli-
ger Massnahmen, sollen den Zulassungsbehorden innerhalb von 10 Arbeitstagen die
erforderlichen Informationen zugestellt werden.

Abs. 2: Nach der Schliessung von schwerwiegenden Sicherheitslicken, die zur Aus-
setzung der Anerkennung von internationalen Typengenehmigungen fuhren konnen
(vgl. nachfolgender Art. 16), muss der konforme Zustand amtlich kontrolliert werden.
Dem Importeur wird vom ASTRA schriftlich mitgeteilt, wenn ein solches Verfahren ge-
startet wird und welcher Sachverhalt dafur ausschlaggebend ist. Die Nachprufung ist
auch dann durchzufuhren, wenn der Hersteller nach der Ankindigung mit einer Ruck-
rufaktion den Mangel nachweislich beheben kann. Der Umfang der Prifung richtet sich
nach der Art der Ursache und der Fehlerbehebung. Zu prufen ist insbesondere, ob die
vom Hersteller vorgesehene Massnahme durchgefihrt wurde und nicht, wie sie sich
konkret auf das System auswirkt (z. B. neue Software- oder Sensorversion Uberprufen).

Art. 16 Schutzklauseln zur Aussetzung der Anerkennung von Typengenehmi-
gungen

Die Schutzklauseln sind Instrumente aus den Abkommen zur Anerkennung internatio-
naler Typengenehmigungen. Die Bestimmungen in Artikel 4 des UNECE-Abkommens
von 19583% und Kapitel 12 Abschnitt V Ziffer 4 des Abkommen mit der EU flr die Aner-
kennung von Konformitatsbewertungen3® erlauben es, die Anerkennung auszusetzen,
wenn ein erhebliches Risiko fur die Sicherheit im Strassenverkehr besteht oder die

35 Siehe Fussnote Nr. 28

36 Kapitel 12 Abschnitt V Ziffer 4 des Abkommens vom 8. Oktober 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Européi-
schen Union Uber die gegenseitige Anerkennung von Konformitatsbewertungen (SR 0.946.526.81; MRA).
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massgebenden Typengenehmigungsvorschriften nicht eingehalten werden. Fur die Er-
offnung des Verfahrens wird der Zeitpunkt angenommen, an dem das ASTRA als zu-
standige Behorde vom Nachweis des Mangels Kenntnis nimmt. Die Fahrzeuge oder
Systeme des betreffenden Typs gelten als nicht betriebssicher und dirfen nicht mehr
auf offentlichen Strassen verkehren bis die Verkehrssicherheit nachweislich wiederher-
gestellt ist (vgl. Art. 15 Abs. 2). Die Verweigerung der Zulassung von als nicht ausrei-
chend sicher geltenden Fahrzeugen erfolgt gestutzt auf den Grundsatz in Artikel 29
SVG?3” unabhangig davon, ob es sich um ein Fahrzeug aus schweizerischer oder aus-
landischer Produktion handelt. Die weiteren Schritte, die erforderlich sind, um nicht ge-
gen die Pflicht der Anerkennung internationaler Typengenehmigungen zu verstossen,
sind dann in den jeweiligen Abkommen geregelt.

Die in den oben genannten Abkommen genannten Voraussetzungen werden im Einlei-
tungssatz und den Buchstaben a bis d konkretisiert. Die Liste nennt Vorgange, die
Strassenbenutzer und -benutzerinnen schadigen konnen und als unmittelbare Ursache
oder Wirkung mit der Verkehrssicherheit von Automatisierungssystemen in Zusam-
menhang stehen. Die aufgefuhrten Tatbestande sind in dieser Form und diesem Grad
der Konkretisierung in den im Einleitungsteil genannten volkerrechtlichen Vertragen
nicht enthalten. Angesichts der neuen Technologie, der weiterentwickelten Prifverfah-
ren sowie der ausgebauten Typengenehmigungs- und Konformitatstiberprafungspro-
zesse soll den gelisteten Aspekten besondere Bedeutung beigemessen werden.

4. Abschnitt: Delegation von Priifungen
Art. 17

Abs. 1: Abgegrenzt von Absatz 3 sollen die Zulassungsbehorden die Durchfihrung von
Prifungen von technischen Sachverhalten durch eine vom ASTRA anerkannte Prif-
stelle verlangen konnen. Auf diese Moglichkeit konnten die Behdrden z. B. angewiesen
sein, weil ihnen die Infrastruktur oder das Detailwissen fehlt, wobei sie die Prafungen
aber unabhangig von ihrer Motivation durch eine anerkannte Prifstelle durchfihren
lassen konnen. Das ASTRA ist zustandig fur die Anerkennung dieser Prifstellen
(Art. 17 TGV?8). Der Hinweis, dass die damit verbundenen Aufwande dem Fahrzeug-
halter oder der Fahrzeughalterin verrechnet werden kdénnen, hat deklaratorischen Cha-
rakter. Die kantonalen Gebuhrenregelungen bleiben vorbehalten. Die Kantone kdnnen
regeln, ob und in welchen Fallen die Behebung festgestellter Mangel im Rahmen eines
sogenannten Reparaturbestatigungsverfahrens erfolgen kann (z. B. unter Ausschluss
der Funktionen des Automatisierungssystems).

Abs. 2: Die Anerkennung von Prifstellen (z. B. Institute, Hochschulen, Unternehmen),
die nachweislich fur Beurteilungen im Bereich von Automatisierungssystemen qualifi-
ziert sind, erfolgt durch das ASTRA. Die aktuell fur die Prifung von Fahrzeugsystemen
anerkannten Prufstellen decken die Beurteilung von Automatisierungssystemen noch
nicht ab. Sollte insbesondere in der Anfangsphase noch keine entsprechende Prif-
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stelle formell anerkannt sein, kann das ASTRA festlegen, welche Stellen die erforder-
lichen Prufberichte ausstellen diurfen. Die vom ASTRA getroffene Regelung wird auf-
gehoben, sobald eine Prufstelle anerkannt ist.

Abs. 3: In verschiedenen Kantonen werden gestiitzt auf Artikel 34a VTS3® die Fahr-
zeugprufungen nach der Zulassung an Betriebe delegiert. Die Delegation umfasst nicht
nur die technische Uberprifung des Fahrzeuges, sondern auch die administrativen Ab-
laufe und der Entscheid der Verkehrstlichtigkeit. Diese gesamtheitliche Delegations-
moglichkeit wird bei fuhrerlosen Fahrzeugen nicht gewahrt. Damit bleiben in der ersten
Phase des Betriebs solcher Fahrzeuge die Erfahrungen bei den Kantonen, die auch flr
die Genehmigung zustandig sind und bei den Zulassungsbehorden des Bundes. Eben-
falls ausgeschlossen wird die Delegation der Zulassungsprufung an private Betriebe,
die sogenannte Selbstabnahme (Art. 32 VTS). Anders als bei herkbmmlichen Fahrzeu-
gen ergibt sich die Zulassungsfahigkeit bei fuhrerlosen Fahrzeugen nicht bereits aus
der technischen Prufung, sondern erst aus der Genehmigung des Einsatzbereichs. Es
ist daher sachrichtig, dass der gesamte Zulassungsprozess den Kantonen obliegt. Die
Kantone kdonnen Erfahrungen aus den Fahrzeugprufungen evaluieren und direkt in die
Weiterentwicklung der Genehmigungspraxis einbeziehen.

5. Abschnitt: Bearbeitung von Daten
Art. 18 Zweck der Bearbeitung von Daten des Fahrmodusspeichers

Im Fahrmodusspeicher werden nur die Ereignisse gemass Artikel 7 gespeichert. Bei
den aufzuzeichnenden Ereignissen handelt es sich ausschliesslich um Zustandsinfor-
mationen des Fahrzeugs oder des Fahrbetriebs, es werden keine biometrischen Daten
erhoben oder abgespeichert. Auch nicht vorgesehen und damit nicht erlaubt ist, dass
mit diesen Daten Personlichkeitsprofile erstellt werden oder dass ein Profiling vorge-
nommen wurde. Die Verordnung konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben des Artikels
259 Absatze 1 und 3 SVG.

Abs. 1: Die Bestimmung legt fest, zu welchen Zwecken Fahrzeughalterinnen und Fahr-
zeughalter Daten aus dem Fahrmodusspeicher, die nicht von ihnen selbst erzeugt wur-
den, bearbeiten durfen. Artikel 25g Absatz 1 SVG bestimmt bereits, dass Fahrzeughal-
terinnen und Fahrzeughalter von Dritten erzeugte Daten nur zu spezifischen Zwecken
bearbeiten durfen. Ohne Zustimmung der betroffenen Personen beschrankt das SVG
den Zweck explizit auf den Zusammenhang mit einem Unfall oder einer Widerhandlung
gegen die Strassenverkehrsvorschriften. Der vorliegende Absatz 1 nennt nun den
Zweck, zu welchem solche Daten bearbeitet werden durfen, wenn die Zustimmung der
Dritten vorliegt: konkret, die «Erstellung von Gutachten zum Fahrzeug oder dessen
Verwendung im Strassenverkehr», wenn dies im Rahmen eines zivilrechtlichen Ver-
fahrens relevant ist. Streitgegenstand solcher Verfahren kénnen den Wert des Fahr-
zeugs betreffen, beispielsweise im Fall von Manipulationen des Kilometerstandes, aber
auch die Art, wie ein Fahrzeug genutzt wird, wenn dies vertragliche Vereinbarungen
tangiert. Nicht geregelt ist, wie der Fahrzeughalter die von ihm selbst erzeugten Daten
im Fahrmodusspeicher nutzt.
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Abs. 2: Artikel 25g Absatz 3 SVG legt bereits fest, dass die Daten fur die Aufklarung
von Unfallen oder die Beurteilung von Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrs-
vorschriften von den zustandigen Polizei-, Justiz- und Administrativbehorden ausgele-
sen und bearbeitet werden durfen. Der Absatz 2 prazisiert, welche Akteure der Polizei-,
Justiz- und Administrativbehdrden zur Bearbeitung der Daten des Fahrmodusspeichers
berechtigt sind und grenzt damit den Kreis der Datenbearbeiter weiter ein.

In den Buchstaben a, b und ¢ wird explizit aufgeflhrt, in welchen Verfahren und zu
welchen Zwecken die Bearbeitung dieser Daten erfolgen darf. Die Daten im Fahrmo-
dusspeicher durfen aufgrund des Aufzeichnungszwecks grundsatzlich nur fur die Be-
urteilung der Funktionsfahigkeit des Automatisierungssystems und fur die Ermittlung der
straf- und zivilrechtlichen Verantwortlichkeit verwendet werden. Auf diese Zwecke und
die dafur zustandigen Vollzugsbehérden mussen sich die Datenbearbeitungen be-
schranken. FUr den Zugang zu den Daten flr andere am Unfall oder in die Schadenre-
gulierung involvierte Personen ist ein Verfahren zu fuhren, sofern sie nicht als Prozess-
beteiligte (z. B. Haftpflichtversicherung) durch Akteneinsicht an diese Informationen ge-
langen.

Weitere Bearbeitungen von Daten aus dem Fahrmodusspeicher finden gestutzt auf Ar-
tikel 25g Absatze 4 und 5 SVG im Rahmen der Nachprifungen statt. Diese Datenbe-
arbeitungen sind auf der Gesetzesstufe genugend bestimmt und werden in der Verord-
nung nicht weiter ausgeflhrt.

Art. 19 Bearbeitung von Daten im Rahmen des Vollzugs

Zu den in Artikel 18 geregelten Bearbeitungen von Daten aus dem Fahrmodusspeicher
kommen die Vollzugsaufgaben, zu deren Erfullung Daten bearbeitet werden mussen,
hinzu. Insbesondere die Vorschriften fur die Marktiberwachung und die Konformitats-
uberprufung sind in den neuen Bestimmungen des SVG in Bezug auf die Bearbeitung
von Personendaten nicht detailliert genug. Auch die konkreten zu bearbeitenden Daten
werden aufgrund der im Gesetz angestrebten Regelungsdichte nicht aufgefuhrt (z. B.
Personalien der Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Kontrollschilder, Fahrge-
stellnummern). In der Verordnung werden zudem die Behorden benannt, die zur Da-
tenbearbeitung berechtigt sind, und die zulassigen Zwecke werden klar geregelt.

Fir die Erstellung von Personlichkeitsprofilen oder die Vornahme eines Profilings be-
steht weder ein Bedarf noch eine Grundlage im Strassenverkehrsgesetz (formelles Ge-
setz). Diese Formen der Datenbearbeitung sind daher im Vollzug nicht zulassig.

Abs. 1: Die Behorden, die im Zusammenhang mit Automatisierungssystemen Vollzugs-
aufgaben wahrnehmen, sind fur diese Tatigkeit auf Rechtsgrundlagen fur die Datenbe-
arbeitung angewiesen. Welche Behorden konkret Personendaten bearbeiten durfen,
wird in Absatz 1 geregelt: Die zustandigen Behorden sind auf Bundesebene das Bun-
desamt fur Strassen (ASTRA), das Bundesamt fur Kommunikation (BAKOM), das Bun-
desamt fur Verkehr (BAV), das Bundesamt fur Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) und
die Gruppe Verteidigung der Schweizer Armee.
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Die Zustandigkeit auf kantonaler bzw. kommunaler Ebene bestimmt sich nach kanto-
nalem Recht, weshalb in der Verordnung offengelassen werden muss, welche kanto-
nale oder kommunale Behorde zur Bearbeitung berechtigt ist. In behordlichem Auftrag
kann der Austausch der Daten auch mit Dritten erfolgen, womit je nach Konstellation
auch die Regelungen der kantonalen Datenschutzgesetze zur Anwendung kommen
kénnen (z. B. Einsprachen auf Grund von publizierten Genehmigungen fur Einsatzbe-
reiche und Parkierungsflachen).

In den Buchstaben a bis g werden die Daten aufgefuhrt, die von den Behorden bear-
beitet werden durfen. Dies sind namentlich die Adressen von Personen, die am Betrieb
eines Automatisierungssystems beteiligt sind sowie Kontrollschild- und Fahrgestell-
nummern. Der Katalog ist abschliessend und deckt die in der Verordnung explizit ge-
regelten Prozesse und Verwaltungsablaufe ab. Bei der Beurteilung von Gesuchen um
die Genehmigung von Einsatzbereichen fur fihrerlose Fahrzeuge kénnen die zustan-
digen Behorden fallweise nicht weiter spezifizierte, erganzende Angaben verlangen.
Mussen in diesem Rahmen nicht in den Buchstaben a bis g genannte Personendaten
bearbeitet werden, haben sich diese Bearbeitungen auf ein Minimum zu beschranken
(vgl. hierzu Art. 34 Abs. 4 Bst. b DSG*?).

Abs. 2: Daten durfen von Behdrden nur bearbeitet werden, wenn dies fur ihre Vollzugs-
aufgabe unentbehrlich ist. Die Zwecke der Bearbeitung sind daher entscheidend und
werden in den Buchstaben a bis d aufgefuhrt. Die Formulierung der Zwecke ist auf die
Vollzugskompetenzen in der vorliegenden Verordnung abgestimmt und im Ubergeord-
neten Kontext des lla. Titels SVG «Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem» zu
lesen.

Abs. 3: Die technische Ausgestaltung der erforderlichen Datenbekanntgaben zwischen
den in Absatz 1 genannten Behorden werden in den Buchstaben a und b geregelt. Mit
Blick auf die Datensicherheit werden die Verfahren und die grundlegenden technischen
Anforderungen der Ubermittlung geregelt. Anfanglich werden fiir die Datenbekannt-
gabe noch keine automatisierten Datenbearbeitungssysteme zum Einsatz kommen.
Mittelfristig wird der zunehmende Datenverkehr aber solche Systeme erfordern. Buch-
stabe a halt diesen kommenden Fall fest und verbindet damit explizit die Auflage, dass
ein Bearbeitungsreglement vorliegen muss. Fur Kantone ergibt sich daraus die Pflicht
fur die Erstellung eines Bearbeitungsreglements, falls eine entsprechende Regelung
nicht auch in den kantonalen Datenschutzvorschriften besteht. Fir Bundesbehdrden
besteht die Anforderung bereits im Schweizer Datenschutzrecht (vgl. hierzu Art. 6 der
Datenschutzverordnung*' vom 31. August 2022; DSV). Bis die Voraussetzungen nach
Buchstabe a erfullt sind, erfolgt die Kommunikation zwischen den Behorden in Form
von E-Mails (Bst. b). Zur Gewahrleistung einer angemessenen Datensicherheit missen
die Bearbeitenden den Schutzbedarf der Personendaten beachten. Hierfur sind geeig-
nete technische und organisatorische Massnahmen zu treffen (vgl. Art. 1 DSV). Fur
den Versand von Informationen bedeutet dies, dass die Ubermittlung per E-Mail eine
digitale Signatur beinhalten oder die Nachricht verschlisselt werden muss.
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Abs. 4: Das ASTRA hat aufgrund seiner Zustandigkeit fur die Konformitatsuberprufung
eine zentrale Stellung, was die Bekanntgabe und Speicherung gewisser Daten voraus-
setzt. Dies betrifft insbesondere die in den anerkannten Typengenehmigungsvorschrif-
ten der EU und der UNECE festgelegte Berichterstattung, die wahrend des Betriebs
vom Hersteller an die fur die Konformitatsuberprifung oder Marktuberwachung zustan-
dige Behdrde zu erfolgen hat. Das ASTRA muss in diesem Zusammenhang mit den
Zulassungsbehorden in Kontakt treten und Informationen zu individuellen Fahrzeugen
einholen oder Ubermitteln kdnnen. Kontrollschild- und Fahrgestellnummern sind hierbei
unverzichtbar und daher in den Buchstaben a und b explizit genannt.

Abs. 5: Damit die Schnittstellen optimal bedient werden kdnnen, muss definiert werden,
zu welchem Zweck das ASTRA Daten erfassen und austauschen darf. Die Erfassung
der Vorschriftskonformitat und des Sicherheitsniveaus im Betrieb von Fahrzeugen mit
Automatisierungssystemen sind entsprechende Zwecke. Das erfordert das Erfassen
und Auswerten von sicherheitsrelevanten Vorfallen und die Anordnung und Nachver-
folgung von Massnahmen im Rahmen von Konformitatsiberprifungen.

Abs. 6: Wie im allgemeinen Fall fir die Bekanntgabe von Daten nach Absatz 3, werden
die Vorgange und die zu treffenden Massnahmen fur die Datensicherheit auch fur die
Vollzugsaufgaben des ASTRA geregelt.

Buchstabe a regelt den Informationsaustausch des ASTRA mit anderen Schweizer Be-
horden. Die Bestimmung ist technisch neutral formuliert, denn fir Massnahmen betref-
fend Datensicherheit und das Vorhandensein eines Bearbeitungsreglements gelten di-
rekt die bundesrechtlichen Datenschutzbestimmungen.

Der Austausch mit auslandischen Behorden ist, abgesehen von den Kontrollschild- und
Fahrgestellnummern, auf Daten beschrankt, die nicht als Personendaten behandelt
werden mussen (anonymisierte Daten und Sachdaten). Er ist zudem nur zulassig,
wenn dies in den anerkannten Typengenehmigungsvorschriften der EU oder der UN-
ECE verlangt wird. Grundlage fur den Datenaustausch mit auslandischen Behorden
bildet dabei Anhang Il Teil 5 Ziffer 2.3 der Durchfihrungsverordnung (EU) 2022/1426.
Der Austausch von Personendaten hat grundsatzlich im Abrufverfahren zu erfolgen
oder per Online-Zugriff Gber gesicherte Plattformen (Bst. b und c).

Falls Hersteller vom ASTRA mittels E-Mails Informationen zu bestimmten Fahrzeugen
ersuchen, mussen die Nachrichten digital signiert oder verschlusselt sein. Diese Anfor-
derung ergibt sich aus den Datensicherheitsgrundsatzen der DSV#2 und wird in Buch-
stabe d fur private Bearbeiter verbindlich festgelegt.

42 SR 235.11
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Art. 20 Aufbewahrungsdauer

Daten zu Erteilungen, Verweigerungen und Entztigen von Genehmigungen fur Einsatz-
bereiche und Parkierungsflachen mussen von den zustandigen Behdrden zehn Jahre
lang aufbewahrt werden. Danach sind die Daten zu vernichten. Daten zu erteilten Ge-
nehmigungen sind nach Ablauf von zehn Jahren, nachdem die Genehmigungen nicht
mehr beansprucht werden, zu vernichten. Bei Verweigerungen und Entzigen beginnt
die Frist mit dem eintreten der Rechtskraft zu laufen.

Die Aufbewahrungsdauer von technischen Informationen zum Fahrzeug wird in der
VAF ansonsten nicht explizit geregelt, es gilt der allgemeine Stand der Technik und des
Wissens. Im internationalen Recht, auf welches an verschiedenen Stellen der Verord-
nung verwiesen wird (vgl. Art. 4 und Art. 8) sind entsprechende explizite Regelungen
vorhanden. Ubereinstimmend sehen diese Regelungen die Aufbewahrung von Daten,
welche direkten Einfluss auf die Erteilung von Typengenehmigungen hatte, wahrend
maximal 10 Jahren nach Einstellung der Produktion eines Typs vor (z. B. UN-Regle-
mente Nr. 155, 156, 157 und UNECE-Leitlinien und Empfehlungen fur Sicherheitsan-
forderungen, Bewertungen und Testmethoden fiur automatisierte Fahrsysteme sowie
Durchfuhrungsverordnung (EU) 2022/1426).

Betreffend die Datenbearbeitung im Rahmen der Aufklarung von Unfallen oder der Be-
urteilung von Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften (Art. 25g Abs.
3 SVG) und die Nachprufung der Fahrzeuge (Art. 25g Abs. 4 SVG) bestehen im SVG
bereits Bestimmungen zur Aufbewahrungsdauer.

Art. 21 Vernichtung der Daten im Fahrmodusspeicher

Auch die Vernichtung oder Léschung von Daten ist eine Bearbeitung im Sinne der Da-
tenschutzgesetzgebung. Gemass diesem Artikel darf die Vernichtung der Daten vom
Fahrzeugbesitzer oder der Fahrzeugbesitzerin veranlasst werden, wenn sie im Zusam-
menhang der Fahrzeugverschrottung stattfindet. Fahrzeuge werden bei der Verschrot-
tung zerlegt und oft in Teilen als Occasionsersatzteile gehandelt. Wenn auch nicht ex-
plizit genannt, gilt die Bestimmung daher auch fur die teilweise Verschrottung, bei-
spielsweise flr die Baugruppe, welche die Speichereinheit des Fahrmodusspeichers
enthalt. Nicht zulassig ist die Verschrottung hingegen, wenn damit Beweismittel besei-
tigt werden sollen.

Beim Fahrmodusspeicher ist vorgesehen, dass, wenn die Speicherkapazitat erreicht
ist, die alteren Daten Uberschrieben werden (Art. 25f Abs. 5 SVG). Es handelt sich
somit um einen sogenannten Ringspeicher. Die Aufbewahrungsdauer der Daten im
Fahrmodusspeicher wird somit durch die Grosse dieses Ringspeichers und die Anzahl
der im Betrieb erzeugten Ereignisse bestimmt. Die UNECE empfiehlt fir den Autobahn-
piloten eine Speichergrésse, die fiir ungefahr sechs Monate ausreicht.*® Eine abwei-
chende nationale Regelung kdnnte zu technischen Handelshemmnissen fuhren. Aus-

43 Vgl. Fussnote zu Ziff. 8.4.1 der UNECE-Regulation Nr. 157 Serie 01 (ECE/TRANS/WP.29/2020/81).
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serdem handelt es sich bei den Daten im Fahrmodusspeicher um keine sensiblen Da-
ten. Aus diesen Griinden wurde flr die Daten im Fahrmodusspeicher keine maximale
Aufbewahrungsdauer definiert.

3. Kapitel: Fahrzeuge mit Ubernahmeaufforderung

In diesem Kapitel regelt der Bundesrat Automatisierungssysteme, bei denen weiterhin
eine fahrzeugfihrende Person im Fahrzeug vorhanden sein muss, die jedoch in An-
wendung von Artikel 25b Absatz 1 SVG in einem gewissen Umfang von der Beherr-
schungspflicht gemass Artikel 31 Absatz 1 SVG befreit werden soll.

1. Abschnitt: Rechte und Pflichten bei Fahrzeugen mit Ubernahmeaufforderung
Art. 22 Fahrzeuglibergabe

Gestlitzt auf das PrSG* kommt den Importeuren, Handlern oder Erbringern von
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Automatisierungssystemen subsidiar zu den
Herstellern die Pflicht zu, fur die sichere und vorschriftsgemass Verwendung des Pro-
dukts zu sorgen.*®> Wer Fahrzeuge mit Ubernahmeaufforderung gewerbsmassig ver-
kauft, vermietet oder darlber einen Leasingvertrag abschliesst, ist daher verpflichtet,
seine Vertragspartnerin oder seinen Vertragspartner Uber die bestimmungsgemasse
Bedienung des Automatisierungssystems aufzuklaren.

Gerade bei der Vermietung von Fahrzeugen mit Ubernahmeaufforderung muss sicher-
gestellt werden, dass auch diejenigen fahrzeugfihrenden Personen, die nur wahrend
eines kurzen Zeitraums ein solches Fahrzeug bedienen, Uber ein genligendes Be-
wusstsein fur seine Funktionsweise verfugen.

Die Aufklarungspflicht ist an die Partei gebunden, die das Fahrzeug Ubergibt. Das Aus-
mass der Aufklarungspflicht wird nicht weiter spezifiziert. Der Sinn der Aufklarungs-
pflicht besteht darin, dass dem Kunden die Funktionalitaten und Verwendungsbedin-
gungen des Automatisierungssystems vertraut werden. Ob die verpflichtete Partei
Fahrten mit seinem Kunden durchfuhrt und ihm dabei das Einsatz des Automatisie-
rungssystem demonstriert, bleibt ihr Gberlassen und damit auch das Ausmass des Ser-
vice, den sie ihren Kunden anbietet.

Die Aufklarungspflicht ist auf Parteien beschrankt, die ihre Tatigkeit gewerbsmassig
ausuben. Sie auch auf weitere Personen zu erstrecken, insbesondere auch auf den
privaten Verkaufer eines Occasions-Fahrzeugs, erschiene zu weitgehend und nicht
mehr verhaltnismassig.

Die verpflichtete Partei muss sich von ihrer Vertragspartei bestatigen lassen, dass die
Aufklarung erfolgt ist. Diese Bestatigung ist nicht an ein vorgegebenes Formular ge-
bunden, doch muss sich aus ihr zumindest ergeben, dass die Aufklarung erfolgt ist und

4 SR 930.11
4 Art. 3 Abs. 6 Bst. b PrSG.
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dass die Vertragspartei die Funktionalitaten und Verwendungsbedingungen des Auto-
matisierungssystems verstanden hat.

Die aufklarende Partei hat die Bestatigung wahrend funf Jahren aufzubewahren. Die
Aufbewahrungsdauer wird beschrankt und muss nicht die ganze Betriebsdauer des
Fahrzeugs abdecken. Wenn eine fehlerhafte Verwendung des Automatisierungssys-
tems nach mehr als funf Jahren erfolgt, durfte kaum eine mangelhafte Aufklarung bei
der Fahrzeuglbergabe die Hauptursache dafir gewesen sein.

Auch mit dieser Aufklarungspflicht liegt die Verantwortung, sich mit dem Automatisie-
rungssystem vertraut zu machen, nach wie vor bei der Person, die das Automatisie-
rungssystem aktiviert (Art. 10 Abs. 2). Diese soll mit der Aufklarungspflicht des ge-
werbsmassigen Verkaufers, Vermieters oder Leasinggebers in der Wahrnehmung ihrer
Selbstverantwortung unterstutzt werden.

Art. 23 Wirkungen der Verwendung des Automatisierungssystems auf Autobah-
nen

Abs. 1: Die Befreiung von der Beherrschungspflicht gemass Artikel 31 Absatz 1 SVG
kann nur dann Uberhaupt in Betracht gezogen werden, wenn die Aktivierung des Auto-
matisierungssystem gemass den in der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung enthal-
tenen Anweisungen des Herstellers erfolgt ist.

Abs. 2: Wenn die fahrzeugfiihrende Person das Automatisierungssystem aktiviert, wird
die Fahrzeugbedienung umfassend vom Automatisierungssystem ubernommen und
die fahrzeugfihrende Person auf richtungsgetrennten Autobahnen von der Pflicht
gemass Artikel 3 Absatz 3 VRV“8 befreit, die Lenkvorrichtung zu halten. Damit diese
Entlastung der fahrzeugfliihrenden Person eintritt, muss die Aktivierung erfolgreich
gewesen sein. Die fahrzeugfuhrende Person muss sich also vergewissern, dass die
Bedienung des Fahrzeugs tatsachlich durch das Automatisierungssystem ausgeubt
wird, bevor sie das Lenkrad loslassen darf. Die Wirkung der Verwendung des
Automatisierungssystems auf die fahrzeugfiihrende Person wird vorderhand auf
richtungsgetrennte Autobahnen beschrankt. Der Einsatz von Fahrzeugen, die mit
relativ hohen Geschwindigkeiten verkehren, auf dem weit weniger strukturierten
untergeordneten Strassennetz mit einem hohen Aufkommen an ungeschuitzten
Verkehrsteilnehmenden, stellt  deutlich  hdhere  Anforderungen an  die
Automatisierungssysteme. Der Einsatz von Fahrzeugen mit Ubernahmeaufforderung
ausserhalb von richtungsgetrennten Autobahnen soll daher erst dann geprift werden,
wenn erste Erfahrungen auf diesen Strassen vorliegen. Zudem liegt auf internationaler
oder EU-Ebene betreffend Fahrzeugen mit Ubernahmeaufforderung einzig ein
Reglement fur Automatisierungssysteme auf richtungsgetrennten Autobahnen vor
(UN-Reglement Nr. 157), wahrend das untergeordnete Strassennetz noch nicht
abgedeckt ist.

Abs. 3: Die fahrzeugfuhrende Person soll das Fahrzeug und den Verkehr bei
ordnungsgemass aktiviertem System nicht dauernd Gberwachen muissen. In welchem
Ausmass sie ihre Aufmerksamkeit von der Strasse und dem Verkehr abwenden
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darf, ergibt sich aus dem zweiten Teilsatz der Bestimmung: Sie muss bereit bleiben,
die Fahrzeugbedienung jederzeit wieder zu Ubernehmen und selber ausziben, sobald
ein in Absatz 4 genannter Fall eintritt.

Dies bedingt zunachst, dass die fahrzeugfuhrende Person fahrfahig bleiben muss und
nicht schlafen oder den Fahrersitz verlassen darf. Sie muss in einer Position bleiben,
die ihr die jederzeitige Ubernahme der Fahrzeugbedienung ermdglicht, und ihr
Sichtfeld darf nicht durch Gegenstande, mitfahrende Personen oder Tiere
eingeschrankt werden. Um der Pflicht nachkommen zu koénnen, die
Fahrzeugbedienung jederzeit wieder zu Ubernehmen, sobald dies erforderlich ist, ergibt
sich aber auch, dass sich die fahrzeugfuhrende Person nicht vollumfanglich vom
Verkehr abwenden und keine Tatigkeiten wahrnehmen darf, welche die
Ruckubernahme der Fahrzeugbedienung verzogern konnten. Es muss also ein
Uberblick Uber den Verkehr und die Umweltsituation aufrechterhalten werden.
Fahrfremde Tatigkeiten, die mit Manipulationen verbunden sind, die Ergreifung des
Lenkrads verzdgern und damit die Bedienung des Fahrzeuges erschweren, bleiben
problematisch.

Um den Risiken, die mit einer teilweisen Entlastung der fahrzeugfuhrenden Person
verbunden sind, entgegenzuwirken, mussen gewisse technische Anforderungen erfullt
und deren Einhaltung im Typengenehmigungsverfahren nachgewiesen werden.
Fahrzeuge mit Ubernahmeaufforderung miissen namlich mit einem System zur
Erkennung der Fahrerverfugbarkeit ausgerustet sein. Dieses System muss erkennen,
ob die fahrzeugfihrende Person anwesend ist, ob sie den Sicherheitsgurt angelegt hat
und ob sie verfugbar ist und sich in einer geeigneten Lenkposition befindet, sodass sie
die Fahraufgabe Ubernehmen kann (UN-Reglement Nr. 157, Ziff. 6.1.3).

Die Entlastung der fahrzeugfuhrenden Person durch den Einsatz eines
Automatisierungssystems bleibt also in einem eng begrenzten Rahmen. Eine
weitgehende Abwendung vom Verkehrsgeschehen und die Vornahme von fahrfremden
Tatigkeiten, die mit dem Ergreifen von Gegenstanden, die vor der Riuckubernahme der
Fahrzeugbedienung wieder weggelegt werden mussen, verbunden sind, sind wegen
des technischen Stands der Fahrzeuge noch nicht moglich. Dies wirde erfordern, dass
das Automatisierungssystem auf Autobahnen die Verkehrssituation auf eine Distanz
von mehreren hundert Metern erkennen konnen musste, was mit den heute
verfugbaren Sensoren und ohne Vernetzung mit anderen Fahrzeugen oder der
Infrastruktur kaum maoglich ist, und dass Baustellen in den Reglementen nicht langer
als ungeplante Ereignisse betrachtet werden dirften, welche eine
Ubernahmeaufforderung notwendig machen. Der aktuelle Stand der Technik hat also
zur Folge, dass regelmassig mit Ubernahmeaufforderungen des
Automatisierungssystems zu rechnen ist, die eine Ubernahme der fahrzeugfiihrenden
Person innerhalb von klrzester Zeit bedingen. Kann die fahrzeugfihrende Person
dieser Ubernahmeaufforderung nicht rechtzeitig nachkommen, versetzt sich das
Fahrzeug in einen risikominimierenden Zustand, was nichts anderes bedeutet, als es
seine Geschwindigkeit verzogert und ohne rechtzeitiges Eingreifen zum Stillstand
kommt. Dieser Vorgang ist mit negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und
auch die Verkehrssicherheit verbunden. Eine angestrebte weitergehende Entlastung
der fahrzeugfiihrenden Person kann daher erst dann in Betracht gezogen werden,
wenn mehrere Anforderungen erfullt sind. Einerseits ist es dazu erforderlich, dass
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mit einer Ubernahmeaufforderung mit einer Reaktionszeit von weniger als 10
Sekunden fur die fahrzeugflihrende Person nur noch in ganz seltenen Ausnahmefallen
gerechnet werden muss. Andererseits mussen Fahrzeuge mit einem
Automatisierungssystem entwickelt werden, die sich in einen Zustand versetzen
konnen, der auch unter Einbezug der auf Autobahnen hohen Geschwindigkeiten des
ubrigen Verkehrs als wirklich sicher betrachtet werden kann und ohne negative
Auswirkungen auf den Verkehrsfluss bleibt.

Abs. 4: Aus dieser Bestimmung ergibt sich, wann die Ruckubernahme der
Fahrzeugbedienung durch die fahrzeugfihrende Person erforderlich ist.

Grundsatzlich hat die fahrzeugfihrende Person die Fahraufgabe nur nach einer
Ubernahmeaufforderung zu tibernehmen. Eine Pflicht zur Ubernahme der Fahraufgabe
ohne vorgangige Ubernahmeaufforderung ist zuriickhaltend anzunehmen. Wenn das
Automatisierungssystem rechtmassig aktiviert ist, soll die fahrzeugfuhrende Person
grundsatzlich darauf vertrauen konnen, dass dieses entweder die Fahraufgabe
wahrnimmt oder eine Ubernahmeaufforderung abgibt, wenn es dazu nicht mehr in der
Lage ist. Andernfalls wére eine dauerhafte Uberwachung des Systems erforderlich,
wovon die fahrzeugfuhrende Person gemass Absatz 2 jedoch befreit werden soll.
Dennoch soll die fahrzeugfuhrende Person nicht vollstandig aus der Verantwortung
entlassen werden. Soweit sie erkennt oder aufgrund offensichtlicher Umstande
erkennen musste, dass die Voraussetzungen fur eine sichere und verkehrsregelkon-
forme Verwendung des Automatisierungssystems nicht mehr vorliegen, soll sie die
Fahraufgabe aus eigener Initiative wieder tibernehmen.

Die Umstande kdonnen aber nur dann als offensichtlich gelten, wenn sie auch bei einem
Abwenden von Strasse und Verkehr wahrnehmbar sind. Das kdnnte z. B. in Situationen
der Fall sein, in denen das Fahrzeug mit aktiviertem Automatisierungssystem abrupte
und deutlich spurbare Brems- oder Lenkmanover ausfuhrt, die vernunftigerweise nicht
mit einer sicheren Fahrt und einem ordentlichen Fahrverhalten zu vereinbaren sind,
oder unvermittelt heftiger Niederschlag einsetzt.

2. Abschnitt: Fahrmodusspeicher von Fahrzeugen mit Ubernahmeaufforderung
Art. 24

In diesem Artikel werden diejenigen Ereignisse aufgefuhrt, die im Fahrmodusspeicher
eines Fahrzeugs mit Ubernahmeaufforderungen zusétzlich zu den Informationen ge-
mass Artikel 7 aufgezeichnet werden sollen. Die Auflistung entspricht den Vorgaben
des UN-Reglements Nr. 157 in der Anderungsserie 01. Bei Fahrzeugen mit Ubernah-
meaufforderung dient der Fahrmodusspeicher insbesondere auch zur Klarung der
Frage, ob die fahrzeugfiihrende Person oder das Automatisierungssystem bei einem
Unfall oder einer Verkehrswiderhandlung fur die Fahrzeugbeherrschung verantwortlich
war. Verantwortlich kann die fahrzeugfliihrende Person beispielsweise auch dann sein,
wenn sie vor dem relevanten Ereignis nicht auf die Ubernahmeaufforderung reagiert
hat.
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4. Kapitel: Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem zum Parkieren

Die Bestimmungen fur Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem zu parkieren
kommen nur auf 6ffentlichen Strassen zur Anwendung (Art. 1 Abs. 1 SVG). Strassen
sind alle Verkehrsflachen, die von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder
Fussgangern benutzt werden (Art. 1 Abs. 1 VRV#7). Offentlich sind Strassen, die einem
unbestimmten Personenkreis zur Verfigung stehen. Nicht von Bedeutung ist dabei, in
wessen Eigentum sie stehen. Daher stellt auch ein Parkhaus von privaten Eigentu-
mern, das einem unbestimmten Personenkreis zur Verfugung steht, eine offentliche
Strasse dar (z. B. das Parkhaus eines Einkaufzentrums).

1. Abschnitt: Rechte und Pflichten beim automatisierten Parkieren
Art. 25 Fahrzeugfiihrerinnen und Fahrzeugfiihrer

Die Aktivierung des Automatisierungssystems zum Parkieren wird in der Regel durch
die fahrzeugfuhrende Person erfolgen, doch soll nicht ausgeschlossen sein, dass dies
auch durch berechtigte Dritte erfolgen kann, etwa den Betreiber oder die Betreiberin
der Parkierungsflache, nachdem ein Fahrzeug auf dem Ubergabestandort angehalten
wurde. Gegenuber der aktivierenden Person wird festgelegt, dass die Aktivierung des
Automatisierungssystems nur auf einem speziell gekennzeichneten Ubergabestandort
innerhalb von signalisierten Parkierungsflachen erfolgen darf. Wieder GUbernommen
werden darf das Fahrzeug nach dem Parkieren entweder auf einem speziell gekenn-
zeichneten Ubernahmestandort oder aber auf dem Abstellfeld, sofern es manuell aus
diesem gefahren werden soll.

Auch bei einem Automatisierungssystem zum Parkieren mussen der benutzenden Per-
son die in der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung festgehaltenen Funktionalitaten
und Verwendungsbedingungen bekannt sein (Art. 10 Abs. 2).

Art. 26 Betreiberinnen und Betreiber von Parkierungsflachen fiir das automati-
sierte Parkieren

Primar aus Sicherheitsgrinden aber auch zwecks eines reibungslosen Ablaufs missen
Betreiberinnen und Betreiber von Parkierungsflachen zum automatisierten Parkieren
eine Uberwachung der Flachen, die Fahrzeugen mit einem aktivierten Automatisie-
rungssystem zum automatisierten Parkieren zuganglich sind, gewahrleisten. Sie sollen
bei jedem Unfall, bei dem ein Fahrzeug mit einem aktivierten Automatisierungssystem
zum Parkieren beteiligt ist, die Polizei benachrichtigten, und nicht nur bei jenen Fallen,
die gemass den aktuellen Bestimmungen des SVG und der VRV#® meldepflichtig sind.
Zudem haben sie die Pflichten wahrzunehmen, die sich aus der Typengenehmigung
und allenfalls auch dem Sicherheitsmanagementsystem fir die externe Infrastruktur
ergeben, soweit sie nicht klar anderen Beteiligten zugeordnet sind.
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2. Abschnitt: Besondere technische Anforderungen
Art. 27 Allgemeine Anforderungen an das automatisierte Parkieren

Ein Parkierungsvorgang darf nur auf Parkierungsflachen durchgefuhrt werden, die von
den Behorden flr das Automatisierungssystem zum Parkieren des entsprechenden
Fahrzeugtyps genehmigt wurden. Damit soll vermieden werden, dass das Automatisie-
rungssystem zum Parkieren an einem beliebigen Ort aktiviert werden kann. Der Her-
steller muss im Typengenehmigungsverfahren aufzeigen, dass diese Anforderung er-
fullt ist. Das bedeutet auch, dass ein neues Gesuch eingereicht werden muss, wenn
auf einer bereits genehmigten Parkierungsflache zusatzlichen Fahrzeugtypen das au-
tomatisierte Parkieren ermoglicht werden soll.

Damit ein Parkierungsvorgang ausgefuhrt werden kann, muss das Fahrzeug seiner-
seits Uber eine der im Sicherheitsmanagement als Teil des Gesuchs genannten Typen-
genehmigung verfigen. Das Fahrzeug muss sich, wenn es abgestellt werden soll, auf
einem speziell gekennzeichneten Ubergabestandort innerhalb der genehmigten Par-
kierungsflache befinden und es mussen freie Abstellfelder zur Verfigung stehen.

Die Automatisierungssysteme flr das Parkieren missen nicht nur die Grenzen ihres
bauartbedingten Einsatzbereiches erkennen und einhalten (Art. 3 Abs. 2 Bst. c). Sie
muassen auch erkennen, wenn sie die Grenzen der genehmigten Parkierungsflache
Uberschreiten. Sollte das Automatisierungssystem ausserhalb des Ubergabestandorts
fur den Parkierungsvorgang aktiviert werden, darf die Fahrt nicht gestartet werden.

Das Wahrnehmen aller fir das automatisierte Parkieren erforderlichen Funktionen
(z. B. Routenplanung oder Identifikation eines freien Abstellfelds) muss sichergestellt
sein. Es bleibt dem Hersteller Uberlassen, ob dies vollumfanglich durch das Fahrzeug
erfolgt oder aber mit Unterstutzung durch die fahrzeugexterne Infrastruktur, indem
diese gewisse fur das automatisierte Parkieren erforderliche Funktionsanteile Uber-
nimmt.

Art. 28 Anforderungen an die Parkierungsfldchen fir das automatisierte Parkie-
ren

Wahrend Artikel 27 allgemeine Anforderungen an das automatisierte Parkieren stellt,
werden in Artikel 28 spezifische Anforderungen an die Parkierungsflache aufgefuhrt.
Im Absatz 1 werden die Anforderungen von Artikel 25b Absatz 2 SVG konkretisiert. Die
Parkierungsflache muss ausreichend vom ubrigen Fahr- und Fussverkehr abgegrenzt
sein und darf nur Uber spezielle Zu- und Wegfahrten erreicht und verlassen werden
kénnen. Weiter missen sich die Ubergabe- und die Ubernahmestandorte an Stellen
befinden, die sich in Bezug auf die Verkehrssicherheit als geeignet erweisen und sie
mussen mit dem Symbol «Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem» markiert
sein. Die Abstellfelder mussen als Park- oder Parkverbotsfelder markiert sein.

Damit automatisiertes Parkieren auf einer Parkierungsflache zugelassen werden kann,
muss an allen Zufahrten und Zugangen eine Signalisation angebracht sein, die darauf
hinweist, dass Automatisierungssysteme zum Parkieren verwendet werden dirfen. Da-
mit soll vor allem auch Personen, die kein Fahrzeug mit Automatisierungssystem
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zum Parkieren verwenden, angekundigt werden, womit sie innerhalb der Parkierungs-
flache zu rechnen haben. Damit einer Parkierungsflache fur das automatisierte Parkie-
ren die Bewilligung erteilt werden kann, ist es namlich nicht erforderlich, dass sie aus-
schliesslich von Fahrzeugen ohne Insassen und Insassinnen benutzt werden darf.

Art. 29 Fahrzeugexterne Infrastruktur und Informationsaustausch zwischen Au-
tomatisierungssystem und fahrzeugexterner Infrastruktur

Soweit gewisse Funktionsanteile des automatisierten Parkierens durch die fahrzeug-
externe Infrastruktur Gbernommen werden, missen die im Sicherheitsmanagement-
system des betroffenen Fahrzeugtyps festgelegten Anforderungen an die externe Inf-
rastruktur erflllt sein. Mindestens mussen die Identifizierung und die Lokalisierung des
Fahrzeuges wahrend der ganzen Fahrt permanent sichergestellt sein, wenn das Fahr-
zeug mit aktiviertem Automatisierungssystem ganz oder teilweise von der fahrzeugex-
ternen Infrastruktur geleitet wird und die Verbindung fur den gemass Typengenehmi-
gung erforderlichen Informationsaustausch zwischen Automatisierungssystem und
fahrzeugexterner Infrastruktur muss gewahrleistet sein. Bei einem relevanten Unter-
bruch des Informationsaustausches oder bei einer schwerwiegenden Storung, hat das
Automatisierungssystem ein Mandver zur Risikominimierung auszufuhren und das
Fahrzeug in einen risikominimierenden Zustand zu versetzen.

Es ist bereits im Rahmen des Typengenehmigungsverfahrens des Fahrzeugs mit ei-
nem Automatisierungssystem zum Parkieren nachzuweisen, dass diese Anforderun-
gen erflllt werden.

Art. 30 Fahrmodusspeicher von Fahrzeugen mit einem Automatisierungssystem
zum Parkieren

Die Anforderungen an den Fahrmodusspeicher bei Automatisierungssystemen zum
Parkieren sollen sinngemass denjenigen an die fihrerlosen Fahrzeuge entsprechen,
weshalb ein Verweis auf Artikel 41 erfolgt. Der Verweis auf die Regelung zu den fuh-
rerlosen Fahrzeugen rechtfertigt sich dadurch, als die Fahrzeuge ebenfalls in der Lage
sein sollen, die Fahraufgabe innerhalb ihres bauartbedingten Betriebsbereichs ohne
die Anwesenheit einer fahrzeugfliihrenden Person wahrnehmen zu kénnen.

3. Abschnitt: Genehmigung von Parkierungsfldchen fiir das automatisierte Parkieren

Art. 31 Gesuch um Genehmigung von Parkierungsfldchen fiir das automatisierte
Parkieren

Jede einzelne Parkierungsflache, auf der das automatisierte Parkieren zulassig sein
soll, muss genehmigt werden. Dazu muss ein entsprechendes Gesuch im Kanton, in
dem sich die Parkierungsflache befindet, eingereicht werden. Welche Behorde zustan-
dig ist, bestimmt sich nach kantonalem Recht, wobei dieses auch eine kommunale Be-
horde vorsehen kann. In diesem Punkt unterscheidet sich das Verfahren vom Gesuch-
verfahren fur Einsatzbereiche flr fuhrerlose Fahrzeuge. Das liegt daran, dass das Ge-
suchverfahren bei den fuhrerlosen Fahrzeugen eine Frage der Fahrzeugzulassung und
somit nach Bundesrecht eine kantonale Aufgabe ist. Da eine vorhandene Genehmi-
gung einer Parkierungsflache keine Bedingung fur die Zulassung eines Fahrzeugs
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mit einem Automatisierungssystem zum Parkieren darstellt, muss nicht zwingend eine
kantonale Behorde das Gesuch bearbeiten.

Das Gesuch soll entweder vom Eigentimer bzw. der Eigentimerin oder vom Betreiber
bzw. der Betreiberin der Parkierungsflache eingereicht werden konnen. In der Praxis
wird in jedem Fall ein Zusammenspiel dieser beiden Beteiligten notwendig sein.

Von Bedeutung ist vor allem, dass die an das Gesuch und die Bewilligung gestellten
Anforderungen erfullt werden konnen. Das Abstellen des Fahrzeugs soll aber nicht ein-
zig zum Parkieren erfolgen mussen, sondern es soll moglich sein, dass das Abstellen
zwecks Guterumschlag, Fahrzeugunterhalt und dergleichen erfolgt. Ebenso missen
die Abstellflachen nicht zwingend Parkhauser oder Parkplatze im eigentlichen Sinn
sein, sondern es kann sich auch um Flachen handeln, die einem unbestimmten Perso-
nenkreis offenstehen, aber primar flir Fahrten im betreffenden Areal bestimmt sind
(z. B. Guterlogistik). Unentbehrlich ist aber die Abgrenzung von den Flachen flur den
ubrigen Verkehr und von Rad- und Fusswegen.

Im Gesuch ist nachzuweisen, dass die Parkierungsflache mit den in der Typengeneh-
migung eines bestimmten Fahrzeugtyps festgelegten Anforderungen im konkreten Fall
erflllt sind. Das Gesuch kann ohne weiteres verschiedene Fahrzeugtypen umfassen.
Erforderlich ist aber der Nachweis, dass die Parkierungseinrichtung den Anforderungen
jeder einzelnen der vom Gesuch betroffenen Typengenehmigung entspricht. Gemass
der Durchflihrungsverordnung (EU) 2022/1426° (Anhang Ill, Teil 5) ist eine Berichter-
stattung hinsichtlich sicherheitsrelevanter Vorfalle vorgesehen. Es bleibt beim automa-
tisierten Parkieren aber vorderhand unklar, wem diese Pflicht zugeordnet wird. Daher
wird in Absatz 3 Buchstabe d verlangt, dass die gesuchstellende Person den entspre-
chenden Prozess zu beschreiben und die Kontaktstelle anzugeben hat. Die gesuch-
stellende Person muss zudem aufzeigen, wie die Bereiche, die fur das automatisierte
Parkieren zuganglich sind, uberwacht werden und wie die Pflichten, die der fahrzeug-
fuhrenden Person im Zusammenhang mit einem Unfall obliegen, erflllt werden (Bst. f).

Die Genehmigungsbehdrde soll die Mdglichkeit haben, auch zusatzliche Angaben zu
verlangen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass es namentlich auch von
den ortlichen Verhaltnissen abhangt, ob sich eine Parkierungsflache flr das automati-
sierte Parkieren eignet. Es lassen sich entsprechend in der Vorlage nicht alle erforder-
lichen Angaben abstrakt und abschliessend auffuhren. Zusatzliche Angaben im Ge-
such sind ausserdem erforderlich, wenn gewisse Funktionsanteile des automatisierten
Parkierens durch die fahrzeugexterne Infrastruktur Gbernommen werden. Diesfalls
muss bewertet werden, ob die externe Infrastruktur den vom Hersteller im Typenge-
nehmigungsverfahren festgelegten Anforderungen, die sich aus dem Sicherheitsma-
nagementsystem ergeben, entspricht. Die Kompatibilitat der Fahrzeugtypen mit der Inf-
rastruktur wird im Sicherheitsmanagementsystem des Herstellers abgebildet. Dieses
Sicherheitsmanagementsystem unterscheidet sich inhaltlich von jenem fur fuhrerlose
Fahrzeuge (Art. 8 Abs. 1 Bst. ¢), da auch Aspekte der Infrastruktur einfliessen.

49 Sjehe Fussnote Nr. 15
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Art. 32 Beurteilung des Gesuchs um Genehmigung von Parkierungsfléachen fiir
das automatisierte Parkieren

Eine Parkierungsflache flr das automatisierte Parkieren wird gutgeheissen, wenn das
Gesuch die Angaben gemass Artikel 31 enthalt und die Verkehrssicherheit durch die
Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem nicht beeintrachtigt wird. Neben der Ein-
haltung der Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber gemass Artikel 26 mussen die
technischen Vorgaben gemass dem 2. Abschnitt gewahrleistet sein. Diese Anforderun-
gen sind jedoch nicht abschliessend zu verstehen. Soweit Aspekte des Betriebs des
Automatisierungssystem die Verkehrssicherheit potentiell gefahrden, so missen diese
von der Behorde gepruft werden, auch wenn sie nicht explizit als Voraussetzung in
dieser Vorlage aufgefihrt sind.

Handelt es sich bei der Bewilligungsbehdrde nicht um die Gemeinde, auf deren Gebiet
die Parkierungsflache liegt, ist diese zwingend anzuhdren.

5. Kapitel: Flihrerlose Fahrzeuge
1. Abschnitt: Rechte und Pflichten bei fiihrerlosen Fahrzeugen
Art. 33 Abfahrtskontrolle

Bevor ein fuhrerloses Fahrzeug in Betrieb gesetzt wird, muss eine Abfahrtskontrolle
durchgefuhrt werden. Je nach Selbstdiagnosefahigkeit des Fahrzeugs und des Auto-
matisierungssystems konnen mehr oder weniger sicherheitsrelevante Kontrollpunkte
automatisiert abgearbeitet werden. Auch der Zeitpunkt der Kontrolle und die Organisa-
tion des Prufablaufs konnen in Anhangigkeit der Rahmenbedingungen frei ausgestaltet
werden. So kann beispielsweise die Kontrolle der Reifen (z. B. Profiltiefe oder Bescha-
digungen) nach Dienstende dem Reinigungs- und Unterhaltspersonal Ubertragen wer-
den, wahrend die Abwesenheit von Fehlern der elektronisch geregelten Fahrzeugsys-
teme von einem Operator oder einer Operatorin vor Fahrtbeginn gepruft wird. Das
Fahrmandver ist der dynamische Test, der darauf ausgerichtet ist, mechanische De-
fekte und Verschleiss vor dem Ausfall der betroffenen Teile zu erkennen. Berufschauf-
feure und -chauffeurinnen nehmen im Betrieb des Fahrzeugs verandertes Fahrverhal-
ten oder ungewohnliche Gerausche war und melden ihre Feststellungen dem War-
tungsdienst im Depot. Wichtige Informationen zum Fahrzeugzustand kénnen somit
ohne das Fahrmandver fehlen. Auch dieser Prufschritt Iasst sich in den Betriebsablauf
integrieren, indem die Fahrt beispielsweise zwischen Reinigungsstation und Abstell-
platz vorgenommen wird.

Art. 34 Operatoren und Operatorinnen

Abs. 1: Beim Operator oder der Operatorin handelt sich um eine naturliche Person, die
im Strassenverkehrsrecht bisher nicht vorgesehen war. Ihr kommt die Funktion zu, fih-
rerlose Fahrzeuge zu beaufsichtigen und mit diesen sowie allfalligen Fahrzeuginsas-
sen zu interagieren. Von der Operatorin oder dem Operator zu unterscheiden ist dieje-
nige Person, die das fuhrerlose Fahrzeug manuell fuhren kann. Die Operatorin oder
der Operator erteilt dem Fahrzeug unter Umstanden Anweisungen fur bestimmte Fahr-
mandver, wenn dies vom Automatisierungssystem verlangt wird. Ausgefuhrt werden
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diese Fahrmandver aber nie durch die Operatorin oder den Operator, sondern durch
das Automatisierungssystem. In Ausnahmefallen kdnnen Fahrmandver auch durch
eine Person ausgefuhrt werden, die das fuhrerlose Fahrzeug manuell bedient. Im Ein-
zelfall ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Person neben der Funktion der Operato-
rin oder des Operators auch noch die Funktion der manuell bedienenden Person aus-
ubt. Auch in diesem Fall sind die beiden Funktionen klar voneinander abzugrenzen.

Abs. 2: Die Pflichten gemass Absatz 2 sind nicht abschliessend zu verstehen. In der
Einleitung wird klargestellt, dass sich trotz der detaillierten Regelung gemass Absatz 2
auch fur Operatorinnen und Operatoren aus der Gebrauchs- und Bedienungsanleitung
weitere Pflichten und Aufgaben ergeben konnen.

Den Operatoren und Operatorinnen kommen gemass der Verordnung verschiedene
Pflichten zu. Diese ergeben sich grundsatzlich aus den Aufgaben und Pflichten, die
bisher der fahrzeugfuhrenden Person oblagen. Die Operatoren und Operatorinnen kon-
nen das Fahrzeug im Gegensatz zur fahrzeugfihrenden Person jedoch nicht unmittel-
bar kontrollieren und mussen auch nicht dauernd das Fahrzeug, die Strasse und den
Verkehr Uberwachen. Eine einzelne Operatorin oder ein einzelner Operator soll eine
Mehrzahl von fuhrerlosen Fahrzeugen beaufsichtigen konnen. Sie oder er soll das
Fahrzeug auch aus der Ferne beaufsichtigen kdnnen, weshalb den Operatorinnen und
Operatoren grundsatzlich nur Pflichten obliegen, denen sie auch aus der Ferne nach-
kommen kénnen. Die Operatoren und Operatorinnen miissen die Aufgaben im Ubrigen
nicht selbst wahrnehmen, soweit auch das Automatisierungssystem dafur geeignet und
zugelassen ist, diese Tatigkeit zu Ubernehmen. Die Operatoren und Operatorinnen ha-
ben jedoch in diesem Fall die Pflicht, die Funktionsweise des Systems zu uberwachen.
Damit sie ihren Aufgaben nachkommen kdnnen, missen sie Zugriff auf die Kamerasys-
teme des Fahrzeugs haben, welche die Fahrzeugumgebung und das Fahrzeuginnere
darstellen. Zudem muss ihnen ein geeigneter Arbeitsplatz mit der nétigen Infrastruktur
zur Verfugung gestellt werden.

Zentrale Aufgabe der Operatoren und Operatorinnen ist es, den Betrieb des Fahrzeugs
zu beaufsichtigen und zu gewahrleisten. Sie mussen insbesondere das Fahrzeug akti-
vieren und deaktivieren konnen (Bst. b) und Vorschlage des Systems fur bestimmte
Mandver Uberprifen und gegebenenfalls genehmigen oder Alternativen vorschlagen
(Bst. c). Ist ein Manover zur Risikominimierung erfolgt, mussen sie, bevor sie die Wei-
terfahrt freigeben, Uberprifen, dass die Ursache fur die Auslésung des risikominimie-
renden Zustands beseitigt ist (Bst. f). Grundsatzlich mussen die Fahrzeuge selber er-
kennen, wenn sie an die Grenzen ihres bauartbedingten oder genehmigten Einsatzbe-
reich gelangen, und sich in einen risikominimierenden Zustand versetzen. Auch der
Operatorin oder dem Operator muss aber diese Mdglichkeit haben und sie bei Bedarf
wahrnehmen (Bst. e), etwa aufgrund einer Meldung einer Fahrzeuginsassin oder eines
Fahrzeuginsassen oder wenn er von sich aus eine entsprechende Notwendigkeit er-
kennt.

Den Operatoren und Operatorinnen kommen auch Pflichten zu, die keinen Bezug zur
Fahrzeugbedienung haben, aber bisher von der fahrzeugfiihrenden Person wahrzu-
nehmen waren. So haben sie bei Personentransporten im Bedarfsfall mit den Fahrzeu-
ginsassen und -insassinnen zu kommunizieren und ihre Meldungen entgegenzuneh-
men (Bst. g und h).
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Bei Unfallen geht die Meldepflicht der Operatorin oder des Operators Uber jene bei
konventionellen Fahrzeugen hinaus. Jeder einzelne Unfall, in den ein fihrerloses Fahr-
zeug verwickelt ist, muss der Polizei gemeldet werden (Bst. i). Die Polizei wiederum
meldet alle Unfalle mit fihrerlosen Fahrzeugen zum Zwecke der Erhaltung der Ver-
kehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge innert 14 Tagen dem ASTRA (Art. 14
Abs. 4)

Abs. 3: Die Handlungen, die der Operatorin oder dem Operator obliegen, missen im-
mer zeitgerecht erfolgen. Wie rasch die Operatoren und Operatorinnen reagieren mus-
sen, ist aber abhangig vom Einzelfall und kann stark variieren, weshalb darauf verzich-
tet wurde, eine konkrete Zeit, in welcher eine Handlung erfolgen muss, festzulegen.

Abs. 4: Die Operatoren oder Operatorinnen mussen ihren Arbeitsort in der Schweiz
haben. Damit sollen die Fragen vermieden werden, die bei einer extraterritorialen An-
wendung des Schweizerischen Strassenverkehrsgesetzes und des Strafgesetzbuches
entstehen wiirden und fiir die Ubermittlung von Personendaten ins Ausland geregelt
werden mussten. Nachdem einige Erfahrungen mit dem Betrieb von fuhrerlosen Fahr-
zeugen gesammelt werden kénnen, kann Uberpruft werden, ob an dieser Anforderung
festgehalten werden soll oder ob sie gelockert werden kann.

Art. 35 Manuelle Bedienung eines flihrerlosen Fahrzeuges

Mit manueller Bedienung wird das Fuhren eines fuhrerlosen Fahrzeugs durch eine na-
turliche Person bezeichnet. Der neue Begriff wird eingeflhrt, weil das Fuhren des Fahr-
zeugs in der Regel einerseits mit Mitteln erfolgt, die bisher nicht vorgesehen waren,
und weil es andererseits in verschiedener Hinsicht beschrankt wird. Es wird bei einem
fuhrerlosen Fahrzeug nicht mehr verlangt, dass dieses einen Fuhrersitz und die kon-
ventionellen Bedienelemente aufweisen muss (vgl. Art. 40). Vielmehr soll dieses auch
z. B. mit einem Joystick oder auch von ausserhalb mit einer Fernbedienung gefuhrt
werden konnen. Diesfalls darf das Fahrzeug grundsatzlich nur nach den Vorgaben des
Herstellers manuell bedient werden. Die Vorgaben haben sich nach den technischen
Reglementen zu richten, deren Einhaltung im Rahmen des Typengenehmigungsver-
fahrens Uberpruft wird. Die manuell bedienende Person muss sich nicht innerhalb des
fuhrerlosen Fahrzeugs aufhalten. Ausser bei einer Stérung muss das Automatisie-
rungssystem weiterhin ein Hindernis (z. B. Fahrzeuge, Fulliganger) im Mandvrierbe-
reich erkennen und die manuell bedienende Person dabei unterstlitzen, das Fahrzeug
sofort zum Stehen zu bringen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die manuelle Bedienung mit nicht konventionellen Bedienelementen muss vom Her-
steller insbesondere hinsichtlich der erreichbaren Geschwindigkeit stark eingeschrankt
werden und eignet sich bereits aus diesem Grund nicht flr das regulare Fahren. Sie ist
insbesondere dann von Bedeutung, wenn das Automatisierungssystem an seine Gren-
zen gelangt, z. B. wenn das fuhrerlose Fahrzeug nach einem risikominimierenden Ma-
ndver unterstitzt und mit manueller Bedienung Gbernommen werden soll.

Ein fGhrerloses Fahrzeug kann uUber konventionelle Bedienelemente verfligen. Soweit
es auch die Anforderungen an ein konventionelles Fahrzeug erfullt, kann das fuhrerlose
Fahrzeug auch ausserhalb des genehmigten Einsatzbereichs durch eine fahrzeugfih-
rende Person gefahren werden.
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Art. 36 Anforderungen an den Operator oder die Operatorin und die Person, die
das fiihrerlose Fahrzeug manuell bedient

Die Person, die ein flUhrerloses Fahrzeug manuell bedient oder als Operator bzw.
Operatorin Uberwacht, muss uber dieselbe Fahreignung und -kompetenz verfugen, die
sie haben musste, wenn sie ein Fahrzeug der Kategorie, der das flhrerlose Fahrzeug
zugeordnet wird, lenken wuarde. Sie muss somit Uber einen entsprechenden
FUhrerausweis verflugen, in jedem Fall aber mindestens einen der Kategorie B. In
physischer Hinsicht muss sie fahrfahig und in der Lage sein, ihre Aufgabe
wahrzunehmen. Die Tatigkeit darf nicht unter Alkoholeinfluss gemass Artikel 2a Absatz
2 VRV*®0 ausgelibt werden. Dies begriindet sich damit, dass diese in der Regel in einem
berufsmassigen Kontext erfolgt und entsprechend Verantwortung fur Passagiere und
Passagierinnen sowie fur die Ladung ubernommen wird.

Daruber hinaus mussen spezifische Schulungen absolviert werden, die durch den
Hersteller der flhrerlosen Fahrzeuge anzubieten sind, welcher auch eine
Ausbildungsbestatigung auszustellen hat.

Art. 37 Schulung

Die Personen, die ein fihrerloses Fahrzeug als Operator bzw. Operatorin beaufsichti-
gen oder als fahrzeugfuhrende Person manuell bedienen, haben gemass Artikel 36
Absatz 2 die Pflicht, nachweisen zu kdnnen, dass sie eine spezifische Ausbildung ab-
solviert haben. Den Herstellern kommt die Pflicht zu, solche Ausbildungen anzubieten
und Nachweise Uber den Abschluss der Ausbildung auszustellen. Die Interaktionen von
Operatorinnen und Operatoren mit dem flhrerlosen Fahrzeug erfolgen auf eine andere
Art und Weise als die Bedienung der bisher bekannten Fahrzeuge durch die fahrzeug-
fuhrende Person. Operatorinnen und Operatoren bendtigen neue Kompetenzen fur die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, die bisher nicht erforderlich waren. Dasselbe gilt fur
Personen, die das Fahrzeug manuell flhren, soweit das Fahrzeug keinen Fuhrerplatz
und keine konventionellen Bedienelemente aufweist. Im Rahmen der Ausbildung durch
den Hersteller sollen die neu erforderlichen Kompetenzen, die Kenntnis der Funktions-
weisen sowie der Grenzen des Fahrzeugs und das Zusammenspiel der Operatorinnen
und Operatoren bzw. der Person, die das Fahrzeug manuell bedient, mit dem Fahrzeug
vermittelt werden. Es ist diesen Personen aufzuzeigen, was sie vornehmen mussen
und wie sich zu verhalten haben, um ihren Pflichten zu genidgen und einen sicheren
Betrieb des Fahrzeugs zu gewahrleisten. Personen, die an der Ausbildung teilgenom-
men, diese erfolgreich absolviert und die erforderlichen Kenntnisse erworben haben,
soll der Hersteller eine Bestatigung ausstellen. Wie die Ausbildung im Detail zu gestal-
ten ist und wie lange sie dauern muss, bleibt weitgehend dem Hersteller Uberlassen.
Die Durchflihrung der Ausbildung kann auch Dritten Uberlassen werden, die durch den
Hersteller instruiert und Uberwacht werden. Die Ausstellung der Bestatigung hat aber
auch in einem solchen Fall im Namen des Herstellers zu erfolgen.

Wenn der Hersteller keine Vertretung in der Schweiz hat, kann die Ausbildung auch
durch den Importeur des flihrerlosen Fahrzeugs angeboten und durchgefuhrt werden.

%0 SR741.11
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Art. 38 Pflichten der Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter

Auch bei fuhrerlosen Fahrzeugen ist jene Person, die das Fahrzeug vom Strassenver-
kehrsamt immatrikulieren lasst, hauptverantwortlich daftir, dass sich die mit dem Fahr-
zeug verbundene Betriebsgefahr nicht verwirklicht. Um dies zu gewahrleisten, hat sie
verschiedene Pflichten wahrzunehmen.

Abs. 1: Den Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughaltern von fluhrerlosen Fahrzeugen
kommt die Aufgabe zu, das Fahrzeug gemass den Vorgaben des Herstellers zu warten.
Die Wartungspflicht umfasst auch eine allfallige Mitwirkungspflicht bei Software-Up-
dates oder Massnahmen zur Cybersicherheit.

Abs. 2: Die Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen konnen die Art und Weise der
Durchfihrung der Kontrolle selbst festlegen, tragen aber die Verantwortung dafur, dass
sie durchgefuhrt wird.

Abs. 3: Die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter missen sicherstellen, dass das
fuhrerlose Fahrzeug nicht in Verkehr gesetzt wird, solange es nicht von Operatoren
oder Operatorinnen uberwacht wird. Es gentgt dabei nicht, Operatoren und Operato-
rinnen anzustellen. Diesen muss auch ein geeignetes Arbeitsumfeld zur Verfligung ge-
stellt werden (Bst. b und c).

Die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter muss sicherstellen, dass Personen, die
das fuhrerlose Fahrzeug, wenn nétig, im manuellen Modus bedienen kdnnen, und die
hierfur erforderliche Infrastruktur vorhanden sind (Bst. d).

Weiter muss der Fahrzeughalter oder die Fahrzeughalterin kontrollieren, dass die Ope-
ratoren und Operatorinnen sowie die Personen, die das Fahrzeug manuell bedienen,
fur die Wahrnehmung ihrer Aufgabe geeignet sind und die entsprechenden Schulungen
abgeschlossen haben (Bst. e).

Es muss sichergestellt sein, dass die Behdrde das Fahrzeug im Fahrverkehr kontrol-
lieren kann. Einerseits mussen die gekennzeichneten Behorden das Fahrzeug anhal-
ten kdnnen, was mit den fahrzeugtechnischen Vorschriften betreffend Einhaltung der
Verkehrsregeln gewahrleistet wird. Andererseits mussen die Kontrollbehdrden auch mit
der Operatorin oder dem Operator in Kontakt treten konnen. Mit den Kontrollbehérden
sind primar die Polizeibehérden gemeint, die zur Kontrolle von Fahrzeugen berechtigt
sind. Fahrzeuge zum Personentransport missen mit einer audiovisuellen Schnittstelle
ausgerustet sein, die zu diesem Zweck verwendet werden kann. Bei Fahrzeugen zum
Sachentransport, die keine audiovisuelle Schnittstelle aufweisen, muss ein alternativer
Kommunikationskanal bestehen, Uber den die Kontrollbehérden Kontakt mit den Ope-
ratorinnen oder Operatoren aufnehmen kdénnen (Bst. f).

Abs. 4: Neben den vorangehend und nachfolgend explizit aufgeflihrten Pflichten haben
die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter generell die Pflicht, organisatorisch si-
cherzustellen, dass die bisher an die fahrzeugfihrende Person gerichteten Pflichten
wahrgenommen werden. Die Auflistung in den Absatzen 1 bis 3 sowie 5 bis 7 ist somit
nicht abschliessend. Da sie allein eine Organisationspflicht haben, missen sie diese
Aufgaben jedoch nicht personlich wahrnehmen, sondern kdnnen sie auch an Dritte
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delegieren. Entsprechend mussen sie nur «sicherstellen», dass die Aufgaben wahrge-
nommen werden. Dies betrifft etwa die Pflichten, die sich nach einem Unfall an die
fahrzeugfuhrenden Personen richten. Eine Pflicht ist aber mit ganz besonderen
Schwierigkeiten verbunden, namlich die Pflicht, das Pannensignal in einer definierten
Distanz hinter dem Fahrzeug aufzustellen, sobald das Fahrzeug aus zwingenden Grun-
den vorschriftswidrig auf der Fahrbahn abgestellt wird (oder beim Abstellen auf dem
Pannenstreifen). Mit einem verhaltnismassigen Aufwand kann diese Pflicht kaum durch
eine Hilfsperson des Fahrzeughalters oder der Fahrzeughalterin wahrgenommen wer-
den, und die Verpflichtung der Passagiere und Passagierinnen eines fuhrerlosen Fahr-
zeugs, diese Aufgabe zu Ubernehmen, scheint nicht verhaltnismassig. Daher soll auf
diese Aufstellungspflicht verzichtet werden. Verzichtet werden soll auch auf die Mitfuh-
rungspflicht des Fahrzeugausweises im Fahrzeug. Auf die Daten des Fahrzeugauswei-
ses konnen die Kontrollbehorden im Abrufverfahren Uber das vom ASTRA gefuhrte
Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) zugreifen.

Abs. 5: Wer fur die Einhaltung der Pflichten gemass Artikel 30 Absatz 2 SVG im Zu-
sammenhang mit der Beladung eines Fahrzeugs verantwortlich ist, wird im aktuellen
Recht nicht ausdricklich festgehalten. Insbesondere bei Gltertransporten kommt der
fahrzeugfuhrenden Person aber regelmassig zumindest eine Mitverantwortung zu,
dass die Ladung den Vorschriften entspricht. Sie hat daher vor Antritt der Fahrt zu pru-
fen, ob diese Voraussetzung erflllt ist (Art. 57 Abs. 1 VRV?®"). Bei flihrerlosen Fahrzeu-
gen entfallt diese zentrale Rolle der fahrzeugfuhrenden Person fir die korrekte Bela-
dung. Daher soll deren Funktion durch die Fahrzeughalterin oder den Fahrzeughalter
ubernommen werden. Jene Person, die das Transportangebot zur Verfugung stellt, soll
also fur die ordnungsgemasse Ladungssicherung sorgen. Dabei ist insbesondere auch
von Bedeutung, dass die verbleibende Ladung weiterhin ordnungsgemass gesichert
bleibt, wenn das Fahrzeug nur teilweise entladen wird. Wie sie oder er dieser Pflicht
nachkommen will (z. B. Einbau von Fachern oder Abteilen fur die einzelnen Ladungs-
gegenstande), bleibt der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter Uberlassen und
durfte auch von den Gegenstanden abhangen, die mit dem fuhrerlosen Fahrzeug be-
fordert werden sollen.

Abs. 6: Die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter muss Vorkehrungen treffen, dass
umgehend Massnahmen ergriffen werden, damit ein fuhrerloses Fahrzeug, das ver-
kehrsbehindernd stillsteht und nicht anderweitig aus dem Bereich des Fahrverkehrs
gefuhrt wird, durch einen Pannen- oder Abschleppdienst von der Fahrbahn wegge-
bracht wird. Die Fahrzeughalterin oder der Fahrzeughalter kann eine Mitarbeiterin oder
einen Mitarbeiter oder ein externes Unternehmen mit dieser Aufgabe beauftragen.

Abs. 7: Falls es sich bei der Fahrzeughalterin um eine juristische Person handelt, muss
diese eine naturliche Person bezeichnen, die fur die Wahrnehmung der ihr obliegenden
Pflichten zustandig ist.
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2. Abschnitt: Leergewicht, Bedienelemente und Fahrmodusspeicher
Art. 39 Leergewicht

Die internationale und die schweizerische Einteilungssystematik fur Fahrzeuge geht
noch nicht speziell auf automatisierte Fahrzeuge ein. Die Einfuhrung von neuen
Schweizer Fahrzeugarten ohne Abstimmung mit der internationalen Entwicklung er-
scheint aus heutiger Sicht nicht zielfhrend. Gewisse Definitionen und Bemessungs-
grundlagen mussen daher an die geltenden Zulassungsanforderungen adaptiert wer-
den. So soll das Personengewicht des Fuhrers oder der Flhrerin, welches mit 75 kg
angenommen und bereits im Leergewicht enthalten ist, bei fUhrerlosen Fahrzeugen als
zusatzliche Nutzlast zur Verfigung stehen. Die Definition des Leergewichts wird derzeit
auf internationaler Ebene in der Gesamtresolution Uber Fahrzeugtechnik (R.E.3) der
UNECE sinngemass Uberarbeitet, befindet sich aber noch im Entwurfsstadium.

Art. 40 Bedienelemente

Es wird festgehalten, dass flhrerlose Fahrzeuge nicht tGber konventionelle Bedienele-
mente verfugen mussen. Im Fahrzeugausweis soll diesfalls aber angegeben werden,
ob und welche Bedienelemente vorhanden sind. Dies kann fir Bergungsdienste im
Auftrag der Polizei oder fur Verkehrsexperten und Verkehrsexpertinnen relevant sein,
beispielsweise um das Fahrzeug in periodischen Prifungen mandvrieren zu kdnnen.

Art. 41 Fahrmodusspeicher von flihrerlosen Fahrzeugen

In diesem Artikel werden diejenigen Informationen aufgefuhrt, die im Fahrmodusspei-
cher eines fuhrerlosen Fahrzeugs zusatzlich zu den Informationen gemass Artikel 7
gesammelt werden sollen. Die Auflistung entspricht Anhang Il Ziff. 9 der Durchflh-
rungsverordnung (EU) 2022/1426.

Art. 42 Einhalten der Grenzen des genehmigten Einsatzbereichs

Die Automatisierungssysteme der fuhrerlosen Fahrzeuge missen nicht nur die Gren-
zen ihres bauartbedingten Einsatzbereiches erkennen und einhalten (Art. 3 Abs. 2 Bst.
c). Sie mussen auch erkennen, wenn sie die Grenzen des genehmigten Einsatzberei-
ches uUberschreiten.

3. Abschnitt: Genehmigung des Einsatzbereichs von flihrerlosen Fahrzeugen

Fir die Zulassung und den Betrieb von flhrerlosen Fahrzeugen muss der Einsatzbe-
reich genehmigt werden. Die Artikel 43 bis 48 regeln die Eckpunkte des Genehmi-
gungsverfahrens. Die Kantone sind abgesehen von diesen bundesrechtlichen Vorga-
ben frei, wie sie das Verfahren ausgestalten.
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Art. 43 Gesuch um Genehmigung von Einsatzbereichen fiir fiihrerlose Fahr-
zeuge

Abs. 1 und 2: Der Artikel legt in den Grundzugen fest, welche Voraussetzungen erfullt
sein mussen, damit die zustandige Behorde ein Gesuch um Genehmigung des Ein-
satzbereichs entgegennehmen muss. Nicht vorgegeben sind beispielsweise die Form
der Gesucheinreichung, die Gebuhren oder miteinzureichende Auszuge aus amtlichen
Registern. Selbstverstandlich steht es Vertretern und Vertreterinnen des Gemeinwe-
sens frei, die spatere gesuchstellende Person bei den Vorarbeiten zu unterstutzen oder
Zu begleiten.

Abs. 3: Die Bestimmungen in den Buchstaben a) bis g) weisen einen vergleichsweise
hohen Detaillierungsgrad auf. Buchstabe a) verlangt eine Beschreibung des beantrag-
ten Einsatzbereichs, die es den flr die Beurteilung zustandigen Personen erlaubt, ohne
Begehung des Gebietes Gefahrenstellen und potentiell anspruchsvolle Verkehrssitua-
tionen zu erkennen. Dabei sind nicht alle Streckenabschnitte gleich relevant, was ent-
sprechende Vereinfachungen der Beschreibung von eher monotonen Abschnitten zu-
lasst. Die Beschreibung muss auch die Sicht der Automatisierungssysteme bertcksich-
tigen und die fur den Betrieb bendtigten ausseren Einflisse und Informationen auffuh-
ren (z. B. Notwendigkeit von Fahrbahnmarkierungen oder Vortrittsregelungen). Die Be-
wertung der Eignung des Fahrzeugtyps (Bst. b) bindet auch die Hersteller ein. Der Her-
steller kann diese Aufgaben und Pflichten einer Person oder Kdrperschaft Ubertragen,
die als Inverkehrbringer in der Schweiz auftritt. Fihren die Eigenschaften des Automa-
tisierungssystems zu Einschrankungen im Betrieb, sind diese gemass Buchstabe ¢ an-
zugeben. Ist fur das Funktionieren der Kamerasysteme beispielsweise Tageshelle er-
forderlich, kann dies die Betriebszeiten beeinflussen und Systeme die auf Lichtsignale
angewiesen sind, konnen evtl. bei ausgeschalteten Ampelsteuerungen (gelbes Blink-
licht) nicht eingesetzt werden. Die im Buchstaben f) verlangte EU-Ubereinstimmungs-
bescheinigung kann von einem baugleichen Fahrzeug stammen, aber eine andere
Fahrgestellnummer aufweisen als das oder die Fahrzeuge, die tatsachlich zum Einsatz
kommen. Die Einverstandniserklarung gemass Buchstabe g) soll den Betroffenen die
Pflichten, die sich aus den genannten Bestimmungen ergeben, ins Bewusstsein rufen
und gegenuber den Behdrden aufzeigen, wie die Meldepflichten nach Artikel 14 durch
den Hersteller wahrgenommen werden.

Abs. 4: Hat die gesuchstellende Person gewisse Nachweise bereits in einem friheren
Verfahren fur einen anderen Fahrzeugtypen erbracht, mussen diese nicht erneut bei-
gebracht werden. Dies unter der Voraussetzung, dass sich mit dem neu beantragten
Fahrzeug oder Automatisierungssystem keine wesentlichen Veranderungen der Anfor-
derungen an die Umgebung ergeben (z. B. deutlich grosseres Fahrzeug mit grosserem
Wendekreis oder erweiterte Anforderungen an die Operatoren und Operatorinnen).

Abs. 5: Soweit nur die Anzahl der im genehmigten Einsatzbereich eingesetzten Fahr-
zeuge geandert werden soll und es sich um Fahrzeuge des gleichen Fahrzeugtyps
handelt, genugt es, wenn die Fahrzeuggestellnummer gemeldet werden.

Abs. 6: Es lasst sich kaum abstrakt vorhersehen, welche Angaben und Unterlagen die
Genehmigungsbehdorden flr die Prifung des Gesuchs bendétigen werden (vgl. Art. 43).
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Entsprechend sollen sie weitere Angaben verlangen durfen, wenn sie dies fur notwen-
dig halten.

Art. 44 Zusténdigkeit flir die Behandlung des Gesuchs

Abs. 1: Liegen alle Angaben und Informationen flr das Gesuch um Genehmigung des
Einsatzbereichs vor, muss die zustandige Behorde innert nutzlicher Frist auf das Ge-
such eintreten. Die Zustandigkeit eines Kantons fur die Gesuchbehandlung ergibt sich
aus der Zulassung und damit aus dem Standort des oder der Fahrzeuge, die im Rah-
men einer Genehmigung zum Einsatz kommen. Der Artikel 77 Absatz 1 der VZV*? legt
diesbezuglich fest, dass als Standort der Ort gilt, wo das Fahrzeug nach Gebrauch in
der Regel fur die Nacht abgestellt wird. Bei Armeefahrzeugen, die nur auf Arealen ver-
kehren, auf denen gemass Artikel 12 der Verordnung Uber den militarischen Strassen-
verkehr (VMSV)%3 das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee (SVSAA) flr
die Verfugung von Verkehrsmassnahmen zustandig ist, ist die Armee fiur die Behand-
lung der Gesuche zustandig.

Abs. 2: Federfuhrend fur die Behandlung des Gesuchs ist stets die Behdrde nach Ab-
satz 1. Wenn sich der Einsatzbereich aber auf das Gebiet eines anderen Kantons oder
auf Nationalstrassen erstreckt, hat der Zulassungskanton das Gesuch zu koordinieren
und es den mitbetroffenen Kantonen beziehungsweise dem ASTRA zu unterbreiten. In
diesen Fallen kann die Genehmigung nur erteilt werden, wenn diese Stellen ihre Zu-
stimmung erklaren. Bei der Beurteilung sind auch diese Stellen an die unter Artikel 45
Absatz 1 genannten Kriterien gebunden.

Abs. 3: Da ein fuhrerloses Fahrzeug nur zugelassen werden kann, wenn ein geneh-
migter Einsatzbereich vorliegt (Art. 71 Abs. 1 Bst. f VZV5%*), soll die Beurteilung des
Gesuchs durch die kantonale Behdrde erfolgen missen. Indessen muss diese die be-
troffenen Gemeinden zwingend einbeziehen und anhoéren. Die Stellungnahme der be-
troffenen Gemeinden ist insbesondere fur die Festlegung von Anordnungen, die auf-
grund der ortlichen Verhaltnisse erforderlich sind (Art. 44 Abs. 2), von hoher Bedeu-
tung.

Zwar bestehen in der EU harmonisierte Vorschriften fir die Typengenehmigung von
fuhrerlosen Fahrzeugen, die Regelung der Zulassung ist aber Sache der Mitgliedstaa-
ten. In den umliegenden Landern besteht daher keine bzw. keine einheitliche Zulas-
sungssystematik. Angesichts des ohnehin noch kleinen Mengengerusts ist daher unsi-
cher, ob in den nachsten Jahren grenziberschreitende Einsatze fuhrerloser Fahrzeuge
beantragt werden. Sollten entsprechende Gesuche gestellt werden, muss aber das
BAZG einbezogen werden, damit es seine umfangreichen Aufgaben im Zusammen-
hang mit dem grenzuberschreitenden Warenverkehr wahrnehmen kann. Als Waren
gelten im Rahmen der Gesetzgebung Uber Zolle und andere Abgaben sowohl die flh-
rerlosen Fahrzeuge selbst als auch die mit diesen Fahrzeugen beférderten Guter. Die
Konsultation des BAZG ist auch im Interesse der gesuchstellenden Person, da hiermit
das Risiko reduziert wird, dass die Genehmigung des Einsatzbereiches im Nachhinein
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den zollrechtlichen Bestimmungen widerspricht (z. B. Art. 22 Zollgesetz (ZG)®® betref-
fend die Pflicht zur Benutzung von bezeichneten Zollstrassen).

Die Zollgrenze verlauft nicht exakt entlang der Staatsgrenze. So gehdért z. B. Samnaun
als Zollausschlussgebiet nicht zum Schweizer Zollgebiet. Die Regelung von Absatz 3
greift daher nicht nur, wenn das Gebiet eines anderen Staates, sondern auch wenn ein
Zollausschlussgebiet betroffen ist. Im Gegenzug gehort das Furstentum Liechtenstein
zum Schweizer Zollgebiet (Art. 3 Abs. 2 ZG und Vertrag zwischen der Schweiz und
Liechtenstein Uber den Anschluss des Furstentums Liechtenstein an das schweizeri-
sche Zollgebiet®®). In Bezug auf die Regelung von Absatz 3 gilt das Flirstentum Liech-
tenstein daher als Inland.

Soweit sich der beantragte Einsatzbereich auf Angebote der vom Bund konzessionier-
ten oder bewilligten Personenbeférderung erstreckt, ist das BAV anzuhoéren. Eine zwin-
gende Anhorung der dafur zustandigen Stellen der Armee ist zudem vorgesehen, wenn
Waffenplatze oder andere Areale, die vom Eidgendssischen Departement fir Verteidi-
gung, Bevolkerungsschutz und Sport (VBS) verwaltet werden, in den beantragten Ein-
satzbereich fallen.

Art. 45 Beurteilung des Gesuchs

Abs. 1: Die Kriterien, die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prifen sind,
sind kumulativ zu verstehen. Ein besonderes Gewicht ist darauf zu legen, dass die
Verkehrssicherheit und die Bedurfnisse der verletzlichsten Verkehrsteilnehmenden,
namlich des Rad- und Fussverkehrs, in einem ausreichenden Mass berucksichtigt wer-
den. Um einschatzen zu kénnen, ob dies der Fall ist, durfte der Einbezug von Organi-
sationen von behinderten Personen, zu Fuss Gehenden oder von Radfahrenden emp-
fehlenswert sein.

Erbringt eine gesuchstellende Person alle geforderten Nachweise und konnte sich die
fur die Genehmigung zustandige Behorde dessen vergewissern, sind die Vorausset-
zungen erflllt, um die Genehmigung zu erteilen.

Abs. 2: Die Anforderungen gemass Absatz 1 sind als Mindestanforderungen zu verste-
hen. Damit ein Gesuch gutgeheissen werden kann, durfen auch keine in den ortlichen
Verhaltnissen liegenden Grinde entgegenstehen. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn der beantragte Einsatzbereich nicht mit den verkehrsplanerischen Zielen
eines Kantons Ubereinstimmt, indem etwa eine Streckenflhrung mitten durch ein
Wohnquartier mit hoher Aufenthaltsqualitat beantragt wird. Die Genehmigungsbehorde
kann die Gutheissung des Gesuchs entsprechend auch von Auflagen und Bedingun-
gen abhangig machen, z. B. wenn im genehmigten Strassennetz zu bestimmten Zeiten
Kapazitatsengpasse auftreten oder Bauarbeiten geplant sind. Von hoher Bedeutung
sind auch die Einschatzungen der betroffenen Gemeinden, die zwingend in den Ge-
nehmigungsprozess einzubeziehen sind (Art. 44 Abs. 3).
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Abs. 3 und 4: Die fur die Genehmigung zustandige Behorde kann bei der Beurteilung
auf das Fachwissen in der fur diesen Zweck geschaffenen Begleitgruppe (Art. 50
Abs. 6) zurlckgreifen oder spezialisierte Unternehmen mit der Beurteilung bestimmter
Aspekte beauftragen. Die Begleitgruppe kann insbesondere die Voraussetzungen nach
Absatz 1 beurteilen, wahrend die Einschatzung, ob Anordnungen nach Absatz 2 erfor-
derlich sind, von den genehmigenden und zustimmungspflichtigen Behérden wahrzu-
nehmen ist, weil diese von den konkreten Ortlichen Verhaltnissen abhangen und mit
einem betrachtlichen Ermessensspielraum verbunden sind.

Die Prufschritte sind zu dokumentieren und die vollstandigen Unterlagen sind dem
ASTRA in Kopie abzugeben. Diese Informationen dienen insbesondere der angespro-
chenen Begleitgruppe flr einen gezielten Wissenstransfer und férdern einen einheitli-
chen und sachrichtigen Vollzug.

Art. 46 Eroffnung des Entscheids

Wahrend in der Vorlage die materiellen Voraussetzungen fur die Genehmigung von
Einsatzbereichen flr fuhrerlose Fahrzeuge geregelt sowie die Zustandigkeit konkreti-
siert werden, wird sich das Genehmigungsverfahren im Ubrigen nach dem kantonalen
Verfahrensrecht richten. In Artikel 46 dussert sich die Vorlage lediglich zum Adressa-
tenkreis, dem der Entscheid mindestens eroffnet und mitgeteilt werden soll. Die Eroff-
nung des Entscheids soll die Erhebung eines Rechtsmittels ermdglichen und die Mit-
teilung soll direkt betroffene Gemeinwesen und Behdrden gemass den Buchstaben a)
— d) orientieren.

Vorliegend ist zumindest der gesuchstellenden Person zu erméglichen, ein Rechtsmit-
tel zu erheben. Dies ist aber nicht abschliessend zu verstehen. Es konnen auch andere
Personen als die gesuchstellende Person bereits am Verfahren beteiligt gewesen und
durch die Verfugung betroffen sein, weshalb der Entscheid aufgrund des Anspruchs
auf rechtliches Gehor auch diesen zu eréffnen ware. Auch kann das kantonale Recht
den Kreis der Adressaten des Entscheides erweitern. Insbesondere kann das kanto-
nale Recht die Gemeinden zur Erhebung eines Rechtsmittels legitimieren.

Neben dem Entscheid Uber die Genehmigung des Einsatzbereichs wird auch bei der
Zustimmung durch ein betroffenes Gemeinwesen gemass Artikel 44 Absatz 2 das
rechtliche Gehor gewahrleistet werden missen. Da das Vorliegen dieser Zustimmung
als Voraussetzung fur eine Genehmigung zu betrachten ist, durfte ein Entscheid Uber
die Genehmigung grundsatzlich erst ergehen kdonnen, wenn diese Zustimmung in
Rechtskraft erwachsen ist oder allfalligen dagegen erhobenen Rechtsmitteln die auf-
schiebende Wirkung entzogen wurde. Soweit der Ubrige Einsatzbereich grundsatzlich
genehmigt und selbststandig betrieben werden kann, durfte die verfahrensleitende Be-
hérde aber die Mdglichkeit haben, die Verfahren zu trennen, um zumindest bereits ei-
nen Teil des Einsatzbereiches zu genehmigen. Da sich die Vorlage betreffend die Ko-
ordination des Genehmigungsverfahrens auf die Vorgabe beschrankt, dass der Ent-
scheid durch eine Behorde des Zulassungskantons erfolgen soll, haben die Kantone
bei der Koordination des Verfahrens ausserdem einen Spielraum, um das Verfahren
zu beschleunigen, ohne dabei das Recht auf rechtliches Gehor einzuschranken.
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Die Mitteilung des Entscheides gemass den Buchstaben a) — d) dient der Orientierung
der betroffenen Gemeinwesen und Behoérden, welchen grundsatzlich aber kein Be-
schwerderecht zukommt. Soweit das kantonale Recht kein Beschwerderecht der Ge-
meinden vorsieht, dient die Bestimmung auch im Falle von Buchstabe c) allein der Ori-
entierung.

Nachdem die nicht federfuhrenden Kantone oder das ASTRA ihre Zustimmung zur Ge-
nehmigung eines Einsatzbereichs erteilt haben, liegt die Verfahrenshoheit alleine bei
der verfahrensleitenden Behorde des federfuhrenden Kantons. Sie sind daher nicht
mehr zwingend am Verfahren beteiligt und erhalten keine Kenntnis von dessen weite-
ren Verlauf. Mit Buchstabe b) soll sichergestellt werden, dass die Behdrden der nicht
federfuhrenden Kantone und das ASTRA mindestens Uber den Entscheid der feder-
fuhrenden Behorde informiert werden. Ausserdem sollen die Sicherheitsdirektionen al-
ler betroffenen Kantone direkt informiert werden, damit diese ohne Verzégerung Kennt-
nis von der Genehmigung des Einsatzbereiches erhalten.

Art. 47 Veroffentlichung genehmigter Einsatzbereiche

Die amtliche Publikation verfolgt, wie die Er6ffnung des Entscheides, zwei Zwecke: die
Ermdglichung der Erhebung eines Rechtsmittels und die allgemeine Orientierung der
Offentlichkeit.

Der Entscheid uber die Genehmigung eines Einsatzbereiches ist als Allgemeinverfu-
gung zu betrachten, da sie nicht nur die Rechte der gesuchstellenden Person oder
eines abschliessend bestimmbaren Personenkreises andert, sondern aufgrund der
Raumwirksamkeit des Betriebs der fuhrerlosen Fahrzeuge einen offenen Adressaten-
kreis hat, der sich zum Entscheidzeitpunkt nicht abschliessend bestimmen lasst. Ent-
sprechend ist eine amtliche Publikation erforderlich, um auch Personen das rechtliche
Gehor zu gewahren, die keine Gelegenheit hatten, am Genehmigungsverfahren teilzu-
nehmen. Das Erfordernis zur Publikation ergibt sich im Grundsatz bereits aus dem An-
spruch auf rechtliches Gehdr und ist in der Regel auch im kantonalen Recht vorgese-
hen, soll in Artikel 47 aber explizit festgehalten werden. Das kantonale Recht kann
vorsehen, dass neben Personen, die aufgrund ihrer direkten Betroffenheit beschwer-
delegitimiert sind, auch bestimmte Organisationen aufgrund ihres Zwecks ein Be-
schwerderecht zustehen soll.

Art. 48 Aufsicht

Abs. 1: Der Zulassungskanton oder die zustandige Behorde des Bundes beaufsichtigt
die Einhaltung der Genehmigungsbedingungen grundsatzlich nach eigenem Ermes-
sen, resp. nach den nach kantonalem Recht geltenden Verwaltungsvorschriften. Die
Bestimmungen dieses Artikels regeln lediglich die fur fihrerlose Fahrzeuge spezifi-
schen Vollzugskompetenzen.

Abs. 2: Zur Wahrnehmung ihrer Aufsichts- und Kontrollfunktion und um Betriebskon-
trollen durchflhren zu kdnnen, wird den zustandigen Behorden ein Zutrittsrecht zu den
Raumlichkeiten mit der Infrastruktur der Operatorinnen und Operatoren sowie der Per-
sonen, die das Fahrzeug im Bedarfsfall manuell bedienen, eingerdaumt. Nur wenn die
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Aufsichtsbehdrde ein solches Zutrittsrecht hat, kann sie wirksam prufen, ob die Infra-
struktur den Anforderungen gemass 45 Absatz 1 Buchstabe d genugt. Grundsatzlich
werden die Raumlichkeiten des Genehmigungsinhabers oder der Genehmigungsinha-
berin aber durch das Grundrecht auf Schutz der Privatsphare erfasst, weshalb das Zu-
trittsrecht einer Behorde diesen grundrechtlichen Abwehranspruch zumindest tangiert.
Die Regelung auf Stufe dieser Vorlage ist in der EinfiUhrungsphase noch tragbar. Mit-
telfristig wird eine Grundlage in einem Gesetz im formellen Sinne wie dem SVG erfor-
derlich sein.

Abs. 3 bis 5: Der Artikel unterscheidet zwischen der Aussetzung und Aufhebung der
Genehmigung. Die Vorgange konnen kaskadiert zur Anwendung kommen oder je nach
den vorliegenden Voraussetzungen direkt umgesetzt werden.

Abs. 6: Die glltige Genehmigung eines Einsatzbereiches nach Artikel 71 Absatz 1
Buchstabe f VZV®' ist eine Zulassungsvoraussetzung, deren Wegfall dazu fiihrt, dass
die Fahrzeugausweise der betroffenen fuhrerlosen Fahrzeuge gemass Artikel 106 Ab-
satz 1 Buchstabe a VZV von der Zulassungsbehorde zu entziehen sind. Da es den
Kantonen Uberlassen ist, welche Behdrde fur die Genehmigung der und die Aufsicht
uber die Einsatzbereiche zustandig ist, muss nicht zwangslaufig die Zulassungsbe-
hérde zustandig sein. Daher muss dieser der Wegfall von Genehmigungen gemeldet
werden.

6. Kapitel: Straf- und Schlussbestimmungen
Art. 49 Strafbestimmungen

Allgemeine Ausfihrungen:

Verhéltnis zum SVG und dem ubrigen Strassenverkehrsrecht. Im Gegensatz zum SVG
kénnen in dieser Vorlage keine Vergehens- oder Verbrechenstatbestande eingefihrt
werden, sondern bloss Ubertretungstatbestande (Art. 103 Abs. 1 SVG). Artikel 49 ent-
halt im Wesentlichen einzelne Strafbestimmungen, die sich aufgrund der neuen ver-
waltungsrechtlichen Pflichten dieser Vorlage ergeben.

Die Bestimmungen des SVG gelten auch bei der Nutzung von Automatisierungssyste-
men, sofern die Vorlage nicht davon abweicht. Somit kdnnen neben den Strafbestim-
mungen von Artikel 49 auch die Strafbestimmungen des SVG zur Anwendung gelan-
gen.

Personen, die das Automatisierungssystem eines Fahrzeugs mit Ubernahmeaufforde-
rung aktivieren oder die ein fuhrerloses Fahrzeug manuell bedienen, gelten weiterhin
als fahrzeugfihrende Person. Bei den Personen, die ein fuhrerloses Fahrzeug manuell
bedienen, kommen die Verkehrsregeln des Ubrigen Strassenverkehrsrechts grundsatz-
lich uneingeschrankt zur Anwendung. Sie werden erganzt durch die Regelung der VAF.
Bei Personen, die bei einem Fahrzeug mit Ubernahmeaufforderung erfolgreich das Au-
tomatisierungssystem gemass den Anweisungen des Herstellers auf richtungsgetrenn-
ten Autobahnen aktiviert haben, werden die Verhaltenspflichten durch Artikel 23
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modifiziert. Sie durfen die Fahrzeugbedienung dem Automatisierungssystem Uberlas-
sen und sind fir diese grundsatzlich nicht mehr verantwortlich. Entsprechend sind sie
auch nicht strafbar, wenn durch das Fahrverhalten des Automatisierungssystems eine
Verkehrsregel verletzt wird. Die fahrzeugfiihrende Person muss aber auch bei aktivier-
tem Automatisierungssystem bereit bleiben und sich in der Position befinden, die Fahr-
zeugbedienung jederzeit wieder selber auszuuben. Es dirfen das Sichtfeld nicht ein-
geschrankt und keine Tatigkeiten wahrgenommen werden, die zu einer Verzogerung
der Ubernahmepflicht filhren kdnnten. Sobald sie geméss Artikel 23 Absatz 3 dazu
verpflichtet ist, muss die fahrzeugfuhrende Person die Fahrzeugbedienung wieder sel-
ber ausuben. Soweit die Person, die ein fuhrerloses Fahrzeug manuell bedient, oder
die fahrzeugfiihrende Person eines Fahrzeugs mit Ubernahmeaufforderung gegen ihre
Pflichten verstdsst, kdnnen auch die Strafbestimmungen des SVG und insbesondere
dessen Artikel 90 (Verletzung der Verkehrsregeln) zur Anwendung kommen (vgl. Er-
lauterung zu Art. 49 Abs. 1 unten).

Die Strafbestimmungen des SVG erfassen teilweise explizit nur die fahrzeugfihrende
Person und schliessen damit die Operatoren und Operatorinnen aus. Einige Strafbe-
stimmungen des SVG lassen sich aber auch auf die Operatoren und Operatorinnen
anwenden:

- Artikel 90 SVG (Verkehrsregelverletzung) ist offen formuliert und kann damit
grundsatzlich auch Operatoren oder Operatorinnen erfassen. Diese kdnnen das
Fahrzeug aber nicht direkt lenken, sondern sie konnen lediglich dem Automati-
sierungssystem Fahrmandver vorschlagen oder umgekehrt von diesem vorge-
schlagene Fahrmanover bestatigen. Entsprechend bleibt ihr Einfluss auf das
Fahrverhalten des fuhrerlosen Fahrzeuges klein. Insbesondere, da das System
weiterhin aktiv bleibt und drohende Verkehrsregelverletzungen erkennen und
verhindern kdnnen muss. Allerdings mussen die Operatoren und Operatorinnen
auch in der Lage sein, dem System Fahrmandver vorzuschlagen, die unterge-
ordnete Verkehrsregelverletzungen zur Folge haben, wenn dies erforderlich ist,
um andere Ubergeordnete Interessen zu wahren. Dieser Ermessensspielraum
kann auch falsch ausgeubt oder Uberschritten werden, womit Verkehrsregelver-
letzungen durch Operatoren und Operatorinnen maglich sind. Es wird im Einzel-
fall festgestellt werden mussen, in welchem Umfang die Verantwortung fur eine
Verkehrsregelverletzung beim Operator oder bei der Operatorin liegt und in wel-
chem Umfang das System verantwortlich ist.

- Operatoren und Operatorinnen durften bei einem Unfall mit Verletzten zumin-
dest als unbeteiligte Personen gelten, weshalb sie sich gemass Artikel 92 Ab-
satz 1i. V. m. Artikel 51 Absatz 2 SVG strafbar machen wirden, wenn sie nicht
im Rahmen des ihnen Zumutbaren fur Hilfe sorgen wirden.

Einzelnen Strafbestimmungen des SVG kommt bei der Verwendung von Fahrzeugen
mit Automatisierungssystem allgemein eine wichtige Bedeutung zu:

- Die Beeintrachtigung der Betriebssicherheit eines Fahrzeugs gemass Artikel 93
Absatz 1 SVG ist auch fur Fahrzeuge mit Automatisierungssystem von Bedeu-
tung. Die Automatisierungssysteme mussen unterhalten werden (Software-
updates) und vor unbefugten Veranderungen (vgl. unten Cybersicherheit) ge-
schitzt werden, womit namentlich die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter
von fUhrerlosen Fahrzeugen in die Pflicht genommen werden.
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- Da die Genehmigung eines Einsatzbereichs eine Voraussetzung fur die Zulas-
sung eines fuhrerlosen Fahrzeugs darstellt, erfasst Artikel 97 Absatz 1 Buch-
stabe d) SVG auch Personen, die im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens
um einen Einsatzbereich fur flhrerlose Fahrzeuge unrichtige Angaben machen,
erhebliche Tatsachen verschweigen oder falsche Bescheinigungen vorlegen.

Fahrlassigkeit und Vorsatz: Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a und b erfassen sowohl
die vorsatzliche als auch die fahrlassige Begehung (Art. 333 Abs. 7 Strafgesetzbuch;
StGB*%8). Widerhandlungen nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe ¢ und Absatz 3 sind
demgegenuber nur bei Vorsatz strafbar; die fahrlassige Begehung bleibt straflos.

Strafbarkeit der Hersteller: Mit steigendem Automatisierungsgrad verschiebt sich die
Verantwortung fur die Fahraufgabe zunehmend von der Person, die das Fahrzeug
nutzt, hin zum Automatisierungssystem. Es kann somit die Situation eintreten, dass fur
eine Verkehrsregelverletzung keine der Personen in den beteiligten Fahrzeugen straf-
rechtlich verantwortlich ist. Damit steigt die Bedeutung der Verantwortung von Herstel-
lern der Automatisierungssysteme, die das Funktionieren des Automatisierungssys-
tems gewahrleisten missen. Bei den Herstellern von Automatisierungssystemen stel-
len sich im Strafrecht aber verschiedene Probleme. Ein Hersteller kann sich grundsatz-
lich nur strafbar machen, wenn flr ihn bei der Inverkehrsetzung des Produkts erkenn-
bar war, dass dieses eine Gefahr darstellen konnte. Dieser Nachweis ist in der Regel
schwierig zu erbringen, da kaum je verlangt werden kann, dass samtliche mdgliche
Gefahren eines Produktes antizipiert werden. Ausserdem handelt es sich bei den Her-
stellern von Automatisierungssystemen um Unternehmen. In der Schweiz sind grund-
satzlich aber nur naturliche Personen strafbar, so etwa auch Geschaftsleitungsmitglie-
der (siehe BGE 96 1V 155 und BGE 122 IV 103). Unternehmen sind gemass Artikel 102
Absatz 1 StGB nur dann strafbar, wenn in einem Unternehmen in Ausibung geschaft-
licher Verrichtung im Rahmen des Unternehmenszwecks ein Verbrechen oder Verge-
hen begangen wurde und diese Taten wegen mangelhafter Organisation des Unter-
nehmens keiner bestimmten natirlichen Person zugerechnet werden kann (personales
Organisationsverschulden). Eine verschuldensunabhangige kausale Strafbarkeit von
Unternehmen kennt das Strafrecht nicht (vgl. BGE 142 IV 333, E. 4.1 und 4.2). Die
Schaffung einer Kausalhaftung fur die Hersteller von Automatisierungssystemen wuirde
es erleichtern, die Hersteller bei Verletzungen von Verkehrsregeln durch Fahrzeuge
mit aktiviertem Automatisierungssystem ins Recht fassen. Es muss aber beachtet wer-
den, dass es sich um eine Querschnittsproblematik handelt, die generell die Strafbar-
keit bzw. Verantwortlichkeit der Hersteller von Systemen basierend auf Algorithmen
bzw. mit sogenannter kinstlicher Intelligenz betrifft. Die Problematik sollte entspre-
chend auf ubergeordneter Ebene und nicht in einem Spezialgesetz wie dem SVG ge-
|6st werden. So wird beispielsweise im Rahmen des Europarates derzeit ein Instrument
zur internationalen Harmonisierung des Strafrechts im Bereich der kunstlichen Intelli-
genz erarbeitet.5® Sollte sich namentlich im Rahmen der nach Artikel 50 Absatz 7 vor-
geschriebenen Evaluation (vgl. unten) erweisen, dass die Nutzung von Automatisie-
rungssystemen aufgrund der eingeschrankten Mdglichkeit der Strafverfolgung von de-
ren Herstellern die Sicherheit des Strassenverkehrs beeintrachtigt, kann das UVEK
eine Weiterentwicklung der Vorlage oder andere geeignete Massnahmen prifen.

% SR 311.0.
59 vgl. https://www.coe.int/en/web/cdpc/artificial-intelligence-and-criminal-law.
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Strafbarkeit im Unternehmensumfeld: Nicht nur bei den Herstellern handelt es sich um
Unternehmen bzw. juristische Personen. Auch die Fahrzeughalterinnen der fihrerlosen
Fahrzeuge sind, zumindest in der EinfUhrungsphase, regelmassig Unternehmen. Die
oben beschriebenen Probleme des Unternehmensstrafrechts stellen sich somit teil-
weise auch bei diesen. Aufgrund der beschriebenen Schwierigkeiten im Unterneh-
mensstrafrecht kommt bei den Fahrzeughalterinnen von flihrerlosen Fahrzeugen der
Geschaftsherrenhaftung (grundlegend BGE 96 IV 155) und Vertretungshaftung (Art. 29
StGB) eine grosse Bedeutung zu. Insbesondere Uber Absatz 2 Buchstabe b soll die
Strafbarkeit von Mitgliedern der Organe von Fahrzeughalterinnen von fuhrerlosen
Fahrzeugen bei Verletzung von Organisations- oder Kontrollpflichten gewahrleistet
werden. Um die Zuordnung der Verletzung einer Organisations- oder Kontrollpflicht zu
einem einzelnen Mitglied des Organs zu erleichtern, obliegt der Fahrzeughalterin ge-
mass Artikel 38 Absatz 7 die Pflicht, eine naturliche Person zu bezeichnen, die fur die
Einhaltung der Pflichten gemass Artikel 38 verantwortlich ist.

Betreffend das Verhaltnis zwischen der fahrzeugfihrenden Person und deren Arbeit-
geber oder Arbeitgeberin bzw. der vorgesetzten Person, ist ausserdem auch bei der
Nutzung von Automatisierungssystemen generell Artikel 100 Absatz 2 SVG zu beach-
ten.

Cybersicherheit. Automatisierungssysteme sind als Datenbearbeitungssysteme mogli-
che Angriffsziele flr Cyberangriffe. Sollten die Systeme in Zukunft auch vernetzt zuge-
lassen werden (vgl. Ziff. 1.5 hiervor), wird diese Thematik noch zusatzlich an Relevanz
gewinnen. Das heutige Strafrecht schitzt die Daten eines Datenbearbeitungssystem
namentlich vor unbefugtem Eindringen in deren Datenbearbeitungssystem (Art. 143P's
StGB) und vor ihrer unbefugten Veranderung oder Zerstérung (Art. 144°s StGB). Diese
Straftatbestande erfassen auch die Daten der Automatisierungssysteme, allerdings
werden sie grundsatzlich nur auf Antrag verfolgt. Je nachdem, welche Elemente eines
Fahrzeugs mit Automatisierungssystem betroffen sind, kann das Antragsrecht ver-
schiedenen Personen zustehen, in der Regel durften es aber die Hersteller des Auto-
matisierungssystems oder die Fahrzeughalter und Fahrzeughalterinnen sein. Auch
wenn das Eindringen in ein Automatisierungssystem bzw. das Verandern oder Léschen
von dessen Daten eine Gefahr fur die Verkehrssicherheit darstellt, ist somit eine Ver-
folgung von Amtes wegen nicht moglich. Soweit durch die Manipulation oder Léschung
der Daten eines Automatisierungssystems die Betriebssicherheit eines Fahrzeuges ge-
fahrdet wird, ist im Ubrigen auch Artikel 93 Absatz 1 SVG anwendbar. Die Gefahrdung
muss dabei nicht konkret sein, es genugt, dass eine abstrakte Gefahr geschaffen wird.
Soweit die Manipulation der Daten im Automatisierungssystem zu Personen- oder
Sachschaden fuhrt, kommen zudem die entsprechenden Korperverletzungs-, Tétungs-
und Vermdgensdelikte des StGB zur Anwendung. Es bestehen heute somit Méglich-
keiten zu einer Strafverfolgung. Wie bei der Strafbarkeit von Unternehmen handelt es
sich bei der Cybersicherheit ausserdem um eine Querschnittsproblematik, die nicht nur
das Strassenverkehrsrecht betrifft. Entsprechend sollte diese auch hier auf ibergeord-
neter Ebene und nicht in einem Spezialgesetz geregelt werden. Sollte sich namentlich
im Rahmen der nach Artikel 50 Absatz 7 vorgeschriebenen Evaluation (vgl. unten) er-
weisen, dass die vorgesehene Regelung der Gefahr durch Cyberkriminalitat nicht ge-
nugend Rechnung tragt, kann das UVEK eine Weiterentwicklung der Vorlage oder an-
dere geeignete Massnahmen prufen.
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Einzelne Strafbestimmungen

Abs. 1: Wenn die fahrzeugfuhrende Person das Automatisierungssystem eines Fahr-
zeugs mit Ubernahmeaufforderung korrekt und zuldssigerweise aktiviert hat, wird sie
von ihrer Beherrschungspflicht gemass Artikel 31 Absatz 1 SVG befreit. Das heisst im
Umkehrschluss, dass die Beherrschungspflicht weiterhin gilt, wenn die fahrzeugfih-
rende Person das Automatisierungssystem in einer unzulassigen Weise nutzt, weil sie
z. B. bei der Aktivierung die Anweisungen des Herstellers nicht beachtet (Art. 23 Abs.
1) sich nicht fiir die Ubernahme der Fahraufgabe bereithalt (Art. 23 Abs. 2) oder weil
sie die Fahraufgabe nicht Gbernimmt, obwohl sie gemass Artikel 23 Absatz 3 dazu ver-
pflichtet gewesen ware. Die Verletzung der Pflichten in Artikel 23 Absatz 2 und 3 stellt
somit eine Verletzung der Beherrschungspflicht gemass Artikel 31 Absatz 1 SVG dar
und wird strafrechtlich somit durch Artikel 90 SVG erfasst. Es ist daher in dieser Vorlage
kein eigenstandiger Straftatbestand vorgesehen. In Absatz 1 soll jedoch klargestellt
werden, dass die Pflichten nach Artikel 23 Absatz 2 und 3 strafrechtlich durch Artikel
90 SVG erfasst werden.

Abs. 2: Buchstaben a) und c): Diese Strafbestimmungen sind die strafrechtlichen Ge-
genstucke zu den verwaltungsrechtlichen Pflichten in Artikel 22 und Artikel 36 Absatz
2. Betreffend Buchstabe b) wird auf die vorangehenden Ausflihrungen zur «Strafbarkeit
im Unternehmensumfeld» verwiesen.

Abs. 3: Mit den Operatoren und Operatorinnen wird eine komplett neue Rolle geschaf-
fen, die im Strassenverkehrsrecht bisher unbekannt und entsprechend mit zahlreichen
neuen Pflichten verbunden ist. Die Strafbestimmungen sollen nicht nur die Bestrafung
der Operatoren und Operatorinnen erméglichen. Sie sind auch eine wichtige Grundlage
im Rahmen der Geschaftsherrenhaftung im Zusammenhang mit Absatz 1 Buchstaben
b), da sich ein verantwortliches Mitglied eines Organs, auch wenn dieses seiner Orga-
nisations- und Kontrollpflicht nicht nachgekommen ist, nur strafbar machen kann, wenn
der angestellte Operator oder die angestellte Operatorin GUberhaupt eine Straftat be-
gangen hat.

Buchstaben a): Dabei handelt es sich um das strafrechtliche Gegenstuck zu den ver-
waltungsrechtlichen Pflichten in Artikel 34 Absatz 2.

Buchstaben b) und d): Die Operatoren und Operatorinnen missen analog zu Artikel 14
SVG uber Fahreignung und -kompetenz verfugen. Besonders wichtig ist dabei, dass
sie mit den Verkehrsregeln vertraut sind und die medizinischen Anforderungen zu Be-
aufsichtigung eines fuhrerlosen Fahrzeuges erfullen. Zudem sollen sie auch mit der
Fahrzeugkategorie vertraut sein, der das fuhrerlose Fahrzeug entspricht, weshalb sie
auch Uber einen Fuhrerausweis der entsprechenden Kategorie verfugen sollen. Ergan-
zend mussen sie entsprechende Schulungen absolviert haben.

Buchstabe c): Die Beaufsichtigung eines fuhrerlosen Fahrzeugs im fahrunfahigen Zu-
stand wird im Gegensatz zum Fihren eines Fahrzeuges im fahrunfahigen Zustand un-
abhangig vom Ausmass der Fahrunfahigkeit mit Busse bedroht. Diese Abweichung ge-
genuber der Regelung bei den fahrzeugfuhrenden Personen liegt darin begrindet,
dass die Operatoren und Operatorinnen im fahrunfahigen Zustand eine geringere Ge-
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fahr fur den Strassenverkehr darstellen. Sie kontrollieren das Fahrzeug nur mittelbar,
eine Verzogerung der Reaktionszeit oder motorische Einschrankungen des Operators
oder der Operatorin beeinflussen das Fahrverhalten des fuhrerlosen Fahrzeugs daher
nur begrenzt. Unvernlnftige Entscheidungen werden in einem gewissen Masse vom
Automatisierungssystem begrenzt werden. Schlussendlich soll die Verantwortung fur
den sicheren Betrieb der fuhrerlosen Fahrzeuge auch in starkerem Masse bei der Fahr-
zeughalterin bzw. dem Fahrzeughalter der fihrerlosen Fahrzeuge liegen (vgl. Art. 38).
Dies beinhaltet auch die Kontrolle der Fahrfahigkeit der angestellten Operatoren und
Operatorinnen, welche gegenuber Berufsfahrern und -fahrerinnen auch verhaltnismas-
sig einfach umzusetzen ist, da sich die Operatoren und Operatorinnen an einem fest
definierten Ort und nicht unterwegs auf der Strasse befinden. Da andere wirksame
Kontrollmechanismen bestehen, die die Fahrfahigkeit der Operatoren und Operatorin-
nen sicherstellen, kommt der generalpraventiven Wirkung des Strafrechts weniger Be-
deutung zu. Insgesamt erschiene es nicht sachgerecht, wenn fur die Operatoren und
Operatorinnen dieselbe Strafandrohung gelten wirde, wie fur die fahrzeugfuhrenden
Personen.

Administrativmassnahmen: Auch wenn vorausgesetzt wird, dass Operatoren und Ope-
ratorinnen einen FUhrerausweis fur die Kategorie des zu beaufsichtigenden fuhrerlosen
Fahrzeugs haben sollen, kann ihnen aufgrund von Straftaten, die sie bei ihrer Tatigkeit
begehen, der Flihrerausweis nicht gestutzt auf die Artikel 16a ff. SVG entzogen wer-
den, da sie nicht als fahrzeugfuhrende Person gelten. Da sich die Tatigkeit der Opera-
toren und Operatorinnen stark von derjenigen einer fahrzeugfihrenden Person unter-
scheidet, ware das bestehende System der Administrativmassnahmen nicht geeignet.
Sollte sich aber namentlich im Rahmen der nach Artikel 50 Absatz 7 vorgeschriebenen
Evaluation (vgl. unten) erweisen, dass der Erhalt der Sicherheit beim Betrieb der flh-
rerlosen Fahrzeuge erfordert, bei den Operatoren und Operatorinnen ein analoges
System zu schaffen, wird das UVEK dies prufen.

Art. 50 Vollzug

Abs. 1: Um den Kantonen Unterstlitzung zu bieten, den Vollzug zu vereinheitlichen und
die Vereinbarkeit mit dem internationalen und EU-Recht sicherzustellen, wird dem
ASTRA das Recht eingeraumt, Einzelheiten zu regeln und Weisungen zu erlassen.
Gepruft werden soll etwa, ob Weisungen betreffend Genehmigung von Einsatzberei-
chen fur fuhrerlose Fahrzeuge oder von Parkierungsflachen fir das automatisierte Par-
kieren erlassen werden sollen.

Abs. 2 - 4: Das ASTRA erhalt die Kompetenz, bei Fahrzeugen mit Automatisierungs-
system zum Parkieren und bei fihrerlosen Fahrzeugen unter gewissen Bedingungen
Ausnahmen von bestimmten Anforderungen dieser Verordnung bewilligen zu kdnnen.
Die Bestimmungen von denen das ASTRA Abweichungen verfugen kann, werden ab-
schliessend aufgefuhrt. Diese Art der Zulassung soll auf Fahrzeuge beschrankt wer-
den, die zumindest vorubergehend fuhrerlos verkehren und auf eine systematische
Weise spezifisch Uberwacht werden, also fur fuhrerlose Fahrzeuge und fur das auto-
matisierte Parkieren. Fahrzeuge mit Ubernahmeaufforderung sind hingegen serien-
massige Publikumsprodukte, deren Fuhrer oder Fuhrerin von typengepruften Syste-
men ausgehen kbnnen muss.
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Die Bewilligungsmoglichkeit fur das ASTRA stutzt sich auf Artikel 106
Absatz 2°s SVG. Sie soll es in besonderen Einzelfallen ermdglichen, dass Einzelfahr-
zeuge beispielsweise nach einem umfangreichen Versuchsbetrieb grundsatzlich ohne
zeitliche Beschrankung im regularen Verfahren zum Verkehr zugelassen werden kon-
nen. Dies obwohl sie vom internationalen Recht abweichen. Abweichungen sind des-
halb fir diejenigen Aspekte vorgesehen, wo direkt auf EU- oder UNECE-Vorschriften
oder Aspekte des Typengenehmigungsverfahrens verwiesen wird. Ersatzmassnahmen
oder geeignete technische Eigenschaften missen zu einem gleichwertigen Sicher-
heitsniveau fuhren, wobei sich die Gleichwertigkeit auf die Einsatzbedingungen und
den Stand der Technik im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung bezieht. Massstab fur die
technische Beurteilung sind die bis zum Zeitpunkt des Eintretens auf das Gesuch in
den Anhang 2 VTS®? (ibernommenen internationalen Regelungen. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist durch die gesuchstellende Person zu erbringen. Die Nachweise
sind in Form von Prafungen von Instituten und Stellen zu erbringen, die im Schweizer
Recht oder im internationalen von der Schweiz anerkannten Recht fur entsprechende
Tatigkeiten benannt sind. Besteht nicht eine vollwertige Anpassung des Automatisie-
rungssystems fur Cybersicherheit, Software-Updates und sicherheitsrelevante Vorfalle
nach Massgabe der internationalen Standards, kann die geforderte lebenslange Be-
triebssicherheit nicht als gewahrleistet angenommen werden. Fur diesen Fall soll die
Lebensdauer resp. die Dauer der Bewilligung begrenzt werden kdnnen.

Der Antrag um eine Bewilligung ist beim ASTRA schriftlich einzureichen. Im Rahmen
einer Vorprufung beurteilt das ASTRA, ob Aussicht auf ein erfolgreiches Verfahren be-
steht, und teilt diese Einschatzung schriftlich mit. Keine Aussicht auf Erfolg muss Ge-
suchen beschieden werden, die nicht den im SVG genannten Vorgaben entsprechen
und lediglich die Umgehung der Bestimmungen dieser vorliegenden Verordnung be-
zwecken. Das ASTRA verrechnet die Vorprufung und die Arbeitsleistungen eines all-
falligen Hauptverfahrens separat gemass der Allgemeinen Geblhrenverordnung®'. Es
kann hierfur Sicherheitsleistungen verlangen.

Abs. 5: Gemass Artikel 11 mussen Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem ty-
pengenehmigt sein, die Schweiz erteilt jedoch bis auf Weiteres selbst keine Typenge-
nehmigungen (Art. 12). Weil sich das Verfahren fur Ausnahmebewilligungen des
ASTRA nach Absatz 2 - 4 nur auf Einzelfalle abbilden Iasst, kann fur die Zulassung von
mehreren identischen Fahrzeugen, die nach internationalen Standards gebaut aber
nicht typengenehmigt sind, eine uniberwindbare Hirde entstehen. Fur herkbmmliche
Fahrzeuge erteilt das ASTRA eine Typengenehmigung, wenn der Hersteller schriftlich
bestatigt, dass ein Fahrzeug allen anwendbaren Vorschriften entspricht und dafur die
entsprechenden Prufberichte und Nachweise vorlegt (Konformitatserklarung). Diese
Voraussetzungen sollen auch fur die Zulassung von Fahrzeugen mit Automatisierungs-
system berechtigen, wenn das ASTRA alle Nachweise auf Ubereinstimmung mit den
internationalen Vorschriften prifen konnte und dies dem Antragsteller oder der Antrag-
stellerin mittels VerfUgung er6ffnet wurde. Die Freigabe durch das ASTRA wird ver-
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langt, weil mit diesem Vorgehen die Typengenehmigungspflicht umgangen wird. Zu-
dem legt das ASTRA in der Verfugung u. a. fest, wie den Aspekten der Konformitats-
uberprufung auch ohne Typengenehmigung Rechnung getragen werden kann.

Konformitatserklarungen sind eine Art der Selbstdeklaration. Sie werden fur her-
kommliche Fahrzeuge fur die Zulassungsprifung bereits nach geltendem Recht direkt
durch die Zulassungsbehorde anerkannt (vgl. Art. 30a Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 VTS®2).

Abs. 6: Es soll durch das ASTRA eine Begleitgruppe gebildet werden, damit diese die
Bewilligungsbehérden durch das Einbringen besonderer Kenntnisse bei der Beurtei-
lung von Gesuchen fur Einsatzbereiche von fuhrerlosen Fahrzeugen und fur Parkie-
rungsflachen fur das automatisierte Parkieren unterstitzen kann. Die Begleitgruppe
soll technische Fragestellungen bearbeiten und das dazu erforderliche Fachwissen pri-
mar in Bezug auf Fahrzeugtechnik, Strassenbau und -gestaltung, Verkehrsregeln und
Kommunikationsverbindungen abdecken. Sie soll auf Behdrdenvertreter beschrankt
sein, wobei flr gewisse Fragestellung auch Experten und Expertinnen ausserhalb der
Verwaltung beigezogen werden konnen. Dies konnte etwa bei Fragestellungen der Fall
sein, bei denen verkehrspsychologische Aspekte von Bedeutung sind.

Die Begleitgruppe dient zudem dem Wissens- und Erfahrungsaustausch. Die entspre-
chenden Erkenntnisse kdnnen auch potentiellen gesuchstellenden Personen und wei-
teren Interessierten zuganglich gemacht werden.

Abs. 7: Die Auswirkungen der vorliegenden Verordnung sollen nach spatestens flnf
Jahren evaluiert werden. Es handelt sich um einen relativ langen Zeitraum, weil damit
gerechnet werden muss, dass sich die Fahrzeuge mit einem Automatisierungssystem
nicht so rasch ausbreiten. Sollten sich derartige Fahrzeuge aber rasch verbreiten, kann
die Evaluation ohne weiteres bereits friher durchgefiuhrt werden.

Die Evaluationsergebnisse sind zu verdffentlichen.
Art. 51 Aufschub des Anspruchs auf Beurteilung der Gesuche

Mit dem Aufschub des Anspruchs auf Beurteilung von Gesuchen um die Genehmigung
von Parkierungsflachen fur das automatisierte Parkieren und von Einsatzbereichen fur
fuhrerlose Fahrzeuge wird den Kantonen ein zeitlicher Spielraum eingeraumt. Sie kdn-
nen selber festlegen, ab welchem Zeitpunkt sie solche Gesuche beurteilen wollen. Die
dafur erforderlichen organisatorischen Anpassungen haben sie innert drei Jahren nach
Inkrafttreten der Verordnung vorzunehmen. Sobald ein Kanton auf ein Gesuch einge-
treten ist, ergibt sich jedoch aus dem Gebot der rechtsgleichen Behandlung ein An-
spruch auf Behandlung aller Gesuche.

Art. 52 Anderung anderer Erlasse

Die Anderungen der anderen Erlasse werden in einem Anhang geregelt.
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Art. 53 Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am 1. Marz 2025 in Kraft, d. h. kurz nachdem sie beschlossen
wurde. Davon ausgenommen sind die Anhange 11 und 12 VZV®3, die ihre Rechtskraft
am 1. Juli 2025 erlangen. Damit soll gewahrleistet werden, dass der Umgang mit den
Assistenz- und Automatisierungssystemen in die Fahrausbildung, beispielsweise durch
die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, einfliessen kann und die Lernfahrerinnen und Lern-
fahrer die erforderlichen Kenntnisse erwerben kdnnen, bevor diese Systeme einen Be-
standteil der Fuhrerprufung bilden werden.

2.2 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979%
Art. 62 Abs. 8 und Anhang 2

Das Signal soll zwei Funktionen haben. Es soll erstens die fahrzeugfiihrenden Perso-
nen von Fahrzeugen mit Automatisierungssystem zum Parkieren darauf hinweisen,
dass die Parkierungsflache fur das Automatisierungssystem geeignet ist. Die Bedeu-
tung dieser Funktion des Signals ist aber beschrankt, da das Signal nicht zwingend
bedeutet, dass die fahrzeugfuhrende Person das Automatisierungssystem zum Parkie-
ren auf dieser Parkierungsflache auch aktivieren kann. Dies ist nur moglich, wenn das
Automatisierungssystem mit der entsprechenden Parkierungsflache auch kompatibel
ist. Die zweite Funktion des Signals ist es, die ubrigen Verkehrsteilnehmenden auf das
mdgliche Vorhandensein von Fahrzeugen mit Automatisierungssystem zum Parkieren
auf dieser Parkierungsflache hinzuweisen. Aus diesem Grund genugt es nicht, wenn
das Signal an den Zufahrten fur die Fahrzeuge angebracht wird, sondern es muss auch
an den Zugangen fur die Fussganger und Fussgangerinnen angebracht werden.

Art. 79a Abs. 1:

Es soll moglich sein, ein Parkverbotsfeld mit dem Symbol «Fahrzeug mit einem Auto-
matisierungssystem» zu markieren. Damit kann auf Parkierungsflachen insbesondere
eine Abstellflache zum Guterumschlag gekennzeichnet werden.

2.3 Verordnung vom 19. Juni 199555 {iber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Art. 33 Abs. 2 Bst. a Ziff. 5

Die Intervalle fur die periodische Prufung sind im Artikel 33 VTS aufgefuhrt. Damit die
Systematik nicht unterbrochen wird, sollen die fihrerlosen Fahrzeuge in die Auflistung
aufgenommen werden. Die Fahrzeuge sollen mindestens einmal jahrlich nachgepruft
werden mussen und sind von den zustandigen Behdrden entsprechend aufzubieten.

8 SR 741.51
5 SR741.21
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2.4 Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 1976 (VZV)
Art. 25 Abs. 2 Bst. ¢

Wenn keine anderen berufsmassigen Personentransporte als solche mit fuhrerlosen
Fahrzeugen, die mit anderen Mitteln als den konventionellen Bedienelementen gefuhrt
werden (z. B. mit Fernbedienung), durchgefuhrt werden, soll keine Bewilligung zum
berufsmassigen Personentransport erforderlich sein. Diese Bestimmung bezieht sich
auf Personen, die fuhrerlose Fahrzeuge manuell bedienen und daher als fahrzeugfth-
rende Personen gelten. Diese Erleichterung ist gerechtfertigt, weil das manuelle Fuh-
ren mit nicht konventionellen Bedienelementen nur ausnahmsweise zulassig ist
(vgl. Art. 35 und entsprechende Erlauterungen).

Art. 71 Abs. 1 Bst. f

Die Genehmigung des Einsatzbereichs stellt fur fuhrerlose Fahrzeuge eine Zulas-
sungsvoraussetzung dar. Sie soll daher in der entsprechenden Auflistung hinzugeflugt
werden.

Anhang 11

Vorbemerkung: Die bestimmungsgemasse Anwendung von Fahrerassistenzsystemen
(FAS) und Automatisierungssystemen soll geférdert werden. Die Revision fokussiert
auf die theoretische und praktische Fuhrerpriafung der Fuhrerausweiskategorien A und
B (inkl. BE sowie A1 und B1), weil diese den Einstieg in den motorisierten Strassen-
verkehr und einen starken Hebel fur die Verkehrssicherheit bilden. Die Fahrausbildung
der entsprechenden FlUhrerausweiskategorien soll durch die Neuerungen weder we-
sentlich erschwert noch verlangert werden. Der Revision nachgelagert sollen die Richt-
linien Nr. 7 «Abnahme von Fuhrerprifungen» der Vereinigung der Strassenverkehrs-
amter (asa) entsprechend angepasst werden. In diesen werden u. a. die Beurteilungs-
kriterien sowie die Grundsatze zur Bewertung der praktischen Fuhrerprifung beschrie-
ben.

Anhang 11 Ziffer 1.2 Unterziffer 1.2.4 (neu): Im Rahmen der Basistheorieprufung (BTP)
sollen neu auch die Kenntnisse der fahrzeugfiihrenden Person betreffend verschie-
dene grundsatzliche Aspekte, die im Zusammenhang mit den Fahrerassistenz- (FAS)
und Automatisierungssystemen stehen, gepruft werden.

Nebst Kenntnissen Uber die Differenzierung von Fahrerassistenz- und Automatisie-
rungssystemen, sollen auch jene Uber die drei unterschiedlichen Wirkweisen von FAS
und Automatisierungssystemen («informierend und warnend», «kontinuierlich unter-
stitzend» sowie «temporar eingreifend») Uberprift werden. Dabei liegt der Fokus auf
der Wirkweise «kontinuierlich unterstitzend» (z. B. Spurhaltung oder adaptive Ab-
standsregelung), da es vor allem FAS und Automatisierungssysteme dieser Wirkweise
sind, welche von den fahrzeugfihrenden Personen und damit auch von den Prifungs-
kandidatinnen sowie -kandidaten neue bzw. andere Kompetenzen verlangen (perma-
nente Uberwachung bzw. reaktive Ubernahme).

% SR 741.51
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Zudem sollen Kenntnisse sowohl Uber die wichtigsten Funktionen von FAS und Auto-
matisierungssystemen sowie deren Grenzen und Risiken als auch daruber, welche Be-
deutung der Aufrechterhaltung permanenter Aufmerksamkeit und Einsatz- bzw. Uber-
nahmebereitschaft zukommt, getestet werden. Der vorliegende Revisionsvorschlag ist
betreffend FAS und Automatisierungssysteme herstellerunabhangig sowie offen ge-
genuber der laufenden Weiterentwicklung derselben.

In der konkreten Umsetzung sind diesbezlglich entsprechende BTP-Fragen durch die
Kantone bzw. die asa zu entwickeln und in die BTP zu integrieren, ohne dass damit der
zeitliche Umfang und die Anzahl Fragen zunimmt.

Anhang 12

Abschnitt 1ll, Unterabschnitt B Ziffer 1°s: Neu soll im Detail gepriift werden, ob die Be-
werberinnen und Bewerber fur eine Motorrad(unter)kategorie die im Prufungsfahrzeug
verbauten FAS kennen und anwenden sowie deren Grenzen und Risiken erldutern
konnen. Diesbezuglich werden verschiedene Aspekte festgehalten, die es in adaquater
Weise zu Uberprtufen gilt. Die prifungsrelevanten FAS werden explizit genannt. Es han-
delt sich dabei aus einer grosseren, im Markt angebotenen und in Fahrzeugen verbau-
ten Zahl von FAS um jene, die den bedeutendsten Einfluss auf die Verkehrssicherheit
und den Verkehrsfluss aufweisen konnen.

Abschnitt Ill, Unterabschnitt B Ziffer 2: Ziffer 2 bleibt inhaltlich identisch und wird nur
insofern erganzt, als betreffend das Beherrschen spezieller Fahrmandver zusatzlich
der Aspekt der Anwendung der FAS sowie ihrer Grenzen und Risiken berucksichtigt
wird.

Abschnitt Ill, Unterabschnitt D Ziffer 1°'s: Analog zu den Bewerberinnen und Bewerbern
fur eine Motorrad(unter)kategorie soll neu auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern
fur eine Personenwagen(unter)kategorie im Detail gepruft werden, ob Letztere die im
Prufungsfahrzeug verbauten FAS und Automatisierungssysteme kennen und anwen-
den sowie deren Grenzen und Risiken erlautern kénnen. Diesbezuglich werden jene
Aspekte festgehalten, die es in adaquater Weise bei den Kategorien B und BE sowie
der Unterkategorie B1 zu Uberprifen gilt. Die prufungsrelevanten FAS werden explizit
genannt. Es handelt sich dabei aus einer grosseren, im Markt angebotenen und in
Fahrzeugen verbauten Zahl von FAS um jene Systeme, die den grossten Einfluss auf
die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss aufweisen konnen.

Abschnitt Ill, Unterabschnitt D Ziffern 2 und 3: Die Ziffern 2 und 3 bleiben inhaltlich
identisch, ausser dass sie insofern erganzt werden, als bei der (stichprobenartigen)
Prufung spezieller Fahribungen zusatzlich der Aspekt der Anwendung der FAS und
Automatisierungssysteme sowie ihrer Grenzen und Risiken bertcksichtigt werden soll.

Abschnitt VII, Ziffer 3.11 (neu): Die Verkehrsexpertin oder der Verkehrsexperte soll be-
werten, ob die Fahrschulerin oder der Fahrschuler die FAS und Automatisierungssys-
teme bestimmungsgemass anwendet (unter Berlcksichtigung ihrer Grenzen und Risi-
ken), mit ihnen situativ zweckmassig umgeht und ob sich die Pruflinge richtig verhalten,
wenn die Systeme aktiviert sind.
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Wie erwahnt, sollen dieser Revision nachgelagert die Richtlinien Nr. 7 «Abnahme von
FUhrerprifungen» der asa entsprechend angepasst werden. In diesen sind mit Blick
auf die Anwendung der einzelnen FAS und Automatisierungssysteme die Beurteilungs-
kriterien sowie die Bewertungsgrundsatze entsprechend zu erganzen. Damit soll auch
eine schweizweit einheitliche Praxis im (kantonalen) Vollzug bei der Berlcksichtigung
von FAS und Automatisierungssystemen im Rahmen der praktischen Flhrerprifung
sichergestellt werden.

2.5 Chauffeurverordnung vom 19. Juni 199567
Art. 4 Abs. 2 Bst. §

Die ARV 1 soll im Binnenverkehr nicht gelten, wenn ausschliesslich Fahrten mit fuhrer-
losen Fahrzeugen durchgefuhrt werden, sofern sie mit anderen Mitteln als den konven-
tionellen Bedienelementen gefuhrt werden. Wie die Erleichterung in Bezug auf die Be-
willigung zum berufsmassigen Personentransport wir dies mit der bloss ausnahmswei-
sen Zulassigkeit des manuellen Fuhrens mit nicht konventionellen Bedienelementen
begrundet.

2.6 Verordnung vom 6. Mai 1981 {iber die Arbeits- und Ruhezeit der berufs-
massigen Flihrer von leichten Personentransportfahrzeugen und schweren
Personenwagen

Art. 4 Abs. 1 Bst. e

Auch die ARV 2 soll nicht zur Anwendung gelangen, wenn ausschliesslich Fahrten mit
fuhrerlosen Fahrzeugen durchgefuhrt werden, sofern sie mit anderen Mitteln als den
konventionellen Bedienelementen gefuhrt werden.

2.7 Fur die Schweiz verbindliche Fassungen internationaler Regelungen in der
Verordnung vom 19. Juni 1995%° {iber die technischen Anforderungen an
Strassenfahrzeuge (VTS)

Anhang 2 VTS

Der Anhang 2 VTS soll mit den flr Fahrzeuge mit Automatisierungssystem relevanten
internationalen Regelungen aktualisiert werden.

57 SR 822.221
% SR 822.222
8 SR741.41

65/65



	1 Grundzüge der Vorlage
	1.1 Ausgangslage
	1.2 Überblick über die Neuregelung
	1.3 Verhältnis zum internationalen und EU-Recht
	1.4 Überblick über das internationale und das EU-Recht
	1.5 Automatisierung und Vernetzung der Fahrzeuge
	1.6 Datenschutz

	2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln
	2.1 Verordnung über das automatisierte Fahren
	2.2 Signalisationsverordnung vom 5. September 197963F
	2.3 Verordnung vom 19. Juni 199564F  über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
	2.4 Verkehrszulassungsverordnung vom 27. Oktober 197665F  (VZV)
	2.5 Chauffeurverordnung vom 19. Juni 199566F
	2.6 Verordnung vom 6. Mai 198167F  über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Führer von leichten Personentransportfahrzeugen und schweren Personenwagen
	2.7 Für die Schweiz verbindliche Fassungen internationaler Regelungen in der Verordnung vom 19. Juni 199568F  über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)


